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A Zusammenfassung 

A.1 Methoden 

¶ Es war das übergeordnete Ziel des Forschungsprojektes, die Häufigkeit des sexuellen Miss-
brauchs Minderjähriger durch Diözesanpriester, Diakone und Ordenspriester im Gestellungs-
auftrag im Verantwortungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz zu ermitteln, die For-
men sexuellen Missbrauchs zu beschreiben und kirchliche Strukturen und Dynamiken zu 
identifizieren, die das Missbrauchsgeschehen begünstigen könnten.  

¶ Alle 27 Diözesen Deutschlands hatten sich vertraglich verpflichtet, am Forschungsprojekt 
teilzunehmen. 

¶ Das Forschungsprojekt umfasst sieben Teilprojekte (TP1 bis TP7), die jeweils unterschiedliche 
Fragestellungen verfolgten, unterschiedliche methodische Zugänge wählten und unterschied-
liche Stichproben untersuchten. Die Ergebnisse der Teilprojekte ergeben in ihrer Gesamtheit 
eine umfassende, differenzierte und integrierte Sicht des Missbrauchsgeschehens.  

¶ Der gewählte Analysezeitraum umfasste die Jahre zwischen 1946 und 2014; erhoben wurden 
aber auch Fälle aus früheren Jahren, wenn der betreffende Beschuldigte 1946 noch lebte und 
wegen einer früher begangenen Tat beschuldigt wurde. Das Forschungsprojekt verfolgte kei-
nen juristischen oder kriminalistischen, sondern einen retrospektiv-deskriptiven und epide-
miologischen Ansatz. Einzelfälle wurden nicht juristisch oder kriminalistisch bewertet. Des-
Ƙŀƭō ǿǳǊŘŜ ƪƻƴǎŜǉǳŜƴǘ ŘƛŜ ¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜ α.ŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜά ǳƴŘ α.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜά ŀƴƎŜǿŀƴŘǘΦ !ƭƭŜ 
Fälle und beteiligten Personen (Beschuldigte und Betroffene) blieben gegenüber dem For-
schungsprojekt anonym - mit Ausnahme von Teilprojekt 2, in dem nach Einwilligung der je-
weiligen Personen persönliche Interviews mit Betroffenen, beschuldigten und nicht beschul-
digten Klerikern durchgeführt wurden, sowie von Teilprojekt 3, in dem Strafakten eingesehen 
wurden.  

¶ Das Forschungsprojekt hatte keinen Zugriff auf Originalakten der katholischen Kirche. Alle 
Archive und Dateien der Diözesen wurden nach Vorgabe des Forschungskonsortiums von 
Personal aus den Diözesen oder von diesen beauftragten Rechtsanwaltskanzleien durchge-
sehen. Alle Informationen über identifizierte Fälle sexuellen Missbrauchs wurden (anonymi-
siert) auf Erfassungsbögen des Forschungsprojekts übertragen und zur Analyse an das For-
schungskonsortium übersandt.  

¶ Bei allen Daten und Informationen über Fälle, Betroffene oder Beschuldigte, die im Rahmen 
des Forschungsprojekt erhoben wurden - mit Ausnahme der Daten aus Interviews mit Be-
troffenen oder Beschuldigten (TP2) sowie aus der anonymisierten Online-Befragung von Be-
troffenen (TP7) - handelte es sich nicht um Originaldaten oder Originalaussagen von Beteilig-
ten. Die Daten stammten stattdessen aus sekundären Quellen (z.B. Strafakten oder Personal-
akten der Kirche). Sie spiegeln deshalb die Perspektive des jeweiligen Datenhalters wieder 
und unterlagen bestimmten Dokumentationszwecken oder -richtlinien. 

¶ Damit geht einher, dass zu vielen Aspekten, die mit den Fragebögen des Forschungsprojektes 
erfasst werden sollten, keine Informationen vorlagen. Dies trifft insbesondere auf Themen 
und Perspektiven der von sexuellem Missbrauch Betroffenen zu, die in administrativen oder 
institutionellen Datenquellen nur unzureichend und indirekt abgebildet sind. Hohe Anteile 
ŦŜƘƭŜƴŘŜǊ !ƴƎŀōŜƴ ōŜȊǸƎƭƛŎƘ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜǊ ƻŘŜǊ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜǊ ¢ƘŜƳŜƴŦŜƭŘŜǊ όȊΦ.Φ αǇǎȅŎƘƛǎŎƘŜ o-
ŘŜǊ ƎŜǎǳƴŘƘŜƛǘƭƛŎƘŜ ¢ŀǘŦƻƭƎŜƴάύ ǎƛƴŘ ŘŜǎƘŀƭō ƴƛŎƘǘ ƎƭŜichbedeutend damit, dass entspre-
chende Sachverhalte nicht vorgelegen haben konnten, sondern bedeuten lediglich, dass sol-
che Sachverhalte in den verfügbaren Datenquellen nicht dokumentiert waren.  

¶ Der lange Analysezeitraum bedingte zusätzlich eine Vielzahl fehlender Angaben, wenn das 
betreffende Ereignis lange zurücklag oder beteiligte Personen bereits verstorben waren. Zu-
dem konnte zwangsläufig die Zahl von Missbrauchsfällen im Analysezeitraum, zu denen kei-
nerlei Akten oder Informationen mehr vorlagen, nicht ermittelt werden. Trotz dieser Ein-
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schränkungen wurde eine umfangreiche und aussagekräftige Datensammlung zu vielen Be-
reichen und Themen des Problemfelds erstellt.  

¶ Die Befunde der Personal- oder Strafaktenanalysen beziehen sich ausnahmslos auf das Hell-
feld des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Kleriker der katholischen Kirche. 
Erkenntnisse über das Dunkelfeld wurden nicht erlangt. Damit unterschätzen alle Häufig-
keitsangaben die tatsächlichen Verhältnisse.  

¶ Alle Befunde sind rein deskriptiv. Aufgrund der Forschungsmethode ist ein statistischer 
Nachweis kausaler Zusammenhänge zwischen einzelnen Phänomenen oder Variablen nicht 
möglich. Auf der Grundlage vorliegender Befunde können allenfalls Hypothesen generiert 
werden. 

¶ Der in der vorliegenden Studie gewählte Forschungsansatz, nämlich voneinander unabhängi-
ge Informationsquellen zu nutzen und dabei qualitative und quantitative Forschungsmetho-
den zu kombinieren sowie kriminologische, psychologische, soziologische und forensisch-
psychiatrische Kompetenzen einzubeziehen, ist in diesem Umfang in keiner der bisher publi-
zierten nationalen und internationalen Studien zu dieser Thematik zum Einsatz gekommen. 

¶ Die angestrebte Integration der verschiedenen Forschungsansätze und Teilprojekte erwies 
sich bezüglich der Diskussion und Interpretation der Befunde in vielerlei Hinsicht als sehr för-
derlich. Trotz der sich unterscheidenden Stichproben ergänzten oder bestätigten sich Befun-
de aus den Teilprojekten in vielen Bereichen gegenseitig. Allerdings wirkten die Selektions-
mechanismen in den einzelnen Stichproben wie auch die methodischen Einschränkungen der 
unterschiedlichen Datenquellen auch begrenzend hinsichtlich integrativer Schlussfolgerun-
gen. Die Heterogenität des Datenmaterials in den Teilprojekten erschwerte z.B. eine stan-
dardisierte Auswertung, und die langen abzudeckenden Zeiträume mit entsprechend hohen 
Informationslücken wirkten sich erschwerend auf retrospektive Analysen aus. Und doch bil-
det der hier gewählte multimodale methodische Ansatz, der auf vielfältigen und möglichst 
großen Stichproben und Datenquellen gründet, einen unverzichtbaren Zugang zur Analyse 
des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche sowie in vergleichbar komplexen ande-
ren Institutionen.  
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A.2 Zentrale empirische Befunde aus den Untersuchungen 

Vorbemerkung: Die in Klammer gesetzten Angaben zu den Teilprojekten (TP1 bis TP7) ver-
weisen auf Befunde und Zahlen zum jeweiligen Sachverhalt aus 
 

TP1: Analyse von Strukturdaten der Diözesen,  
TP2: Interviews mit Betroffenen sowie beschuldigten und nicht beschuldigten Klerikern,  
TP3: Analyse von Strafakten,  
TP4: Präventionskonzepte und -aspekte,  
TP5: Literaturrecherche und -analyse,  
TP6: Analyse von Personalakten der Diözesen,  
TP7: Internetgestützte anonymisierte Befragung von Betroffenen. 

 
Alle Befunde sind unter den oben aufgeführten methodischen Einschränkungen zu interpre-
tieren. Ungeachtet der deklarativen Aussageform, in der die nachstehenden Ergebnisse dar-
gestellt werden, beziehen sich die Ergebnisse stets nur auf die analysierten Stichproben oder 
Datenbestände. Verallgemeinerungen über diese Geltungsbereiche hinaus sind nicht zuläs-
sig. Für Details wird auf die jeweiligen Kapitel zu den Teilprojekten verwiesen. 
 

¶ Zahl der beschuldigten Kleriker 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden Personal- und Handakten von 38.156 Klerikern 
der 27 Diözesen aus den Jahren 1946 bis 2014 durchgesehen (TP6). Dabei fanden sich bei 
1.670 Klerikern der katholischen Kirche Hinweise auf Beschuldigungen des sexuellen Miss-
brauchs Minderjähriger. Das waren 4,4 Prozent aller Kleriker aus den Jahren 1946 bis 2014, 
von denen Personalakten und weitere Dokumente in den Diözesen durchgesehen wurden. 
Diese Zahl stellt eine untere Schätzgröße dar; der tatsächliche Wert liegt aufgrund der Er-
kenntnisse aus der Dunkelfeldforschung höher. 
Bei Diözesanpriestern betrug der Anteil 5,1 Prozent (1.429 Beschuldigte), bei Ordenspries-
tern im Gestellungsauftrag 2,1 Prozent (159 Beschuldigte) und bei hauptamtlichen Diakonen 
1,0 Prozent (24 Beschuldigte). Bei 58 Beschuldigten war der Klerikerstatus unbekannt. 
Sofern Personalakten von Klerikern durchgesehen wurden, die im Zuge des Antragsverfah-
ǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ 
ǿǳǊŘŜά ōŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘ ǿƻǊŘŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ŦŀƴŘ ǎƛŎƘ ƴǳǊ ƛƴ рл trozent der in den Anträgen von der 
katholischen Kirche als plausibel eingestuften Beschuldigungen ein entsprechender Hinweis 
auf die Beschuldigung oder die Tat in der Personalakte oder anderen kirchlichen Dokumen-
ten des jeweiligen Klerikers. Damit wäre die Hälfte aller Fälle im Rahmen einer reinen Perso-
ƴŀƭŀƪǘŜƴŘǳǊŎƘǎƛŎƘǘ ƻƘƴŜ ŘƛŜ ŀƪǘƛǾŜ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜr-
ƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ƴƛŎƘǘ ŜƴǘŘŜŎƪǘ ǿƻr-
den. Dies gibt einen Hinweis auf das Ausmaß des anzunehmenden Dunkelfelds. 
 

¶ Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen  
Den 1.670 beschuldigten Klerikern konnten nach den Personal- und Handakten insgesamt 
3.677 Kinder und Jugendliche als von sexuellem Missbrauch betroffen zugeordnet werden. 
Dies waren im Durchschnitt 2,5 Betroffene pro Beschuldigtem (TP6). In der Analyse von 
Strafakten lag die Zahl bei 3,9 (TP3).  
Bei 54 Prozent der Beschuldigten lagen Hinweise auf einen einzigen Betroffenen vor, bei 42,3 
Prozent Hinweise auf mehrere BetrƻŦŦŜƴŜ όαaŜƘǊŦŀŎƘōŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜάύΣ ōŜƛ оΣт tǊƻȊŜƴǘ ŦŜƘƭǘŜƴ 
entsprechende Angaben. Die Mehrfachbeschuldigten hatten durchschnittlich 4,7 Betroffene. 
Der Maximalwert lag bei 44 Betroffenen eines Beschuldigten (TP6). 
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¶ Geschlecht der Betroffenen 
Die von sexuellem Missbrauch Betroffenen waren zu 62,8 Prozent männlichen und zu 34,9 
Prozent weiblichen Geschlechts. Bei 2,3 Prozent fehlten Angaben zum Geschlecht (TP6). Eine 
Häufung männlicher Betroffener fand sich auch in den Analysen von Teilprojekt 2 (76,6 %) 
sowie von Teilprojekt 3 (80,2 %). Das deutliche Überwiegen männlicher Betroffener unter-
scheidet sich vom sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in nicht-kirchlichen Kontexten. 
 

¶ Alter der Betroffenen bei erstem sexuellem Missbrauch 
Beim ersten sexuellen Missbrauch waren 51,6 Prozent der Betroffenen bis maximal dreizehn 
Jahre alt. Vierzehn Jahre und älter waren 25,8 Prozent; bei 22,6 Prozent war das Alter unbe-
kannt (TP6). Das mittlere Alter von Betroffenen, von denen das Alter bekannt war, lag bei 
12,0 Jahren (TP6 und TP3) bzw. bei 10,6 Jahren (TP2).  
 

¶ Häufigkeit und Dauer des Missbrauchsgeschehens 
Mehrfachtaten an einzelnen Betroffenen waren häufiger als einmalige Vorfälle. Bei denjeni-
gen Betroffenen, bei denen die Dauer des individuellen Missbrauchsgeschehens ermittelt 
werden konnte, betrug diese im Durchschnitt 15,8 Monate (TP6) bzw. 15,3 Monate (TP3) 
bzw. 20,3 Monate (TP2). 
 

¶ Alter der Beschuldigten bei der Ersttat 
Das mittlere Alter der Beschuldigten bei der Ersttat lag bei 42,6 Jahren (TP6) bzw. bei 40,5 
Jahren (TP3) bzw. bei 30,2 Jahren (TP2: Interviews mit Beschuldigten) bzw. bei 31 Jahren (TP 
2: Interviews mit Betroffenen). Die meisten Ersttaten wurden im Alter zwischen 30 und 50 
Jahren der Kleriker begangen. Die zeitliche Dauer zwischen dem Jahr der Priester- bzw. Dia-
konweihe und dem Jahr der angeschuldigten Ersttat betrug im Mittel 14,3 Jahre (TP6). Es 
fand sich jedoch auch eine Gruppe, die deutlich früher der ersten Missbrauchstat beschuldigt 
wurde. 
 

¶ Zeitliche Verteilung 
Die Befunde aus Teilprojekt 3 und Teilprojekt 6 geben keinen belastbaren Hinweis darauf, 
dass es sich beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker der katholischen Kirche 
um eine in der Vergangenheit abgeschlossene und mittlerweile überwundene Thematik han-
delt. Für den gesamten Untersuchungszeitraum von 1946 bis 2014 ist von einem Andauern 
des Missbrauchsgeschehens auszugehen. 
 

¶ Hinweise auf Pädophilie bei Beschuldigten  
Bei 28,3 Prozent der Beschuldigten gab es Angaben zu mindestens zwei Betroffenen, die 13 
Jahre oder jünger waren (TP6). Dies ist - ohne die Möglichkeit einer gültigen diagnostischen 
Einordnung im Rahmen des Forschungsprojektes - ein Hinweis auf eine mögliche pädophile 
Haupt- oder Nebenströmung. Ähnliche Anteile von Beschuldigten mit möglichen pädophilen 
Präferenzen fanden sich auch Teilprojekt 3 (28,2 %).  
 

¶ Hinweise auf Homosexualität bei Beschuldigten 
Dokumentierte Hinweise auf eine homosexuelle Orientierung lagen bei 14,0 Prozent (TP6) 
bzw. 19,1 Prozent (TP3) der beschuldigten Kleriker vor. Dies war gegenüber der Vergleichs-
gruppe aus anderen institutionellen Kontexten wie z.B. Schulen (6,4 %, TP3) stark erhöht. In 
Teilprojekt 2 fanden sich bei 72 Prozent der interviewten beschuldigten Kleriker Hinweise auf 
eine homosexuelle Orientierung und bei 12 Prozent der interviewten nicht beschuldigten Kle-
riker. 
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¶ Hinweise auf psychosoziale Vorbelastungen und Risikoverhalten von Beschuldigten 
Bei beschuldigten Klerikern fanden sich in den Personalakten selten Hinweise auf einen selbst 
in Kindheit oder Jugend erlittenen sexuellen Missbrauch (TP6), was darauf zurückzuführen 
sein könnte, dass entsprechende Informationen entweder nicht bekannt oder nicht doku-
mentiert worden waren. In Teilprojekt 2 fanden sich dagegen bei 36 Prozent der Beschuldig-
ten Hinweise auf einen selbst erlittenen sexuellen Missbrauch. In den Personalakten (TP6) 
fanden sich bei Beschuldigten jedoch zahlreiche Hinweise auf Problembereiche oder Verhal-
tensauffälligkeiten, die nicht in direktem Bezug zum sexuellen Missbrauch standen. Dabei 
handelt es sich um Auffälligkeiten, die auch in anderen Berufskontexten vorkommen können. 
Solche Hinweise bezogen sich auf: 
 

- eine generelle Überforderung mit Dienstpflichten oder Problemen in der Amtsführung, 
- Vereinsamung, 
- Substanzmittelmissbrauch (Alkohol, Medikamente, illegale Drogen), 
- mangelnde soziale Kompetenz (z.B. im Umgang mit Gemeindemitgliedern oder Vorge-

setzten), Reifungsdefizite oder psychische Auffälligkeiten, 
- besondere Belastungen, wesentliche Veränderungen oder spezielle Erschwernisse der 

Lebenssituation (finanzielle Probleme, Erkrankung, Pflege oder Tod von Angehörigen 
usw.). 

 

¶ Anvertrauen an Dritte 
Teile der Betroffenen vertrauten sich hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs dritten Personen 
an (TP2: 29,9 %, TP6: 36,7 %). Überwiegend waren dies die Eltern oder andere Familienange-
hörige sowie die Missbrauchsbeauftragten der katholischen Kirche. Das Anvertrauen erfolgte 
bei rund einem Drittel derjenigen, bei denen zeitliche Angaben vorlagen, in engem zeitlichen 
Zusammenhang zum sexuellen Missbrauch, während ca. 20 Prozent erst lange später, d.h. 
nach zehn oder mehr Jahren, den Missbrauch kommunizierten. Aus den Personalakten ergab 
sich der Eindruck, dass die Reaktionen des Umfeldes eher positiv und unterstützend waren 
(TP6). Im Gegensatz zu dieser aus den Personalakten hervorgehenden Einschätzung berichte-
ten Betroffene in Teilprojekt 2 und Teilprojekt 7 auch über negative Erfahrungen, nachdem 
sie sich einer anderen Person anvertraut hatten. Dabei wurde insbesondere betont, dass 
ihnen oftmals nicht geglaubt wurde. Die Diskrepanzen zeigen, dass Einschätzungen zur The-
matik sehr stark von der jeweiligen Quelle abhängen, die herangezogen wird.  
 

¶ Beziehungskontext von Beschuldigten und Betroffenen, Methoden der Tatanbahnung 
Drei Viertel aller Betroffenen standen mit den Beschuldigten in einer kirchlichen oder seel-
sorgerischen Beziehung (z.B. Ministrantendienst, Religionsunterricht, Erstkommunions- oder 
Firmvorbereitung, Katechese, allgemeine Seelsorge). Bei der Tatanbahnung hatten die Be-
schuldigten u.a. folgende psychologische Techniken eingesetzt (TP2, TP6): 
 

- Ausübung psychischen Drucks oder psychischer Gewalt, Ausnutzung von Autorität (bei 
allen Betroffenen), 

- Versprechung oder Gewährung von Vorteilen (bei ca. 35 % der Betroffenen), 
- Ausnutzung der emotionalen Bindung zum Beschuldigten (bei ca. 23 % der Betroffenen), 
- Androhung oder Ausübung von physischer Gewalt (bei ca. 20 % der Betroffenen), 
- religiöse, gesundheitliche oder sexualpädagogische Verbrämung der Tat (bei ca. 16 % der 

Betroffenen). 
 

Die weit überwiegende Zahl der Tatanbahnungen geschah in Kontexten, die der Dienstauf-
sicht der katholischen Kirche unterlagen (TP2, TP6). Aus der Strafaktenanalyse (TP3) lässt sich 
ableiten, dass die überwiegende Zahl der Taten auf einer planmäßigen Tatbegehung gründe-
te (83 %) und es sich nicht um spontane oder einmalige sog. Durchbruchshandlungen handel-
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te. In Teilprojekt 2 wurde aus Betroffenen- bzw. Beschuldigtenperspektive auch häufiger von 
nicht geplanten Taten berichtet.  
 

¶ Tatorte  
Fast die Hälfte aller sexuellen Missbrauchstaten geschah im Zusammenhang von privaten 
Treffen von Beschuldigten und Betroffenen. Häufigster Tatort war die Privat- oder Dienst-
wohnung des Beschuldigten. Zu einem erheblichen Anteil fanden die Taten aber auch in 
kirchlichen oder schulischen Räumlichkeiten bzw. in organisierten Zelt- oder Ferienlagern 
statt (TP2, TP6).  
 

¶ Tatschwere, Art der Missbrauchshandlungen  
Die Tathandlungen wiesen hinsichtlich der Häufigkeit und Schwere eine große Spannweite 
auf. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen erlitten so genannte Hands-on Taten, d.h. Taten, 
die mit körperlicher Berührung bis hin zur Penetration einhergingen (TP2, TP3, TP6). Der An-
teil Betroffener, bei denen anale, vaginale oder orale Penetrationshandlungen vollzogen 
wurden, betrug 15,8 Prozent (TP6) bzw. 16,3 Prozent (TP3). 
 

¶ Verhalten der Beschuldigten nach dem Tatgeschehen 
Die Verhaltensweisen der Beschuldigten gegenüber den Betroffenen nach den Taten reichten 
von Bagatellisierungen über Bedrohungen und Rechtfertigungen bis hin zur Entschuldigung 
beim Betroffenen, wobei Kombinationen von verschiedenen Verhaltensweisen vorkamen 
(TP6). In dieser Hinsicht unterschieden sich des sexuellen Missbrauchs beschuldigte Kleriker 
nicht von pädosexuellen Straftätern aus anderen Kontexten oder Institutionen (TP6, TP3). 
Auch in den Interviews mit Beschuldigten fanden sich häufig Tendenzen, eigene Verantwor-
tung und Schuld zu externalisieren oder sogar zu leugnen, während Reuegefühle eher selten 
geäußert wurden (TP2). Betroffene vermissen sowohl bei den Beschuldigten als auch bei der 
Institution Kirche ein glaubhaftes Bekenntnis zur eigenen Schuld und Reue (TP7). 
  

¶ Gesundheitliche Probleme Betroffener infolge des sexuellen Missbrauchs 
Es findet sich eine große Spannbreite gesundheitlicher Probleme bei Betroffenen, die als 
mögliche Folgen des erlittenen sexuellen Missbrauchs gesehen werden können. Neben ei-
nem hohen Anteil körperlicher Beschwerden werden vielfältige psychische Symptome be-
richtet wie z.B. Depression, Angst, Schlaf- oder Essstörungen, posttraumatische Symptome 
(Flashbacks, Alpträume, Vermeidungsverhalten), Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten 
sowie Alkohol- und Drogenkonsum. Valide diagnostische Einschätzungen sind mit der vorlie-
genden, nicht standardisierten Datenbasis aus Teilprojekt 6 allerdings nicht möglich. Einzelne 
Symptomkonstellationen legen aber nahe, dass bei mindestens 244 Betroffenen (6,6 % aller 
Betroffenen bzw. 23,7 % der Betroffenen mit Angaben zu gesundheitlichen Problemen, TP6) 
Hinweise auf eine Symptomatik im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung vorlie-
gen könnten. In Teilprojekt 2 berichteten 50,9 Prozent der Betroffenen mit Blick auf ihre ge-
genwärtige Lebenssituation von Intrusionen, 48,6 Prozent von Vermeidungssymptomen und 
36,4 Prozent von Symptomen von Übererregbarkeit.  

¶ Soziale Probleme Betroffener infolge des sexuellen Missbrauchs 
Es fanden sich im sozialen Bereich gravierende negative Folgen des sexuellen Missbrauchs 
wie z.B. Probleme in der Ausbildung und im Beruf, Probleme in Beziehungen und Partner-
schaft oder sexuelle Probleme, die die gesamte Lebensplanung und -führung der Betroffenen 
beeinträchtigten.  
Als spezielle Folgen des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker fand sich bei einem Teil der Be-
troffenen zusätzlich ein konfliktbehaftetes Erleben im Bereich des Glaubens und der Spiritua-
lität (TP2, TP6, TP7).  
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¶ Sanktionsmaßnahmen der Kirche gegenüber Beschuldigten 
Bei 33,9 Prozent der Beschuldigten war dokumentiert, dass ein kirchenrechtliches Verfahren 
wegen sexuellem Missbrauch Minderjähriger eingeleitet worden war, wohingegen dies bei 
53,0 Prozent nicht der Fall war. Bei 13,1 Prozent fehlten entsprechende Angaben (TP6). Bei 
Strafanzeigen war das Verhältnis ähnlich (37,7 % mit Strafanzeige gegenüber 60,8 % ohne 
Strafanzeige, bei 1,5 % fehlte die Angabe). Strafanzeigen stellten vor allem die Betroffenen 
selbst oder deren Familien (27,5 %). Der Anteil von Strafanzeigen durch Repräsentanten der 
katholischen Kirche betrug 19,4 Prozent. Meldung an die Kongregation für die Glaubenslehre 
in Rom erfolgte bei 14,0 Prozent der Beschuldigten (TP6). Nach der Analyse der Strafakten 
haben sich 10,7 Prozent der beschuldigten Priester selbst angezeigt, in der Vergleichsgruppe 
waren dies 0,0 Prozent (TP3). 
Der zeitliche Abstand zwischen der Ersttat und der Einleitung der jeweiligen Verfahren war in 
der Regel sehr lang und betrug im Durchschnitt mehr als 13 Jahre (Strafanzeigen), 22 Jahre 
(kirchenrechtliche Verfahren) bzw. 23 Jahre (Meldung an die Kongregation für die Glaubens-
lehre) (TP6).  
Etwa ein Viertel aller eingeleiteten kirchenrechtlichen Verfahren endete mit keinerlei Sankti-
onen. Aus kirchlicher Sicht drastische oder irreversible Sanktionen wie Entlassung aus dem 
Priesterstand oder Exkommunikation waren in geringer Zahl verzeichnet. Die Mehrheit aus-
gesprochener Sanktionen erschien als leicht, mit zum Teil möglichen problematischen Folgen 
hinsichtlich des Rückfallrisikos (z.B. Versetzungen, s.u.).  
 

¶ Versetzungen von Beschuldigten aufgrund sexuellen Missbrauchs  
Die Zahl der des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigten Diözesanpriester mit 
Versetzungen innerhalb der jeweiligen Heimatdiözese war mit 91,8 Prozent im statistisch 
signifikanten Sinne höher als die nicht beschuldigter Diözesanpriester (86,8 %). Beschuldigte 
Diözesanpriester wurden im Durchschnitt 4,4-mal versetzt, während dies bei nicht beschul-
digten Diözesanpriestern 3,6-mal der Fall war. Auch dieser Unterschied war statistisch signi-
fikant (TP6). Das gleiche Bild ergab sich hinsichtlich der Versetzungen von Diözesanpriestern 
von einer Diözese in eine andere. Dies erfolgte überzufällig häufiger bei Diözesanpriestern, 
die des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt waren (33,2 %), als bei Diözesan-
priestern, bei denen keine derartige Beschuldigung vorlag (29,0 %). 
Die Diözesen selbst gaben an, dass bei 18,3 Prozent der Beschuldigten innerdiözesane und 
bei 25,6 Prozent der beschuldigten interdiözesane Versetzungen im Zusammenhang mit ei-
nem sexuellem Missbrauchsvorwurf standen. Bei Beschuldigten, die ins Ausland wechselten, 
betrug der entsprechende Anteil 19 Prozent. Es fanden sich Hinweise darauf, dass die Mehr-
zahl dieser Versetzungen oder Wechsel nicht mit einer entsprechenden Information der auf-
nehmenden Gemeinde oder Diözese über die jeweilige Beschuldigung oder über die mit dem 
Wechsel verbundenen möglichen Risiken für Wiederholungstaten einherging (TP6).  
 

¶ Führung der Personalakten 
Die Teilprojekte 1 und 6 erbrachten Hinweise darauf, dass für die Untersuchungen relevante 
Personalakten oder andere Dokumente zu früheren Zeiten vernichtet oder manipuliert wor-
den waren. Die exakte Zahl vernichteter oder veränderter Akten konnte nicht ermittelt wer-
den. Art und Qualität der Personalaktenführung waren in Hinblick auf Beschuldigungen sexu-
eller Missbrauchshandlungen über den Untersuchungszeitraum und über die Diözesen hin-
weg ausgesprochen heterogen und ohne einheitliche Standards (TP1).  
 

¶ Prävention  
Die katholische Kirche hat eine einheitliche, für alle 27 Diözesen gültige Rahmenordnung für 
die Prävention sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verabschiedet. Deren Umsetzung 
ist vorangeschritten, jedoch über die Diözesen hinweg in deutlich heterogener Weise. Die 
vorgehaltenen Stellen- oder Arbeitszeitkontingente der Präventionsbeauftragten variierten 
zum Untersuchungszeitpunkt stark, wobei einzelne Diözesen kein festes Stellenkontingent 
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für diese Tätigkeit vorhielten. Über alle Diözesen hinweg betrug das mittlere wöchentliche 
Stellen- bzw. Zeitkontingent für Präventionsarbeit 26,4 Stunden (TP1, TP4).  
Die spezifischen Konzepte und Zielgruppen der Präventionsarbeit unterschieden sich zwi-
schen den 27 Diözesen ebenfalls. Die aus der Perspektive des vorliegenden Forschungsvor-
habens notwendige Konzentration der Präventionsarbeit auf Kleriker fand sich nicht in allen 
5ƛǀȊŜǎŜƴΦ 5ƛŜ tǊŅǾŜƴǘƛƻƴǎōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜƴ ǾŜǊǿƛŜǎŜƴ ǳΦŀΦ ŀǳŦ αƪƭŜǊƛƪŀƭŜ aŀŎƘǘǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴά ǎƻǿƛŜ 
eine spürbare Reaktanz bei Klerikern hinsichtlich der Missbrauchsproblematik, die die Um-
setzung von wirksamen Schutzkonzepten in den Seelsorgeeinheiten erschwere (TP4).  
 

¶ !ƴǎǇǊŜŎƘǇŜǊǎƻƴŜƴ όαaƛǎǎōǊŀǳŎƘǎōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜάύ ǳƴŘ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜn-
ƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά 
Entgegen der in entsprechenden Vorschriften und Leitlinien festgeschriebenen Unabhängig-
keit der Stelle der Ansprechpersonen oder Missbrauchsbeauftragten der Diözesen war diese 
in einigen Diözesen mit kirchlichen Amtsträgern oder sonstigen Beschäftigten der Diözesen 
ōŜǎŜǘȊǘΦ !ǳŎƘ ŘƛŜ IŀƴŘƘŀōǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ǸōŜǊ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ 
Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ŦƛŜƭ ƛƴ ŘŜƴ 5ƛǀȊŜǎŜƴ ǎehr unterschiedlich 
aus. In einigen Diözesen hatte die Antragstellung bzw. der Kontakt zur jeweiligen Ansprech-
person fast automatisch die Anerkennung des Antrags und Zahlung von Leistungen zur Folge. 
In anderen Diözesen betrug diese Relation dagegen im niedrigsten Fall nur 7 Prozent (TP1). 
Die Gesamtsumme aller ausgezahlten Leistungen betrug bis Ende des Jahres 2014 über alle 
5ƛǀȊŜǎŜƴ ƘƛƴǿŜƎ ǊǳƴŘ р aƛƻΦ ϵΦ 
 

¶ Priesterseminare: Umgang mit emotionaler Persönlichkeitsentwicklung, Erotik und Sexuali-
tät 
Als Reaktion auf die Missbrauchsvorwürfe hat die Mehrzahl der Diözesen in die Priesteraus-
bildung sexualpädagogische Ausbildungsmodule aufgenommen sowie Unterrichtseinheiten, 
die die Thematik des sexuellen Missbrauchs behandeln. Die Implementierung dieser Module 
fand gehäuft in den Jahren zwischen 2001 bis 2003 statt. Die Seminare zur sexuellen Miss-
brauchsthematik unterschieden sich hinsichtlich der zeitlichen Umfänge, die diese Module im 
Lehrplan einnahmen. In vier Diözesen betrug die Dauer maximal einen Tag, in neun Diözesen 
zwischen einem und maximal zwei Tagen. Sechs Diözesen gaben einen Modulumfang von 
mehr als zwei Tagen an. Der Höchstwert war ein Blockseminar mit einer Dauer von 47 Stun-
den. Vier Diözesen machten keine Angabe zur Dauer. 
Unterrichtseinheiten, die sich allgemein mit dem Thema Sexualität befassen, wurden in 
Priesterseminaren von 15 Diözesen angeboten, d.h. in 62,5 Prozent der Diözesen mit Pries-
terseminaren. Elf Diözesen bejahten die Frage, ob in diesen Modulen Fragen der persönli-
chen sexuellen Entwicklung und eigener sexueller Bedürfnisse der Seminaristen adressiert 
wurden. Im Falle eines Angebots war die Teilnahme in allen Diözesen obligatorisch. Der zeit-
liche Umfang dieser Module unterschied sich ebenfalls zwischen den Priesterseminaren bzw. 
Diözesen. Zeit und Bedeutung, die der Thematik der (sozio-)emotionalen Persönlichkeitsent-
wicklung, Erotik und Sexualität in den Priesterseminaren eingeräumt wird, erscheinen ange-
sichts der Herausforderungen, den der Zölibat lebenslang an katholische Priester stellt, 
knapp bemessen.  
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A.3 Kontextualisierung der Befunde im Hinblick auf spezifische Strukturen 
und Dynamiken der katholischen Kirche im Verantwortungsbereich der 
Deutschen Bischofskonferenz 

¶ Häufigkeit des Missbrauchs, der Beschuldigten und Betroffenen 
Angaben zur Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs dürfen nicht isoliert betrachtet werden. 
Sie sind immer vor dem Hintergrund des gewählten methodischen Ansatzes zu interpretie-
ren. Epidemiologische Studien zum Thema verwenden unterschiedliche Stichproben, unter-
schiedliche Falldefinitionen und unterschiedliche Ein- und Ausschlusskriterien. Angaben zur 
Häufigkeit und zu Quoten aus unterschiedlichen Studien können deshalb nicht ohne Berück-
sichtigung dieser methodischen Unterschiede verglichen werden. Dies ist auch bei der Inter-
pretation der in dieser Studie ermittelten Quote von 4,4 Prozent beschuldigter Kleriker in ei-
ner Stichprobe von 38.156 Personalakten zu beachten. Die ermittelten Häufigkeiten und 
Quoten sind als untere Schätzgröße des tatsächlichen sexuellen Missbrauchs durch Priester, 
Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz an-
zusehen. Das gleiche gilt für die Zahl der ermittelten Betroffenen. Die im Rahmen der vorlie-
genden Studie ermittelte Quote beschuldigter Kleriker liegt in einer ähnlichen Größenord-
nung wie die in den US-amerikanischen Bistümern mit ähnlicher Methodik ermittelte Häufig-
keit (4,0 % beschuldigte Kleriker) (John Jay College of Criminal Justice, 2004). Dagegen hat bei 
Zugrundelegung einer anderen Zählweise die von der Royal Commission into Institutional 
Responses to Child Sexual Abuse in Australien durchgeführte Studie eine Quote von 7,0 Pro-
zent beschuldigter Kleriker ermittelt (Royal Commission into Institutional Responses to Child 
Sexual Abuse, 2017). Nationale oder internationale Studien, die die Quote beschuldigter Mit-
arbeiter in vergleichbar großen, nicht-kirchlichen Institutionen untersucht haben (z.B. Sport-
verbände, Schulen etc.), liegen bisher nicht vor. 
 

¶ Überwiegen männlicher Betroffener 
Monokausale Erklärungen für das deutliche Überwiegen männlicher von sexuellem Miss-
brauch betroffener Kinder und Jugendlicher durch Kleriker der katholischen Kirche greifen zu 
kurz. Mehrere Faktoren können hier diskutiert werden. Dazu könnten u.a. die vielfältigen und 
erhöhten Kontaktmöglichkeiten von Klerikern zu männlichen Kindern oder Jugendlichen zäh-
len. So waren z.B. vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil nur männliche Jugendliche als Mi-
nistranten zugelassen. Auch in katholischen Internaten oder Heimen überwog in der Vergan-
genheit die Aufnahme männlicher Jugendlicher.  
Dies allein kann jedoch das deutliche Überwiegen männlicher Betroffener nicht erklären. In 
diesem Kontext sind deshalb auch ambivalente Aussagen und Haltungen der katholischen Se-
xualmoral zur Homosexualität und die Bedeutung des Zölibats zu diskutieren. Die Verpflich-
tung zu einem zölibatären Leben könnte Priesteramtskandidaten mit einer unreifen und ab-
gewehrten homosexuellen Neigung als Lösung innerpsychischer Probleme erscheinen, die 
zusätzlich die Aussicht auf ein enges Zusammenleben ausschließlich mit Männern zumindest 
während der Priesterausbildung mit sich bringt. Insoweit könnten spezifische Strukturen und 
Regeln der katholischen Kirche ein hohes Anziehungspotential für Personen mit einer unrei-
fen homosexuellen Neigung haben. Homosexuelle Beziehungen oder Praktiken werden im of-
fiziellen, nach außen hin sichtbaren Handeln der Kirche aber abgelehnt. Somit besteht die 
DŜŦŀƘǊΣ Řŀǎǎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ bŜƛƎǳƴƎŜƴ ΰǾŜǊǎǘŜŎƪǘΨ ŀǳǎƎŜƭŜōǘ ǿŜǊŘŜƴ όƳǸǎǎŜƴύΦ Das komple-
xe Zusammenspiel von sexueller Unreife, abgewehrten und verleugneten sowie die zum Zeit-
punkt der Berufswahl möglicherweise latenten homosexuellen Neigungen in einer ambiva-
lenten, teilweise auch offen homophoben Umgebung könnte also eine weitere Erklärung für 
das Überwiegen männlicher Betroffener beim sexuellen Missbrauch durch katholische Kleri-
ker bieten. Allerdings sind weder Homosexualität noch Zölibat eo ipso Ursachen für sexuellen 
Missbrauch von Minderjährigen. 
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¶ Zölibat 
In allen Teilprojekten ist der relative Anteil beschuldigter Diakone deutlich niedriger als der 
von beschuldigten Diözesanpriestern. Als konstitutives Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Diakonen und Diözesanpriestern ist die fehlende Verpflichtung zum Zölibat bei Diakonen zu 
nennen. Auch wenn die Verpflichtung zum Zölibat sicherlich keine alleinige Erklärung für se-
xuelle Missbrauchshandlungen an Minderjährigen sein kann, legt der o.g. Befund nahe, sich 
mit der Frage zu befassen, in welcher Weise der Zölibat für bestimmte Personengruppen in 
spezifischen Konstellationen ein möglicher Risikofaktor für sexuelle Missbrauchshandlungen 
sein kann. Die Thematik wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Die Positionen reichen 
von Empfehlungen zur Abschaffung des Pflichtzölibats, weil er als Risikofaktor für sexuellen 
Missbrauch gesehen wird (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual A-
buse, 2017) bis hin zur Aussage, dass die Koppelung der Debatten um sexuellen Missbrauch 
durch Kleriker und dem Zölibat einer wissenschaftlichen Grundlage entbehre (Leygraf et al., 
2012). Das Forschungskonsortium hält in Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur und der 
eigenen erhobenen Befunde eine differenzierte Betrachtung der Thematik für angezeigt. 
 

¶ Typologie beschuldigter Kleriker  
Im Lichte verschiedenster Befunde aus den unterschiedlichen Teilprojekten des Forschungs-
projektes (TP2, TP3 und TP6) lassen sich drei Grundmuster von Beschuldigten charakterisie-
ren, die sich bereits publizierten Typologien sexueller Missbrauchstäter außerhalb des kirch-
lichen Kontextes zuordnen lassen (Berner, 2017). 
 
1. Beschuldigte, die an mehreren Betroffenen, die jünger als 13 Jahre alt waren, sexuellen 

Missbrauch begangen hatten, bei denen sich das Tatgeschehen über einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten hinzog und bei denen die erste Beschuldigung nicht lange nach 
ŘŜǊ tǊƛŜǎǘŜǊǿŜƛƘŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊǘ ǿŀǊΣ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜƳ αŦƛȄƛŜǊǘŜƴ ¢ȅǇǳǎά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ 
bei dem Hinweise auf eine mögliche pädophile Präferenzstörung im Sinne einer pädophi-
len Haupt- oder Nebenströmung vorliegen. Das Priesteramt in der katholischen Kirche mit 
seinen umfangreichen Kontaktmöglichkeiten zu Kindern und Jugendlichen dürfte für Per-
sonen dieses Typus ein hohes Anziehungspotential haben.  

 
2. !ƭǎ ȊǿŜƛǘŜ aŜǊƪƳŀƭǎŀǳǎǇǊŅƎǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝƛƴ αƴŀǊȊƛǎǎǘƛǎŎh-ǎƻȊƛƻǇŀǘƘƛǎŎƘŜǊ ¢ȅǇǳǎά Ǿƻƴ .e-

schuldigten beschrieben werden, der seine Macht nicht nur beim sexuellen Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen, sondern auch in anderen Kontexten in inadäquater Weise 
ausübt. Der sexuelle Missbrauch erscheint dabei als eine von mehreren Formen des nar-
zisstischen Machtmissbrauchs. Hinweise auf ein breiteres Spektrum entsprechend prob-
lematischer Verhaltens- oder Persönlichkeitsausprägungen lassen sich in den Personalak-
ten von beschuldigten Klerikern finden. Die Machtfülle, die einem geweihten Priester qua 
Amt zur Verfügung steht, bietet diesem Typus viele Handlungsfelder, zu denen auch der 
unkontrollierte Zugriff auf Minderjährige gehört, der im sexuellen Missbrauch kulminieren 
kann. 

 
3. Eine dritte Gruppe von Beschuldigten kanƴ ŀƭǎ αǊŜƎǊŜǎǎƛǾ-ǳƴǊŜƛŦŜǊ ¢ȅǇǳǎά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ 

werden, der sich auf Beschuldigte mit defizitärer persönlicher und sexueller Entwicklung 
bezieht. Darunter finden sich sowohl hetero- als auch homosexuelle Beschuldigte. Unter 
anderem die hohe Zahl männlicher Betroffener ist ein Indiz dafür, dass im klerikalen Kon-
text der Anteil homosexueller Angehöriger dieses Typus wahrscheinlich höher liegt als au-
ßerhalb der Kirche. Die Verpflichtung zum Zölibat könnte Angehörigen dieses Typus eine 
falsch verstandene Möglichkeit bieten, sich mit der eigenen sexuellen Identitätsbildung 
nicht hinreichend auseinandersetzen zu müssen. Dazu kommt, dass die Unfähigkeit von 
Personen dieses Typus, eine reife Partnerschaft einzugehen, im Fall der Priesterschaft so-
zial nicht weiter begründet werden muss. In dieser Gruppe findet sich die Erstbeschuldi-
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gung oft erst nach längerer zeitlicher Latenz nach der Priesterweihe. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass erst bei mit der Zeit zunehmender amtsbedingter Überforderung, Isola-
tion und mangelnder kirchlicher Unterstützung hinsichtlich solcher Problemlagen die 
Schranke zu sexuellen Missbrauchstaten durchbrochen wird. Dies wird unterstützt durch 
die Befunde hinsichtlich psychosozialer oder anderer Vorbelastungen, die sich bei diesen 
Beschuldigten finden ließen. 

 

¶ Klerikalismus 
Sexueller Missbrauch ist vor allem auch Missbrauch von Macht. In diesem Zusammenhang 
wird für sexuellen Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche der Begriff des 
Klerikalismus als eine wichtige Ursache und ein spezifisches Strukturmerkmal genannt 
(Doyle, 2003). Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des 
Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu 
dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position inne hat. Sexueller 
Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser Dominanz. 
Bei Kirchenverantwortlichen kann ein autoritär-klerikales Amtsverständnis dazu führen, dass 
ein Priester, der sexualisierte Gewalt ausgeübt hat, eher als Bedrohung des eigenen 
klerikalen Systems angesehen wird und nicht als Gefahr für weitere Kinder oder Jugendliche 
oder andere potentielle Betroffene. Dann kann die Vertuschung des Geschehens und die 
Schonung des Systems Priorität vor der schonungslosen Offenlegung entsprechender Taten 
gewinnen. Eine so verstandene Kirchenraison fördert Geheimhaltung, Vertuschung und 
ungeeignete Reaktionen wie die in Teilprojekt 6 ermittelten Versetzungs- oder 
Sanktionierungspraktiken, die eher dem Schutz der Institution und des Beschuldigten dienen 
und die Interessen der Betroffenen außer Acht lassen. 
 

¶ Prävention 
Die Bemühungen der katholischen Kirche um eine gute Präventionsarbeit sind zu begrüßen 
und können in Teilen als Modell für andere Institutionen dienen. Die Initiative zur flächende-
ckenden Implementierung von Präventionsprogrammen war eine Folge der gehäuften Auf-
deckung von Missbrauchsfällen, die durch Kleriker der katholischen Kirche begangen wurden. 
Insoweit sollte sich Präventionsarbeit vorrangig an diese Zielgruppe richten. Trotz der seit 
mehreren Jahren implementierten kirchlichen Präventionsprogramme waren jedoch im Jahr 
2016 noch nicht alle Kleriker in den Diözesen entsprechend geschult. 
Dies ist deshalb zu betonen, weil in Teilprojekt 4 von den Präventionsbeauftragten der katho-
lischen Kirche selbst in Rahmen ihrer anonymisierten Befragung darauf hingewiesen wurde, 
dass im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen in der katholischen Kirche seitens der Kleriker 
zum Teil eine hohe Reaktanz bezüglich der Beschäftigung mit der Thematik der Prävention 
des sexuellen Missbrauchs bestehe. 
 

¶ Priesterausbildung: Umgang mit emotionaler Persönlichkeitsentwicklung, Erotik und Sexu-
alität 
In der wissenschaftlichen Literatur wird betont, dass die Voraussetzungen für eine emotional 
und sexuell reife Persönlichkeitsentwicklung der Priesteramtskandidaten in den Priesterse-
minaren unzureichend sind (Keenan, 2012). Insbesondere die angemessene Begleitung von 
Kandidaten in Hinblick auf die Herausforderungen eines nicht notwendigerweise freiwillig 
gewählten, sondern als Voraussetzung für die Priesterweihe obligatorischen zölibatären Le-
bens wird als nicht ausreichend eingestuft. Offizielle Haltungen und Verlautbarungen der ka-
ǘƘƻƭƛǎŎƘŜƴ YƛǊŎƘŜΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ½ǀƭƛōŀǘ ȊΦ.Φ Ŝƛƴ αDŜǎŎƘŜƴƪά ŦǸǊ tǊƛŜǎǘŜǊ ǎŜƛΣ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ausreichend biologische und psychosoziale Bedürfnisse nach Bindung. Eine reife und freiwil-
lig gewählte zölibatäre Lebensform ist möglich. Die Grundvoraussetzungen der Freiwilligkeit 
und einer reifen Persönlichkeitsentwicklung müssen aber nicht notwendigerweise für alle 
Priesteramtskandidaten gegeben sein. Die Befunde des Forschungsprojektes legen nahe, 
dass die intensive, fachlich und persönlich fundierte Beschäftigung mit den Themen Sexuali-
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tät und sexuelle Identitätsbildung in den Priesterseminaren zeitlich und inhaltlich äußerst 
knapp bemessen ist. 
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A.4 Empfehlungen  

Das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern innerhalb der Strukturen der katholischen Kir-
che ist kein abgeschlossenes Phänomen. Die Problematik dauert an und verlangt konkrete 
Handlungen, um Risikokonstellationen zu vermeiden bzw. so weit wie möglich zu minimie-
ren.  
Die Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass es sich beim Missbrauch Minderjähriger 
durch Kleriker der katholischen Kirche nicht nur um das Fehlverhalten Einzelner handelt, 
sondern dass das Augenmerk auch auf die für die katholische Kirche spezifischen Risiko- und 
Strukturmerkmale zu richten ist, die sexuellen Missbrauch Minderjähriger begünstigen oder 
dessen Prävention erschweren.  
Dies macht spezielle kontextbezogene Interventionen notwendig, die in die Schlussfolgerun-
gen des vorliegenden Forschungsprojekts einzubeziehen waren. Vor diesem Hintergrund 
formuliert das Forschungskonsortium Empfehlungen zu den folgenden Themenfeldern: 
 

¶ Heterogenität der Haltungen und Vorgehensweisen in den einzelnen Diözesen  
Die Arbeiten im Rahmen des Forschungsprojekts haben gezeigt, dass die Haltung gegenüber 
der Problematik des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch katholische Kleriker und die 
diesbezüglichen Vorgehensweisen in den 27 Diözesen in Deutschland sehr heterogen sind.  
Dies ist in Anbetracht der Bedeutung und der Schwere der Thematik problematisch und kann 
eine Ursache für die schlechte Außenwirkung sein, die die bisherigen Bemühungen der ka-
tholischen Kirche hinsichtlich der Aufklärung und Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in 
Teilen der Öffentlichkeit und insbesondere bei Betroffenen haben. Eine einheitliche, koordi-
nierte, authentische und proaktive Strategie und ein der Problematik angemessener, langfris-
tig wirkender Maßnahmenkatalog der katholischen Kirche sind aus Sicht des Forschungskon-
sortiums angezeigt.  
 

¶ Personalaktenführung 
Missbrauchsbeschuldigungen sollten künftig für alle Diözesen verbindlich, einheitlich, trans-
parent und standardisiert dokumentiert werden. Die für die Personalaktenführung Verant-
wortlichen müssten hierfür geschult werden. Aus der Personalakte jedes Beschuldigten sollte 
klar hervorgehen, welche Tatvorwürfe erhoben wurden, in welcher Weise mit einer Beschul-
digung umgegangen wurde, aus welchen Gründen welche Prozesse eingeleitet wurden und 
wie deren Ergebnis ausgefallen ist. 
Vorhandene Erkenntnisse über die Beschuldigung müssen bei Versetzungen eines beschul-
digten Klerikers in eine andere Diözese auch in einer gegebenenfalls neu angelegten Perso-
nalakte dokumentiert werden. 
 

¶ Kontaktangebote für Betroffene 
Die 27 Diözesen Deutschlands sollten eine von der Kirche unabhängige und interdisziplinär 
besetzte Anlaufstelle für Betroffene einrichten und finanzieren, die die Möglichkeit einer 
niederschwelligen und gegenüber der katholischen Kirche vertraulichen und auf Wunsch 
anonymen Beratung ermöglicht. Die gegenwärtige enge Anbindung der Missbrauchsbeauf-
tragten an die Generalvikariate oder andere Stellen der katholischen Kirche erhöht für Be-
troffene die Schwelle hinsichtlich der Anzeige entsprechender Delikte und stellt die Vertrau-
lichkeit von Beratungsgesprächen in Frage.  
Eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene könnte gegebenenfalls auch die Aufgaben der 
diözesanen Missbrauchsbeauftragten übernehmen und diese mittel- oder langfristig erset-
zen. Ein erheblicher Anteil der Beschuldigten hat zahlreiche und wiederholte Missbrauchsta-
ten begangen. Derartige Tatketten können unterbrochen werden, wenn möglichst frühzeitig 
Anzeige erstattet wird. Es müssen daher Bedingungen geschaffen werden, die den Betroffe-
nen die Anzeigeerstattung erleichtern. Hierzu gehört eine unabhängige Anlaufstelle.  
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¶ Etablierung weitergehender Forschung  
Es ist zu begrüßen, dass die Deutsche Bischofskonferenz das vorliegende Forschungsprojekt 
in Auftrag gegeben hat. Mit der Vorlage des Abschlussberichts sollte die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik jedoch nicht beendet sein. Die Ergebnisse legen viel-
mehr nahe, dass der Forschungsprozess fortgeführt werden muss. So verlangen viele Aspekte 
eine intensivere tiefergehende Analyse. Auch die Präventionskonzepte der Diözesen müssen 
intensiver wissenschaftlich evaluiert werden. 
Sofern sich die Deutsche Bischofskonferenz dazu entschließen kann, die hier formulierten 
Empfehlungen umzusetzen, müsste deren Wirksamkeit in prospektiven Studien untersucht 
werden. Hierzu wird die Fortsetzung und Verstetigung der Forschungsbemühungen vorge-
schlagen. Eine solche Fortführung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der The-
matik könnte Modellcharakter für die dringend notwendige und bisher vernachlässigte Erfor-
schung des sexuellen Missbrauchs in anderen institutionellen Kontexten haben. Dies könnte 
in der Öffentlichkeit auch als Signal verstanden werden, dass sich die katholische Kirche au-
thentisch und kontinuierlich und nicht nur reaktiv mit der Thematik befasst. 
 

¶ Kirchen- und strafrechtliche Verfahren und Sanktionen  
Die Studienergebnisse legen nahe, dass die Untersuchung und Sanktionierung sexueller 
Missbrauchsvorwürfe mittels kirchenrechtlicher Verfahren verbesserungsbedürftig ist. Das 
Vorgehen sollte vereinheitlicht und beschleunigt werden. Verfahrensschritte und getroffene 
Entscheidungen sollten transparent und nachvollziehbar sein und allen jeweilig Betroffenen 
und Beteiligten kommuniziert werden. Die Sanktionen sollten der Schwere des jeweiligen De-
likts entsprechen. 
Die derzeitige Praxis einiger Diözesen, bei Missbrauchsbeschuldigungen gegenüber Klerikern 
sofort Strafanzeige zu erstatten und die Problematik damit vollständig an die staatliche Ver-
antwortlichkeit zu delegieren, ist nicht ausreichend. Strafrechtliche Verfahren und Sanktio-
nen entheben die katholische Kirche nicht der Verantwortung, die Interessen der Betroffe-
nen zu wahren und zeitnah eigene Maßnahmen zu ergreifen. 
Auch gegenüber beschuldigten Klerikern besteht eine Fürsorgepflicht der Kirche. Wie im all-
gemeinen Strafrecht sind fundierte Reintegrationskonzepte erforderlich.  
 

¶ Aus- und Weiterbildung von Priestern 
Der sexuelle Missbrauch Minderjähriger durch katholische Kleriker darf nicht nur als indivi-
duelle Problematik einzelner Beschuldigter wahrgenommen werden, die man frühzeitig er-
kennen oder rechtzeitig aus Risikokonstellationen entfernen muss, sondern er muss auch als 
eine spezifische institutionelle Problematik der katholischen Kirche verstanden werden.  
Deshalb kommt der Auswahl, der Ausbildung und der Möglichkeit einer berufsbegleitenden 
psychologischen Beratung von Klerikern eine hohe Bedeutung zu. Dabei sind Aspekte der se-
xuellen Identitätsbildung und die hohen seelischen Anforderungen des Priesteramtes ver-
stärkt zu beachten. Diesen Aspekten sollte nicht nur bei der Auswahl von Kandidaten, son-
dern auch während der Priesterausbildung und -fortbildung ein deutlich höherer Stellenwert 
als bisher beigemessen werden, und zwar nicht ausschließlich in Form eines pastoral-
spirituellen Zugangs, sondern auch auf der Grundlage moderner psychologischer und sexu-
alwissenschaftlicher Erkenntnisse. Durch die Einbeziehung externer Experten würde zusätz-
lich ein Beitrag zur Öffnung des weitgehend geschlossenen Systems der Priesterausbildung 
geleistet und dieses zusätzlich gegenüber missbrauchsfördernden Strukturrisiken immuni-
siert. Die Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Priesteramtskandidaten sollten unter Im-
plementierung etablierter psychologischer Methoden vereinheitlicht werden.  
Die Reflexion und Regulation von Nähe und Distanz in den Beziehungen von Priestern zu Ge-
meindemitgliedern, Familien und insbesondere Kindern und Jugendlichen sollte ein zentraler 
Bestandteil der Priesterausbildung und -fortbildung werden. Es bedarf einer lebenslangen, 
kontinuierlichen Supervision. Ausbildungs- und Supervisionsmodule sollten von hierfür ge-
schulten Experten angeboten werden. 
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¶ Katholische Sexualmoral 
Homosexualität ist kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Die Studienergebnisse machen 
es aber notwendig, sich damit zu beschäftigen, welche Bedeutung den spezifischen Vorstel-
lungen der katholischen Sexualmoral zu Homosexualität im Kontext des sexuellen Miss-
brauchs von Minderjährigen zukommt.  
Die grundsätzlich ablehnende Haltung der katholischen Kirche zur Weihe homosexueller 
Männer ist dringend zu überdenken. Von der Kirche in diesem Zusammenhang verwendete 
ƛŘƛƻǎȅƴƪǊŀǘƛǎŎƘŜ ¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜƴ ǿƛŜ ƧŜƴŜ ŜƛƴŜǊ αǘƛŜŦ ǾŜǊǿǳǊȊŜƭǘŜƴ ƘƻƳƻǎŜȄǳŜƭƭŜƴ bŜƛƎǳƴƎά 
entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage. Anstelle solcher Haltungen ist eine offene 
und toleranzfördernde Atmosphäre zu schaffen. Erkenntnisse der modernen Sexualmedizin 
müssen dabei stärkere Berücksichtigung finden. 
Der Zölibat ist eo ipso kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Die Verpflichtung zu einer 
zölibatären Lebensführung erfordert aber eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen 
Emotionalität, Erotik und Sexualität. Ein vorwiegend theologischer und pastoraler Umgang 
mit diesen Entwicklungsanforderungen ist nicht ausreichend.  
Diese Auseinandersetzung erfordert vielmehr eine themengerechte, lebenslange professio-
nelle Begleitung und Unterstützung. Die Implementierung zeitlich begrenzter Weiterbil-
dungsmodule in den Priesterseminaren deckt diesen Bedarf nicht ab. 
 

¶ Spezifizierung bereits etablierter Präventionsmaßnahmen und Strukturen auf die Belange 
von Priestern  
Die bisher etablierten Präventionsstrukturen sind als grundsätzlich sinnvolle Ansätze zu be-
grüßen. Diese sollten qualitativ und quantitativ ausgebaut werden. Zur Gewährleistung der 
Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit der Präventionsbemühungen ist eine ausreichende perso-
nelle Ausstattung der Präventionsarbeit in den jeweiligen Diözesen sicherzustellen. Eine Ver-
einheitlichung der Konzepte im Sinne einer Orientierung an bewährten Methoden sowie eine 
kontinuierliche wissenschaftliche Evaluation der Präventionsarbeit sind zu empfehlen. Die 
Präventionsarbeit sollte vor allem hinsichtlich der Kleriker zielgruppenspezifisch ausgearbei-
tet und intensiviert werden.  
Die in Teilen vorhandenen Widerstände von Klerikern gegenüber ihrem Einbezug in Präventi-
onsschulungen müssen thematisiert und überwunden werden. Prävention des sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger kann sich im Kontext der katholischen Kirche nicht nur auf in 
nicht-kirchlichen Institutionen wie z.B. in Schulen oder Sportvereinen bewährte Prinzipien 
stützen, sondern muss auch kirchliche Spezifika adressieren (z.B. klerikale Machtstrukturen 
und katholische Sexualmoral). Externe Expertisen und fachkundige externe Institutionen soll-
ten verstärkt in die Präventionsarbeit einbezogen werden.  
 

¶ Beichtgeheimnis  
Beschuldigte Kleriker sehen nicht selten die Beichte als Möglichkeit, eigene Missbrauchsde-
likte zu offenbaren. In einigen Fällen wurde der geschützte Bereich der Beichte von klerikalen 
Beschuldigten sogar zur Tatanbahnung oder -verschleierung benutzt.  
Deshalb kommt dem Sakrament der Beichte in diesem Kontext eine besondere Bedeutung 
zu. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Verantwortung des Beichtvaters für eine angemessene 
Aufklärung, Aufarbeitung und Prävention von individuellen sexuellen Missbrauchstaten zu 
betonen. 
 

¶ Umgang mit klerikaler Macht 
Sexueller Missbrauch stellt immer auch einen Missbrauch von Macht dar, der durch autori-
tär-klerikale Strukturen der katholischen Kirche begünstigt werden kann. Auch der Beauftrag-
te der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs benennt diese 
tǊƻōƭŜƳŀǘƛƪ ǳƴŘ ǎƛŜƘǘ ŘƛŜǎōŜȊǸƎƭƛŎƘ IŀƴŘƭǳƴƎǎōŜŘŀǊŦΣ ǿŜƴƴ ŜǊ ǎŎƘǊŜƛōǘΥ α5ƛŜ ƎŜȊƛŜƭǘŜ ǳƴd 
systematische Auseinandersetzung mit der Thematik des sexuellen Missbrauchs bleibt inso-
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fern nicht auf dieses Thema beschränkt, sondern gewinnt exemplarischen Charakter für ei-
nen verantwortlichen Umgang mit Macht in der Kirche überhaupt. Die Debatte hat das Po-
ǘŜƴȊƛŀƭΣ ŜƛƴŜ ƛƴ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ YǳƭǘǳǊ ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ƎŜǎŀƎǘ α¦ƴƪǳƭǘǳǊά ǇƻǎƛǘƛǾ Ȋǳ ǾŜǊŅn-
dernΦά ό!ŎƪŜǊƳŀƴƴ, 2016). 
Eine Änderung klerikaler Machtstrukturen erfordert eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit dem Weiheamt des Priesters und dessen Rollenverständnis gegenüber nicht geweihten 
Personen. Dabei darf es nicht bei Lippenbekenntnissen der Kirchenverantwortlichen bleiben. 
Die Sanktionierung einzelner Beschuldigter, öffentliches Bedauern, finanzielle Leistungen an 
Betroffene und die Etablierung von Präventionskonzepten und einer Kultur des achtsamen 
Miteinanders sind dabei notwendige, aber keineswegs hinreichende Maßnahmen. Wenn sich 
die Reaktionen der katholischen Kirche auf solche Maßnahmen beschränken, sind solche 
grundsätzlich positiven Ansätze sogar geeignet, klerikale Machtstrukturen zu erhalten, da sie 
nur auf Symptome einer Fehlentwicklung abzielen und damit die Auseinandersetzung mit 
dem grundsätzlichen Problem klerikaler Macht verhindern.  
 

¶ Verantwortung der Kirche gegenüber Betroffenen 
Von vielen Betroffenen wurde insbesondere auch im Rahmen der anonymen Onlinebefra-
gung des Forschungsprojekts (TP7) zum Ausdruck gebracht, dass sie seitens der katholischen 
Kirche zwar Bedauern hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker wahrgenommen 
haben, aber Zeichen einer wirklichen Reue und eines authentischen Schuldeingeständnisses 
bisher vermissen. Diese Wahrnehmung sollte ernst genommen werden. Das Forschungskon-
sortium kann hinsichtlich der glaubhaften Kommunikation einer solchen authentischen Hal-
tung keine eigenen Empfehlungen abgeben. 
 
Auf der Basis von Rückmeldungen der Betroffenen und aus eigenen Erfahrungen, die das 
Konsortium mit einzelnen Diözesen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes 
gemacht hat, sollen aber folgende Anregungen formuliert werden:  
 

- Von einigen Betroffenen wird die Einführung eines kirchlichen Gedenktages für die Be-
troffenen des sexuellen Missbrauchs in die Diskussion eingebracht. Dies könnte eine 
Möglichkeit der öffentlichen Anerkennung des begangenen Unrechts darstellen und - 
sofern die Betroffenen das wünschen - auch deren Leidens.  

 
- 5ƛŜ IǀƘŜ ŘŜǊ ½ŀƘƭǳƴƎŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ 
[ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ƪǀƴƴǘŜ ǸōŜǊŘŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
Auch wenn eine monetäre Gegenrechnung niemals das erlittene Leid bei sexuellem 
Missbrauch aufwiegen kann und es demzufolge eine angemessene Geldsumme nicht 
gibt, ist die bisherige Praxis der katholischen Kirche hinsichtlich der Höhe der so von ihr 
ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α!ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎά ŘƻŎƘ Ȋǳ ŘƛǎƪǳǘƛŜǊŜƴΦ !ƭƭŜ нт 5ƛǀȊŜǎŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ǾŜr-
bindliche finanzielle Leistungen in gleicher Höhe einigen. Die Gründe für die teilweise 
erheblich voneinander abweichenden Zahlungen erscheinen intransparent und werden 
von Betroffenen als kränkend empfunden.  

 
- Die persönlichen Konsequenzen und Sanktionen für Täter und für Verantwortliche, die 

Taten gedeckt haben, sollten an die Betroffenen nachvollziehbar kommuniziert werden.  
 

- Alle 27 Diözesen haben die vertraglich eingegangene Verpflichtung zur Mitarbeit an der 
Studie eingehalten. Das Ausmaß und die Intensität der Kooperation, die von den Diöze-
sen bereitgestellten personellen Ressourcen für Projektarbeiten wie die Personalakten-
durchsicht, die Tiefe der Analysen und nicht zuletzt die im persönlichen Kontakt mit Diö-
zesanmitarbeitern und -verantwortlichen deutlich werdende Einstellung zur Problematik 
variierten allerdings zwischen den Diözesen erheblich. Innerkirchliche Bemühungen, hier 
zu einer einheitlichen und glaubhaften Haltung zu gelangen, sind eine Voraussetzung da-
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für, dass die generelle Einstellung der katholischen Kirche und Verlautbarungen von Kir-
chenverantwortlichen zur Thematik des sexuellen Missbrauchs in der Öffentlichkeit und 
bei Betroffenen als authentisch erlebt werden kann. 

 
- Betroffene sollten, sofern sie dies wünschen, stärker in die Präventionsarbeit der katho-

lischen Kirche eingebunden werden. Entsprechende Wünsche wurden im Rahmen der 
Forschungsarbeiten formuliert. Ein Einbezug von Betroffenen könnte die Präventionsar-
beit inhaltlich verbessern und wirksamer gestalten und zusätzlich ein Zeichen dahinge-
hend setzen, dass die Kirche Betroffene und deren Perspektive wirklich ernst nimmt. 
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B Projektstruktur 

 

B.1 Ausschreibung, Auswahlverfahren, Projektbewilligung, Projektvertrag 

Am 28.08.2013 erfolgte eine offene Ausschreibung seitens des Verbands der Diözesen Deutschlands 
ό±55ύ ŦǸǊ Ŝƛƴ ƛƴǘŜǊŘƛǎȊƛǇƭƛƴŅǊŜǎ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǾŜǊōǳƴŘǇǊƻƧŜƪǘ α{ŜȄǳŜƭƭŜǊ aƛǎǎōǊŀǳŎƘ ŀƴ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ 
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen 
.ƛǎŎƘƻŦǎƪƻƴŦŜǊŜƴȊάΦ Lƴ ŜƛƴŜƳ ƪƻƳǇŜǘƛǘƛǾŜƴ !ǳǎǎŎƘǊŜƛōǳƴƎǎ- und Bewerbungsverfahren, bei dem die 
katholische Kirche von einem wissenschaftlichen Beirat beraten wurde, bekam das folgende Konsor-
tium von Experten aus mehreren universitären Instituten in Deutschland den Zuschlag:  
 

¶ Prof. Dr. med. Harald Dreßing, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim (Ver-
bundkoordinator)  

¶ Prof. Dr. sc. hum. Hans Joachim Salize, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim 

¶ Prof. Dr. iur. Dieter Dölling, Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg 

¶ Prof. Dr. phil. Dieter Hermann, Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg 

¶ Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Dipl.-Psych. Andreas Kruse, Institut für Gerontologie der Universität 
Heidelberg 

¶ Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Eric Schmitt, Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg  

¶ Prof. Dr. iur. Britta Bannenberg, Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvoll-
zug, Universität Gießen. 

 
Dem Forschungsprojekt wurde nach den Kürzeln der Institutsstandorte der Konsortiumsmitglieder 
όaŀƴƴƘŜƛƳΣ IŜƛŘŜƭōŜǊƎΣ DƛŜǖŜƴύ Řŀǎ !ƪǊƻƴȅƳ αaID-{ǘǳŘƛŜά ǾŜǊƭƛŜƘŜƴΦ 5ŜǊ tǊƻƧŜƪǘǾŜǊǘǊŀƎ ǿǳǊŘŜ 
am 25.06.2014 zwischen den 27 Diözesen sowie dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und 
dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, der Ruprechts-Karl-Universität Heidelberg 
sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen geschlossen. Die Projektlaufzeit wurde vom 01.07.2014 
bis zum 31.12.2017 vereinbart. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen, die in einzelnen Diözesen bei der 
Bearbeitung auftraten, wurde die Verlängerung der Projektlaufzeit vom Forschungskonsortium am 
27.10.2017 beim VDD beantragt und mittels einer Zusatzvereinbarung bis zum 30.09.2018 ausgewei-
tet. Die Gesamtfördersumme betrug 1.089.312,50 ϵ ȊǳȊǸƎƭƛŎƘ aŜƘǊǿŜǊǘǎǘŜǳŜǊΦ 
 
Gemäß dem Projektvertrag wurde zur fachlichen Begleitung ein Projektbeirat eingerichtet. Dem Pro-
jektbeirat gehörten drei Vertreter der katholischen Kirche, zwei Vertreter der Betroffenenverbände, 
zwei Vertreter der von Missbrauch Betroffenen sowie drei Vertreter aus Wissenschaft und Forschung 
an. Der Projektbeirat hatte beratende und begleitende Funktion. Insgesamt fanden vier Sitzungen 
des Projetbeirats zusammen mit den Mitgliedern des Forschungskonsortiums in Mannheim statt (am 
02.03.2015, am 07.12.2015, am 08.05.2017 sowie am 22.02.2018).  
 

B.2 Projektziele 

Ziel der vorliegenden Studie war es, den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische 
Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Verantwortungsbereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz in der Zeitspanne von 1946 bis 2014 zu erfassen und einer wissenschaftlichen Analy-
se zu unterziehen. Dabei standen vor allem drei Projektziele im Mittelpunkt:  
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1. die zahlenmäßige Abschätzung der Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz, 
 

2. die Beschreibung und Analyse von Merkmalen der Missbrauchstaten sowie der Beschuldigten- 
und Betroffenengruppen, 

 
3. die Identifikation und Analyse von Strukturen innerhalb der katholischen Kirche, die das Ge-

schehen möglicherweise begünstigen.  
 

Da die katholischen Orden nicht dem Verantwortungsbereich des VDD unterstehen und sich an der 
Ausschreibung des Projektes nicht beteiligten, wurde gemäß des Projektvertrages die überwiegende 
Mehrheit männlicher Ordensangehöriger sowie alle weiblichen Ordensangehörigen in Deutschland 
aus der Untersuchung ausgeschlossen. Nur ein kleiner Teil derjenigen Ordenspriester wurde einbe-
zogen, die im Rahmen eines sog. Gestellungsverhältnisses in einer Diözese tätig waren, d.h. priester-
liche oder vergleichbare Dienste in einer Diözese vollzogen, und damit unter der Verantwortung der 
jeweiligen Diözese standen. 
 

B.3 Teilprojekte 

Um o.g. Ziele zu erreichen wurde für das Forschungsvorhaben ein modularer Projektablauf gewählt, 
der mehrere Teilprojekte umfasste. Die Teilprojekte nutzten unterschiedliche, voneinander unab-
hängige Informationsquellen, kombinierten qualitative und quantitative Forschungsmethoden und 
bezogen - gemäß der Expertisen der Konsortiumsmitglieder - kriminologische, psychologische, sozio-
logische, psychiatrische und forensisch-psychiatrische Kompetenzen und Perspektiven in die Analy-
sen ein. Die einzelnen ProjektƳƻŘǳƭŜ όα¢ŜƛƭǇǊƻƧŜƪǘŜάύ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢ŀōΦ 0.1 dargestellt.  
 
Leitung, Durchführung und Analyse der Teilprojekte unterstanden je nach der notwendigen Expertise 
der Verantwortung verschiedener Mitglieder des Forschungskonsortiums. Dies verteilte sich wie 
folgt:  
 

¶ Teilprojekte 1, 4, 6 und 7: Prof. Dr. Harald Dreßing und Prof. Dr. Hans Joachim Salize, Mann-
heim 

¶ Teilprojekt 2: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse, Prof. Dr. Eric Schmitt, Heidelberg 

¶ Teilprojekte 3 und 5: Prof. Dr. Dieter Dölling, Prof. Dr. Dieter Hermann, Heidelberg, Prof. Dr. 
Britta Bannenberg, Gießen. 

 
Die Teilprojekte zielten auf unterschiedliche Untersuchungsstichproben und Zielgruppen, bezogen 
unterschiedliche Datenquellen ein und verwendeten unterschiedliche Forschungsmethoden (siehe 
Tab. 0.2). Sie hatten jedoch vergleichbare Zielsetzungen. Die Vorgehensweisen und Zielstellungen 
wurden in einem permanenten Diskussionsprozess aufeinander abgestimmt. Details der Vorgehens-
weise und der jeweiligen Methodik werden in den jeweiligen Abschnitten der Teilprojekte erläutert.  
 
Die unterschiedlichen Zugangswege und Informationsquellen wurden gewählt, um die Zielproblema-
tik aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, die einzelnen Perspektiven aufeinander zu bezie-
hen und schließlich in einer Gesamtschau analysieren zu können. Weiterhin ergab sich damit die 
Möglichkeit, lückenhafte Daten oder Befunde aus einem Teilprojekt oder einer Datenquelle durch 
Informationen oder Erkenntnisse aus anderen Teilprojekten oder Datenquellen einschätzen oder 
ergänzen zu können. Mit dieser multimodalen Vorgehensweise war es möglich, die methodischen 
Fehlerquellen, die sich aus den Vorbedingungen des Vorhabens ergaben (retrospektiver Ansatz, Er-
fassung teilweise lange zurückliegender Ereignisse, teilweise kein direkter Zugang zu Primärdaten, 



B Projektstruktur 

23 

Wahrung von Personenschutz und Anonymität, mögliche Unvollständigkeit des Primärdatenmaterials 
usw., siehe unten), so gering wie möglich zu halten. 
 
 
Tab. 0.1 Teilprojekte des MHG-Forschungsprojektes 
 
Teilprojekt Titel 

Teilprojekt 1 Qualitative und quantitative Erfassung der Informations- und Datenlage in den  
Diözesen  

Teilprojekt 2 Qualitative biografische Analyse mittels Interviews mit Betroffenen, beschuldigten 
und nicht beschuldigten Klerikern  

Teilprojekt 3 Analyse von Strafakten, Vergleich der Missbrauchsproblematik in verschiedenen  
Institutionen  

Teilprojekt 4 Analyse von Präventionsaspekten und kirchlicher Präventionsarbeit hinsichtlich  
sexuellem Missbrauch Minderjähriger 

Teilprojekt 5 Sekundäranalyse nationaler und internationaler Studien (methodenkritische 
Metaanalyse)  

Teilprojekt 6 Quantitative Erfassung der Missbrauchsproblematik, Analyse von Personal- und  
weiteren problembezogenen Akten der Diözesen  

Teilprojekt 7 Anonyme Onlinebefragung von Betroffenen  

  

 
 
 
Die Teilprojekte trugen unterschiedliche Perspektiven und Befunde zu den gemeinsamen Zielstellun-
gen bei. Diese wurden in einer Gesamtschau diskutiert und interpretiert. Die Befunde aus den Teil-
projekten werden im vorliegenden Bericht nach Teilprojekten getrennt, jedoch in möglichst verein-
heitlichter Form dargestellt. 
 

B.4 Grundgesamtheit, Untersuchungspopulation 

Die übergeordnete Population, zu der das Forschungsprojekt Aussagen machen sollte, d.h. die 
Grundgesamtheit des Gesamtvorhabens, definierte sich durch den Forschungsauftrag und den Zu-
ständigkeitsbereich des Auftraggebers, des Verbandes der Diözesen Deutschland VDD und der 27 
Diözesen in Deutschland. Dieser beschrieb in der Ausschreibung des Forschungsprojektes die hin-
siŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǎ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜǊ Ȋǳ ŜȄǇƭƻǊƛŜǊŜƴŘŜƴ DǊǳǇǇƛŜǊǳƴƎŜƴ ŀƭǎ αƪŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜ 
Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich deǊ 5ŜǳǘǎŎƘŜƴ .ƛǎŎƘƻŦǎƪƻƴŦŜǊŜƴȊάΦ 
 
Damit war der Kreis der zu Untersuchenden mehr oder weniger klar umrissen. Es handelte sich um 
alle im Untersuchungszeitraum (s.u.) aktiven oder im Ruhestand befindlichen 
 

¶ ƪŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜƴ tǊƛŜǎǘŜǊ όα5ƛǀȊŜǎŀƴǇǊƛŜǎǘŜǊάύΣ  

¶ hauptamtlichen Diakone, 

¶ Ordenspriester im Gestellungsauftrag, d.h. Priester katholischer Orden, die vorübergehend 
oder dauerhaft Priesterfunktionen im Verantwortungsbereich einer Diözese ausüben.  

 
Zur zu untersuchendenden Studienpopulation gehörten deshalb explizit nicht 
 

¶ alle Laien, die im Bereich der katholischen Kirche ein Amt oder eine Funktion ausübten (z.B. 
Schullehrer, Internatsleiter, Küster, Chorleiter usw.), 

¶ alle weiblichen Angestellten oder Funktionsträger im Verantwortungsbereich des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands, der katholischen Kirche oder ihrer Verbände, 
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¶ alle männlichen Ordensangehörigen, die nicht per Gestellungsauftrag Priesterfunktionen im 
Bereich einer Diözese ausübten, 

¶ alle weiblichen Angehörigen katholischer Orden. 
 
 
Tab. 0.2 Ziel, methodischer Ansatz und Datenquellen der Teilprojekte 
 
Teilprojekt Ziele Untersuchungsstichprobe Methode 

Teilprojekt 1 Qualitative und quanti-
tative Erfassung der 
Informations- und Da-
tenlage in den Diözesen  

27 Diözesen  Fragebogen, 
deskriptive quantitative und 
qualitative Auswertungen  

Teilprojekt 2 Qualitative biografische 
Analyse mittels Inter-
views mit Betroffenen, 
beschuldigten und nicht 
beschuldigten Klerikern  

- selektive Stichproben: 
von sexuellem Missbrauch 
Betroffene, des sexuellen 
Missbrauchs beschuldigte 
Kleriker, unbescholtene Kleri-
ker 

Face-to Face-Interviews,  
qualitative Inhaltsanalysen  

Teilprojekt 3 Analyse von Strafakten, 
Vergleich der Miss-
brauchsproblematik in 
verschiedenen Instituti-
onen  

- selektive Akten der Staats-
anwaltschaften aus Verfahren 
gegen des sexuellen Miss-
brauchs beschuldigter Kleriker 
- selektive Akten der Staats-
anwaltschaften aus Verfahren 
wegen sexuellen Missbrauchs 
gegen Personen aus nicht-
kirchlichen Institutionen 

Analyse von Strafakten,  
systematischer Vergleich von 
Variablen aus Verfahren gegen 
Beschuldigte aus der katholi-
schen Kirche und aus nicht-
kirchlichen Institutionen 

Teilprojekt 4 Analyse von Prävention-
saspekten und kirchli-
cher Präventionsarbeit 
hinsichtlich sexuellem 
Missbrauch Minderjähri-
ger 

- 27 Diözesen 
- Präventionsbeauftragte der 
27 Diözesen 

Fragebogen, 
Auswertung struktureller und 
quantitativer Angaben über 
kirchliche Präventionsarbeit  
 

Teilprojekt 5 Sekundäranalyse natio-
naler und internationaler 
Studien  

- internationale Forschungsli-
teratur 

Literaturrecherche und Auswer-
tung, methodenkritische Me-
taanalyse  

Teilprojekt 6 Quantitative Erfassung 
des sexuellen Miss-
brauch seit 1946, Analy-
se von Strukturmerkma-
len  

- aktive und im Ruhestand 
befindliche Kleriker zwischen 
1946 und 2014 (in 10 Diöze-
sen) bzw. zwischen 2000 und 
2014 (in 17 Diözesen), insge-
samt 38.156 Personen 

Fragebogen,  
standardisierte Durchsicht und 
Erfassung von Tat-, Beschuldig-
ten- und Betroffenenmerkma-
len,  
deskriptive quantitative Analyse  

Teilprojekt 7 Anonyme Onlinebefra-
gung von Betroffenen  

- selektive, eigeninitiativ teil-
nehmende von sexuellem 
Missbrauch Betroffene  

Anonyme Onlinebefragung von 
Betroffenen  
 

    

 
 
 
Von sexuellem Missbrauch im Kindes- oder Jugendalter Betroffene zählten nicht primär, sondern nur 
mittelbar zur Untersuchungspopulation, da mit den Auswahlverfahren und Methoden des For-
schungsprojektes eine direkte, vollständige oder in irgendeiner Form repräsentative Erfassung von 
Betroffenen nicht möglich war. Jedoch wurde im Zuge der Erfassung von Daten über Beschuldigte 
eine Vielzahl von Informationen über deren Taten und derjenigen Personen, an denen sexueller 
Missbrauch verübt worden war, erlangt. Diese Informationen wurden in anonymisierter und stan-
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dardisierter Form auf speziellen Fragebögen dokumentiert, sodass im Laufe der Erfassungsarbeiten 
sich vergleichbar umfangreiche Datensätze über Betroffene und über Beschuldigte ergaben.  
 
Dies betraf vor allem die Teilprojekte 2, 3 und 6. Die Untersuchungspopulation von Teilprojekt 7 er-
fasste nur Betroffene. Die Teilprojekte 1, 4 und 5 bezogen sich nicht direkt auf Beschuldigte oder 
Betroffene, sondern hatten strukturelle Aspekte der Diözesen (Teilprojekte 1 und 4) oder die ein-
schlägige nationale und internationale Literatur (Teilprojekt 5) als Zielgrößen. Tabelle 0.3 beschreibt 
die Art und Größe der Stichproben der Teilprojekte und benennt die Selektionskriterien, denen die 
Stichprobenauswahl unterlag sowie die methodischen Einschränkungen, die sich für die Interpretati-
on der Befunde daraus ergeben. 
 

B.5 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasste den Verantwortungsbereich aller 27 Diözesen und Erzdiözesen 
Deutschlands, die sich alle im Rahmen des Forschungsauftrags zur Mitarbeit am Projekt verpflichte-
ten.  
 

B.6 Untersuchungszeitraum 

In Teilprojekt 6, dem zentralen Verfahren zur Ermittlung von Häufigkeitsangaben über sexuellen 
Missbrauch Minderjähriger, wurde der Untersuchungszeitraum auf die Jahre 1946 bis 2014 festge-
legt. D.h. alle oben genannten Kleriker, die zwischen 01.01.1946 und 31.12.2014 in den Diözesen 
beschäftigt waren oder im Ruhestand standen, zählten zur Grundgesamtheit. Wenn aus dem durch-
gesehenen Datenmaterial ersichtlich wurde, dass bei Personen aus der Grundgesamtheit nicht nur 
zwischen 1946 und 2014, sondern auch in den Jahren vor 1946 Beschuldigungen, Taten oder Tatvor-
würfe aktenkundig waren, wurden diese ebenfalls im Rahmen des Forschungsprojektes dokumen-
tiert und in die Analyse aufgenommen. Damit erweiterte sich der Erfassungszeitraum für Beschuldi-
gungen entsprechend. Die ältesten auf diese Weise erfassten Fälle reichten bis in die 1910er Jahre 
zurück. 
 
Aufgrund der verzögerten Rücksendung der Fragebögen aus einzelnen Diözesen, die sich bis ins Jahr 
2017 hinzog, erfassten einige Diözesen in Einzelfällen auch Beschuldigte, deren Ersttaten in den Jah-
ren 2015 und 2016 und somit nach Ende des eigentlichen Erfassungszeitraums stattfanden. Dies be-
traf acht Beschuldigte im Jahr 2015 und vier Beschuldigte im Jahr 2016. Aus verfahrenstechnischen 
Gründen wurden diese Fälle in die Analysen einbezogen, da ihre Zahl so gering war, dass keine Ge-
fahr einer Verfälschung der Resultate bestand. 
 
Eine vollumfängliche Erfassung aller Taten bzw. Beschuldigungen nach dem 31.12.2014 wurde nicht 
vorgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wurden weitere Anschuldigungen bekannt, die in die 
Analysen nicht mehr einbezogen werden konnten. 
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Tab. 0.3 Stichprobengröße und Selektionsmechanismen der Teilprojekte 
 
Teilprojekt Zielpopulation und Stichprobengröße Auswahlkriterien und Selektionsmechanismen  

Teilprojekt 1 Diözesen: n=27 
 

Vollerhebung, keine Selektionsmechanismen be-
kannt 

Teilprojekt 2 Betroffene: n=214 
beschuldigte Kleriker: n=50  
nicht beschuldigte Kleriker: n=100  

teilweise von Diözesen ausgesuchte und an das Teil-
projekt verwiesene Beschuldigte und Betroffene, 
Auswahlkriterien und Motive der Diözesen und In-
terviewteilnehmer unbekannt,  
teilweise eigeninitiativ teilnehmende Beschuldigte 
und Betroffene, Motive zur Teilnahme aus Eigenmo-
tivation sind unbekannt, hochselektive Auswahl 
wahrscheinlich 

Teilprojekt 3 Strafakten von Mitarbeitern der katho-
lischen Kirche: n=243 (Beschuldigte: 
n=209, Betroffene: n=645) 
Strafakten aus nicht-katholischen Insti-
tutionen: n=79 (Beschuldigte: n=80, 
Betroffene: n=411)  

selektive Strafaktenauswahl der Staatsanwaltschaf-
ten, Selektionsmechanismen variabel und unbe-
kannt,  
Überrepräsentation jüngerer Strafverfahren,  
keine Repräsentativität bei der Auswahl von Strafak-
ten bezüglich kirchlicher und nichtkirchlicher Institu-
tionen  

Teilprojekt 4 Diözesen: n=27 
Präventionsbeauftragte: n=27 

Vollerhebung, keine Selektionsmechanismen be-
kannt 

Teilprojekt 5 Internationale Primärstudien über 
sexuellen Missbrauch in der katholi-
schen Kirche: n=53, 
internationale Primärstudien über 
sexuellen Missbrauch in anderen Insti-
tutionen: n=25, 
Metaanalyse von internationalen Prä-
ventionsprojekten: n=25 

Literaturrecherche in 12 internationalen For-
schungsdatenbanken mit dem Ziel der Vollerfassung 
der einschlägigen Literatur  

Teilprojekt 6 Personalakten: n=38.156  
beschuldigte Kleriker: n=1.670 
Betroffene: n=3.677 
 
 

Durchsicht aller in den Diözesen vorhandenen Per-
sonalakten von Klerikern zwischen 1946 und 2014 (in 
10 Diözesen) bzw. zwischen 2000 und 2014 (in 17 
Diözesen), Vollständigkeit des Aktenbestandes nicht 
gewährleistet, 
Kriterien der Durchsicht standardisiert, Aktendurch-
sicht und Dokumentation von Diözesanpersonal und 
nicht vom Forschungsprojekt vorgenommen, Grad 
der Vereinheitlichung über Diözesen hinweg fraglich,  
Variation der Selektion von Fällen, Beschuldigten 
und Betroffenen über Diözesen hinweg nicht aus-
schließbar 

Teilprojekt 7 Betroffene: n=69 selektive, eigeninitiativ teilnehmende, von sexuellem 
Missbrauch Betroffene,  
Selektionsmechanismen unbekannt  
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B.7 Datenschutz, Datenzugang 

Vor Beginn der Studie wurde zwischen dem VDD und den 27 Diözesen in Deutschland und den Mit-
gliedern des Forschungskonsortiums ein Datenschutzkonzept verbindlich vereinbart. Wesentliche 
Inhalte dieses Datenschutzkonzeptes zeigen die nachfolgenden Auszüge aus der Vereinbarung:  
 

¶ Die Durchführung des Projekts erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen der Anordnung 
über den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der von der jeweiligen (Erz-)Diözese, in der die 
Untersuchung durchgeführt wird, in ihrem Amtsblatt veröffentlichten aktuellen Fassung so-
wie auf der Grundlage der jeweils geltenden Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG).  

¶ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fördermittelempfänger, die an dem Forschungsprojekt 
mitarbeiten, werden auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 4 KDO und § 5 BDSG 
verpflichtet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fördermittelgeber werden, sofern noch 
nicht geschehen, auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 4 KDO verpflichtet. 

¶ Sämtliche Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Fördermittelempfänger unterliegen der Schweigepflicht und 
dürfen außerhalb der Projektgruppe mit niemandem über die erhobenen Daten und die ge-
führten Interviews sprechen. Sie werden darüber aufgeklärt, dass sie sich strafbar machen, 
wenn sie bistums- oder personenbezogene Daten gegenüber Dritten preisgeben. 

¶ Die Aktenauswahl und die Aktenanalyse erfolgt in örtlichen Archivrechercheteams durch be-
sonders geeignete und gemäß § 4 KDO zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtete 
kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der (Erz-)Diözesen, die seitens des jeweiligen 
Generalvikars beauftragt werden. Die korrekte juristische Klassifikation der Fälle muss durch 
die obligate Beiziehung mindestens einer kirchlichen Mitarbeiterin oder eines kirchlichen 
Mitarbeiters mit der Befähigung zum Richteramt gewährleistet werden. Hilfsweise werden 
von der Kirche eingestellte Juristen oder Juristinnen eingesetzt.  

¶ Die Akten oder Aktenbestandteile, die für das Forschungsprojekt relevant sind, verlassen zu 
keinem Zeitpunkt die Räumlichkeiten der (Erz-)Diözese.  

¶ Zu Teilprojekt 6 erfragte Informationen aus den seitens des Rechercheteams als relevant an-
gesehenen Personalakten oder sonstigem problemrelevanten Datenmaterial werden aus-
schließlich in anonymisierter Form in die entsprechenden Erhebungsbögen eingetragen und 
zur Auswertung an das Forschungskonsortium übermittelt. 

¶ Zum Zweck der Anonymisierung werden weder Namen von Tätern oder Opfern oder sonsti-
gen dritten Personen, noch Geburtsdaten, noch Namen von Pfarreien, Orten (mit Ausnahme 
des Bistums, in dem sich der Vorfall ereignet hat) erfasst, so dass Einzelangaben über persön-
liche und sachliche Verhältnisse einer Person nicht mehr oder nur mit einem unverhältnis-
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Person zugeordnet werden können, vgl. § 2 Abs. 6 KDO und § 3 Abs. 6 BDSG.  

¶ Die Erhebungsbögen zu Teilprojekt 6 sollen in anonymisierter Form Einzelfälle erfassen. Es 
werden weder Namen von Tätern oder Opfern oder sonstigen dritten Personen, noch Ge-
burtsdaten noch Namen von Pfarreien, Orten (mit Ausnahme des Bistums, in dem sich der 
Vorfall ereignet hat) etc. erhoben. Projektrelevante Daten sind demgegenüber z.B. das Le-
bensalter des Täters zum Zeitpunkt der Tat, der Ort der Tat (z.B. Beichtstuhl, Sakristei), das 
Alter des Opfers zum Zeitpunkt der Tat, das Geschlecht des Opfers, der konkrete Tatablauf 
etc. Diese Art anonymisierte Individualdaten werden im Laufe der Untersuchung für die Pub-
likation zu sog. Aggregatdaten (= Daten, die durch Zusammenfassung von Individualdaten 
entstehen) zusammengefasst.  

¶ Ausschließlich mit dem Ziel, Doppelzählungen zu vermeiden und Angaben zu einer Person 
vollständig zu erfassen, werden Fälle der Versetzung eines Priesters, Diakons oder männli-
chen Ordensangehörigen von einer (Erz-)Diözese in eine andere (Erz-)Diözese sowohl seitens 
der versetzenden als auch seitens der aufnehmenden (Erz-)Diözese unter Vergabe eines 
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tǎŜǳŘƻƴȅƳǎ ŀǳŦ ŘŜƳ CǊŀƎŜōƻƎŜƴ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŜǾŜƴǘǳŜƭƭŜƴ ½ǳǎŀǘȊōǀƎŜƴ ŀƭǎ α±ŜǊǎŜǘȊǳƴƎs-
Ŧŀƭƭά ƎŜƪŜƴƴȊŜƛchnet.  

¶ Die Vergabe eines Pseudonyms erfolgt nach folgendem Schlüssel: Auf dem Deckblatt des Er-
hebungsbogens und den Deckblättern eventueller Zusatzbögen wird ein zehnstelliger Code 
angebracht. Dieser setzt sich zusammen aus dem zweiten Buchstaben des (ersten) Vorna-
mens bei Doppel- oder Mehrfach-Vornamen mit oder ohne Bindestrich und dem zweiten 
Buchstaben des (ersten) Nachnamens bei Doppel-Nachnamen mit oder ohne Bindestrich so-
wie dem Geburtsdatum im Format MMJJJJTT.  

¶ Der Erhebungsbogen und eventuelle Zusatzbögen sind abweichend von dem üblichen Proce-
ŘŜǊŜ ƴƛŎƘǘ ŀƴ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊƳƛǘǘŜƭŜƳǇŦŅƴƎŜǊΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŀƴ ŜƛƴŜ α/ƭŜŀǊƛƴƎǎǘŜƭƭŜά ǿŜƛǘŜǊȊǳƭŜƛǘŜƴΦ !ƭǎ 
solche ist seitens des VDD im Einvernehmen mit dem Fördermittelempfänger ein Notar be-
stimmt worden.  

¶ Der Notar führt Erhebungs- und Zusatzbögen mit gleichem Code zusammen, vergibt für die 
als zusammengehörig ermittelten Bögen einen Zahlencode und vermerkt diesen auf den Er-
hebungs- und Zusatzbögen. Der Notar entfernt die Deckblätter der Erhebungs- und Zusatz-
bögen und vernichtet diese. Die mit der laufenden Nummer versehenen Erhebungs- und Zu-
satzbögen leitet der Notar an die zuständige Stelle beim Forschungskonsortium weiter. Der 
Notar ist nicht berechtigt, gegenüber dem Forschungskonsortium nähere Angaben zu den 
zehnstelligen Codes zu machen. 

¶ Die Fördermittelempfänger ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men, um die im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt erhobenen und ihnen übermit-
telten Daten vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Unberechtigt sind auch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Fördermittelempfänger, die nicht mit dem Forschungspro-
jekt befasst sind.  

¶ Die Daten werden spätestens zehn Jahre nach Abschluss des Projekts gelöscht bzw. vernich-
tet. 

¶ Die Auswertung der Fragebögen durch die Fördermittelempfänger erfolgt bezogen auf die 
jeweilige (Erz-)Diözese, da das Forschungsziel auf andere Weise nicht erreicht werden kann. 
Die Fördermittelempfänger versichern, über ihre Kenntnis der Zuordnung von Fällen zu be-
stimmten (Erz-)Diözesen Verschwiegenheit zu wahren und von einer namentlichen Nennung 
der betroffenen (Erz-)Diözese in Abschlussbericht und möglichen sonstigen Publikationen ab-
zusehen.  

¶ Für den Fall, dass die Verknüpfung von Informationen aus verschiedenen Teilprojekten die 
Herstellung eines Bezuges zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person ermöglicht, si-
chern die Fördermittelempfänger zu, über die Person absolute Verschwiegenheit zu wahren. 

 

Die Regelungen der Vereinbarung wurden über die gesamte Laufzeit des Forschungsprojektes einge-
halten. Es erfolgten keine Verstöße gegen die Gesamtvereinbarung oder einzelne Bestimmungen.  
 

B.8 Problemspezifische Terminologie 

Aufgrund des Sekundärdatencharakters der Informationen und des nicht-kriminalistischen oder juris-
tischen Ansatzes wurde eine möglichst neutrale Bezeichnung der Beteiligten an einer Missbrauchstat 
ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘΦ DŜǿŅƘƭǘ ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ .ŜƎǊƛŦŦŜ α.ŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜǊά ǳƴŘ αBetroffenerάΦ 5ƛŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α¢ä-
ǘŜǊά ǿǳǊŘŜ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴΣ Řŀ ŘƛŜǎŜ ŜƛƴŜ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ YƻƴǘŜȄǘ ƴƛŎƘǘ ƳǀƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊƛŦƛȊƛŜǊǳƴg der jewei-
ƭƛƎŜƴ ¢ŀǘ ǾƻǊŀǳǎǎŜǘȊŜƴ ǿǸǊŘŜΦ 9ōŜƴǎƻ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αhǇŦŜǊά ǾŜǊƳƛŜŘŜƴΣ ǿŜƛƭ ŘƛŜǎŜ ŘŜƳ 
Selbstverständnis vieler Betroffener entgegensteht. Sie wurde lediglich in Zitaten aus Fremdtexten 
oder bei der Benennung von Verfahren Dritter beibehalten, insofern der Terminus dort auftauchte, 
ǿƛŜ ȊΦ.Φ ƛƳ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ŘŜǊ ƪŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜƴ YƛǊŎƘŜ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ 
ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜάΦ  
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Als Beschuldigte wurden demnach alle Personen erfasst und im vorliegenden Bericht als solche be-
zeichnet, bei denen ein plausibler Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in entspre-
chenden Akten oder anderen Dokumenten der Diözesen des VDD gefunden wurde. Als Betroffene 
wurden alle Personen erfasst, die zum Tatzeitpunkt nach der gültigen gesetzlichen Zeitspanne min-
derjährig waren und an denen ein für plausibel erachteter bzw. von ihnen berichteter sexueller Miss-
brauch verübt wurde. 
 
Die Plausibilitätsprüfung erfolgte dabei aus o.g. Gründen nicht durch das Forschungskonsortium 
selbst, sondern entsprach weitgehend dem Vorgehen, das bei der diözesanen Bearbeitung von An-
ǘǊŅƎŜƴ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά 
oder während eines Strafverfahrens Anwendung fand. 
 
Mit der Wahl der Terminologie wurden im vorliegenden Kontext auch straf- oder kirchenrechtlich 
verifizierte und sanktionierte Täter weiter als Beschuldigte bezeichnet. Dies wurde aus o.g. Gründen 
in Kauf genommen und ist weder mit einer Ent- noch einer Belastung der betreffenden Personen 
oder einer Verifizierung oder Falsifizierung der jeweiligen Tat gleichzusetzen. Die nach genannten 
Kriterien vorgenommenen Plausibilitätsprüfungen konnten ebenfalls nicht vollständig ausschließen, 
dass Falschbeschuldigungen als solche nicht erkannt wurden und als Beschuldigungen in die Daten-
bestände des Forschungsprojektes eingingen.  
 

B.9 Falldefinition sexueller Missbrauch 

Die Einschlusskriterien hinsichtlich eines sexuellen Missbrauchsfalles richten sich grundsätzlich an 
den Tatbeständen der im 13. Abschnitt des StGB geregelten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung aus, berücksichtigen aber auch den in den Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz dargestellten 
erweiterten Begriff des sexuellen Missbrauchs. 
 
Dieser schließt sowohl Handlungen nach dem 13. Abschnitt sowie weitere sexualbezogene Straftaten 
des Strafgesetzbuchs (StGB) ein als auch solche nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 
ŘŜǎ !ǇƻǎǘƻƭƛǎŎƘŜƴ {ŎƘǊŜƛōŜƴǎ Ƴƻǘǳ ǇǊƻǇǊƛƻ ŘŀǘŀŜ α{ŀŎǊŀƳŜƴǘƻǊǳƳ ǎŀƴŎǘƛǘŀǘƛǎ ǘǳǘŜƭŀά ό{{¢ύ, nach 
can. 1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 Nr. 4 SST wie auch nach can. 1378 § 1 CIC in Verbindung 
mit Art. 4 § 1 Nr. 1 SST, soweit sie an Minderjährigen oder Personen begangen werden, deren Ver-
nunftgebrauch habituell eingeschränkt ist (Art. 6 § 1 Nr. 1 SST). Zusätzlich können dabei unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auch Handlungen unterhalb der Schwelle der 
Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder pflegerischen Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen eine Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen, einbezogen werden. Sie betreffen alle Verhaltens- 
und Umgangsweisen mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefoh-
lenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen Willen 
erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durchführung und Geheimhaltung 
sexualisierter Gewalt. 
 

B.10 Methodische Rahmenbedingungen des Forschungsansatzes 

Genereller methodischer Ansatz: Entsprechend des Forschungsauftrags verfolgte das Gesamtprojekt 
einen retrospektiv-epidemiologischen und nicht einen kriminologischen Ansatz. Dieser Ansatz schloss 
eine Verifizierung oder Falsifizierung von einzelnen Taten, Fällen oder beteiligten Personen seitens 
des Forschungskonsortiums explizit aus. Eine solche Verifizierung oder Falsifizierung war im Rahmen 
des Projekte methodisch und rechtlich nicht möglich.  
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Retrospektive Datenerhebung: Im Forschungsauftrag wurden als Untersuchungszeitraum die Jahre 
1946 bis 2014 definiert. Daraus resultierte eine Erfassung von Daten und Informationen von Fällen, 
die viele Jahre oder Jahrzehnte zurücklagen und von denen zum Teil nur rudimentäre Informationen 
vorlagen. Eine Ergänzung eventuell lückenhafter Originaldaten (z.B. durch bisher nicht dokumentier-
ter Informationen von Zeitzeugen) war weder methodisch vorgesehen, noch war dies in den meisten 
Fällen möglich. Daraus resultierte eine Vielzahl von fehlenden Angaben zu einzelnen Aspekten, die in 
den Erfassungsbögen auch als solche vermerkt wurden. Aus fehlenden Angaben war jedoch nicht 
abzuleiten, dass der entsprechende Sachverhalt nicht zutreffend gewesen sein könnte, sondern le-
diglich, dass keine entsprechenden Informationen darüber vorhanden waren.  
 
Sekundärdatenerhebung: Außer in Teilprojekt 2 (Interviews von Beschuldigten und Betroffenen) und 
Teilprojekt 7 (anonyme Online-Befragung von Betroffenen) wurden Informationen über Missbrauchs-
fälle, Missbrauchsbeschuldigungen und über Personen, die an diesem Geschehen beteiligt waren, 
stets mittels Sekundärdaten erfasst. Eine Primärdatenerhebung seitens des Forschungsprojektes 
fand außer in Teilprojekt 2 und in Teilprojekt 7 grundsätzlich nicht statt. Die Teilprojekte 1 und 4 be-
fassten sich mit Struktur- und administrativen Daten der Diözesen und erfassten keine personenbe-
zogenen Informationen. Alle Sekundärdaten bezogen sich komplett auf das vorgefundene Aktenma-
terial und waren hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Validität und Reliabilität an Inhalt und Struktur der 
jeweiligen Originalakte gebunden.   
 
Hinsichtlich der Sekundärdaten hatte das Forschungskonsortium keinen Zugang zum Originaldaten-
material der Diözesen. Die jeweiligen Fragebögen wurden von entsprechend instruiertem Personal 
der Diözesen nach Maßgabe des Forschungsprojektes ausgefüllt. Mindestens ein Mitarbeiter der 
Teams in den Diözesen musste die Befugnis zum Richteramt aufweisen.   
 
Um eine möglichst hohe Validität und Reliabilität der Daten zu gewährleisten, wurde zunächst in 
einer Pretest-Phase in Zusammenarbeit mit drei Diözesen die vom Forschungskonsortium entwickel-
ten Fragebögen in Teilprojekt 6 einem Praxistest unterzogen. Dabei wurden die Fragen so modifi-
ziert, dass exemplarische Fälle eindeutig zugeordnet werden konnten. Weiterhin wurde für die Re-
chercheteams in den Diözesen eine umfangreiche Anleitung zum methodischen Vorgehen erstellt. 
Darüber hinaus konnten sich alle Rechercheteams bei möglicherweise dennoch auftretenden Un-
klarheiten telefonisch an das Forschungskonsortium wenden, um eine möglichst einheitliche Erfas-
sung aller Fälle sicherzustellen und den Ermessensspielraum bei der Dokumentation eines Falles vor 
Ort so gering wie möglich zu halten. Trotzdem unterlag diese Methode natürlich den Einschränkun-
gen hinsichtlich Standardisierung, Validität und der Reliabilität des Datenmaterials, die sich bei retro-
spektiven Aktenanalysen immer ergibt. 
 
Auf diese Weise standen dem Forschungskonsortium nur anonyme, zum Teil auf vierfacher Filterung 
beruhende, in der ursprünglichen Form nicht-standardisierte Informationen über das ursprüngliche 
Missbrauchsgeschehen zur Verfügung: 
 

1. Filter: mündliche Übermittlung des ursprünglichen Geschehens an den Führer der Originalakte 
(z.B. Personalakte oder Strafakte), 

 
2. Filter: Dokumentation des Geschehens in der Originalakte sowie Änderungen oder Bereinigun-

gen der Akten über die Zeit, 
 
3. Filter: Varianz zwischen den Diözesen hinsichtlich Suchkriterien und -intensität im Rahmen des 

Projektes, 
 
4. Filter: Übertragung von Befunden aus den Originalakten in die Fragebögen des Forschungspro-

jektes.  
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Personenschutz und Anonymisierung: Die strikte Anonymisierung der Information war eine notwen-
dige Voraussetzung des Forschungsprojektes. Ausgenommen in Teilprojekt 2 (persönliche Interviews 
mit Betroffenen und Beschuldigten) und Teilprojekt 3 (Einsichtnahme in Strafakten) wurden dem 
Forschungskonsortium keine Identitäten von Tatbeteiligten bekannt. In den anderen Teilprojekten 
war ein Rückschluss auf die Identität von Beteiligten durch den Charakter des Datenmaterials, das 
Datenschutzkonzept und die o.g. Erfassungswege nicht möglich.  
 
Interdiözesane Varianz: Die Daten in den Teilprojekten 1 und 6 wurden von Mitarbeitern der 27 Diö-
zesen erhoben und an das Forschungskonsortium übermittelt. Der Forschungsauftrag sah vor, dass 
die Darstellung der Befunde sich auf den Gesamtbereich des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
beziehen sollte. Eine Differenzierung der Befunde auf Diözesanebene, d.h. eine Identifizierung der 
Diözesen oder die Darstellung der Problemlage im Verantwortungsbereich einzelner Diözesen waren 
nicht vorgesehen. Trotz weitgehender Standardisierung der Methodik seitens des Forschungsprojek-
tes ergab sich jedoch interdiözesane Varianz hinsichtlich der Daten. Dies war verursacht durch unter-
schiedliche Primärdatenlagen, unterschiedliche Vorgehensweisen oder abweichende Strukturen in 
einzelnen Diözesen (z.B. hinsichtlich Aktenführung, Dokumentationsweisen, Aktenaufbewahrungs-
routinen, bereits erfolgten Voruntersuchungen des Problemfeldes, bereitgestellte Infrastruktur für 
die Recherche etc.) sowie durch voneinander abweichenden generellen Haltungen der Diözesen zur 
Missbrauchsproblematik und zum Forschungsprojekt (z.B. Bereinigung oder Vernichtung problembe-
zogenen Aktenmaterials in der Vergangenheit, Intensität des Aufklärungswillens etc.).  
 
Datenvollständigkeit: Die beschriebenen Erhebungsmethoden bedingen eine heterogene Datengüte. 
Während einzelne Fälle hinreichend dokumentiert waren, waren vor allem lange zurückliegende Fälle 
durch viele fehlende Angaben gekennzeichnet. Die mitunter jahrzehntelange Latenz zwischen Miss-
brauchsfall und dessen Dokumentation trugen ebenfalls erheblich zu Datenlücken bei. Dadurch war 
zwar die Gesamtzahl der Betroffenen und Beschuldigten, die im Rahmen der Untersuchungen ermit-
telt wurde, feststehend. Detailinformationen zum jeweiligen Tatgeschehen lagen jedoch - verglichen 
mit der Gesamtzahl der Betroffenen oder Beschuldigten - in der Regel in deutlich geringer Zahl vor. 
5ŀŘǳǊŎƘ ŜǊƪƭŅǊŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ǎŜƘǊ ǎǘŀǊƪ ōŜǎŜǘȊǘŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αǳƴōŜƪŀƴƴǘά ƻŘŜǊ αŦŜƘƭŜƴŘŜ An-
ƎŀōŜ ά ƛƴ ǾƛŜƭŜƴ ¢ŀōŜƭƭŜƴ ǳƴŘ !ōōƛƭŘǳƴƎŜƴΦ 5ƛŜ ½ŀƘƭ ŦŜƘƭŜƴŘŜǊ !ƴƎŀōŜƴ ǿǳǊŘŜ ƧŜŘƻŎƘ ƛƴ ŘƛŜ ¢ŀōŜƭƭŜƴ 
oder Abbildungen einbezogen, um ein realistisches Bild der Informationslage im vorliegenden Prob-
lemfeld wiederzugeben. Nur in begründeten Ausnahmefällen wurde darauf verzichtet und Häufig-
keits- oder Prozentanteile einer Variablen nur auf die Gesamtzahl der tatsächlich vorliegenden Anga-
ben bezogen. Dies ist an den entsprechenden Stellen vermerkt. 
 

B.11 Darstellung der Ergebnisse 

Aufgrund der methodischen Herausforderungen der Datenerhebung (kein direkter Zugang zu den 
Primärdaten, heterogene, nicht standardisierte Primärdaten, uneinheitliche, aus verschiedenen De-
kaden stammende Datenquellen usw.) schwankte in den sich am Ende ergebenden Betroffenen- und 
Beschuldigtenstichproben die Zahl der gültigen oder fehlenden Angaben von Variable zu Variable 
unter Umständen sehr stark.  
 
Je spezifischer eine Frage zum Missbrauchsgeschehen in den verschiedenen Fragebögen wurde, des-
to höher war die Zahl fehlender Angaben. Dies traf vor allem bei lange zurückliegenden Ereignissen 
zu. Die langen Zeiträume konnten Lücken in die Originalakten gerissen haben; es konnten bereits zur 
Erstellungszeit der Originalakte keine Erkenntnisse zu spezifischen Sachverhalten oder Details vorge-
legen haben oder diese wurden in der Originalakte nicht dokumentiert. Aufgrund der von Variable zu 
Variable stark wechselnden Anzahl von gültigen Antworten entschied das Forschungskonsortium, die 
jeweiligen Anteile, d.h. die prozentuale Verteilung der Ausprägung einer Variablen auf jeweils zwei 
Bezugsgrößen zu beziehen.  
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Diese waren  
 

¶ die Gesamtzahl aller im jeweiligen Teilprojekt identifizierten Beschuldigten oder Betroffenen. 
Dieser Bezug beschreibt den prozentualen Anteil der Variablenausprägungen unter Berück-
sichtigung fehlender oder unbekannter Werte der jeweiligen Variablen, und 

¶ die Gesamtzahl der Beschuldigten oder Betroffenen, für die ausschließlich gültige Angaben 
zu der jeweiligen Variablen vorlagen. Diese Zahl variierte zwischen den Variablen sehr stark. 
Da bei dieser Bezugsgröße die fehlenden oder unbekannten Werte bei der jeweiligen Variab-
len ausgelassen wurden, beschreibt dieser Bezug die prozentuale Verteilung der jeweiligen 
Variablenausprägungen nur bei Betroffenen oder Beschuldigten, bei denen Angaben vorla-
gen.  

 
Während die erstgenannte Bezugsgröße die wahren prozentualen Anteile einer Variablenausprägung 
bei Betroffenen oder Beschuldigten mit Sicherheit unterschätzt - je nachdem, wie hoch der Anteil 
fehlender Angaben ist- wird der prozentuale Anteil der jeweiligen Variablenausprägungen bei der 
zweiten Bezugsgröße vermutlich überschätzt.  
 
Beispiel:  
Die unter Umständen erheblichen Differenzen zwischen beiden Bezugsgrößen soll an folgendem 
Beispiel erläutert werden. Tab. 0.4 enthält die Angaben aus Teilprojekt 6 hinsichtlich der sozialen 
Folgeprobleme bei Betroffenen aufgrund des sexuellen Missbrauchs, den diese als Minderjährige 
erlitten hatten. Zu den sozialen Folgeproblemen ließen sich bei 892 von insgesamt 3.677 Betroffe-
nen, die im Rahmen von Teilprojekt 6 identifiziert wurden, Angaben finden. Diese machen 24,3 % der 
Gesamtzahl der Betroffenen aus.  
 
Da bei einer Person mehr als eines der aufgeführten Probleme vorgelegen haben konnte, übertraf 
die Zahl der Nennungen von Problemen die Zahl der Personen, bei denen sich Angaben zu sozialen 
Folgeproblemen finden ließen (Mehrfachnennungen). Die Gesamtzahl der genannten sozialen Prob-
leme betrug 1.957. Dies heißt, dass jeder Betroffene, bei dem sich Angaben über soziale Probleme 
finden ließen, unter durchschnittlich 2,2 solcher Probleme litt. Bei 75,7 % der Betroffenen lagen da-
gegen keine Angaben zu sozialen Folgeproblemen vor. Aufgrund der Erhebungsmethode bedeutet 
dies jedoch nicht, dass bei diesem Anteil der Betroffenen keine sozialen Probleme vorlagen, sondern 
dass den hierzu durchgesehenen Akten und Dokumenten lediglich keine Hinweise darauf zu entneh-
men waren.  
 
Bei Bezug der jeweiligen Problemausprägungen auf die Gesamtzahl der Betroffenen (n=3.677, erste 
Bezugsgröße, s.o.) waren die jeweiligen prozentualen Anteile der Problemausprägungen relativ ge-
ǊƛƴƎΣ Řŀ Ƴƛǘ трΣт ҈ ŘŜǊ ƎǊǀǖǘŜ !ƴǘŜƛƭ ŀǳŦ ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αǳƴōŜƪŀƴƴǘΣ ƪŜƛƴŜ !ƴƎŀōŜά ŜƴǘŦƛŜƭ όǎƛŜƘŜ {Ǉŀl-
te 3 in Tab. 0.4). Bezieht man die Zahl der genannten Problemausprägungen jedoch nur auf die Zahl 
der Betroffenen mit gültigen Angaben (n=890, zweite Bezugsgröße, s.o.), werden die prozentualen 
Anteile der Problemausprägungen deutlich höher, da die fehlenden Angaben hier nicht berücksich-
tigt werden (siehe Spalte 4 in Tab. 0.4). 
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Tab. 0.4 Beispiel der Darstellung von Fallzahlen und Bezugsgrößen bei hoher Zahl fehlender An-
gaben: soziale Probleme Betroffener als Folge des Missbrauchsgeschehens (Mehrfach-
nennungen) 

 
 
Soziale Probleme  

Zahl 
Betroffene 

Anteil an allen Be-
troffenen (n=3.677) 

Anteil an Betroffenen mit 
Nennung von sozialen 

Problemen (n=890) 

in Schule oder Ausbildung 178 4,8 % 20,0 % 

in Beziehung oder Partnerschaft 473 12,9 % 53,1 % 

in Sexualleben 383 10,4 % 43,0 % 

in Arbeitsleben 304 8,3 % 34,2 % 

bei gesellschaftlicher Teilhabe 289 7,9 % 32,5 % 

in Religiosität und Glauben 160 4,4 % 18,0 % 

nicht vergessen können 170 4,6 % 19,1% 

unbekannt, keine Angabe 2.785 75,7 %  

    

 
 
 
Der Grund, die prozentuale Verteilung beider Bezugsgrößen anzugeben, war, den intuitiven Eindruck 
geringer Problemausprägungen beim oberflächlichen Lesen zu vermeiden, der möglicherweise ent-
ǎǘŜƘŜƴ ƪǀƴƴǘŜΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ ǇǊƻȊŜƴǘǳŀƭŜƴ !ƴǘŜƛƭŜ ƴǳǊ ŀǳŦ ŘƛŜ DǊǳƴŘƎŜǎŀƳǘƘŜƛǘ όα!ƴǘŜƛƭ ŀƴ ŀƭƭŜƴ .e-
ǘǊƻŦŦŜƴŜƴάΣ {ǇŀƭǘŜ оύ ƳƛǘǎŀƳǘ ŀƭƭŜǊ ŦŜƘƭŜƴŘŜƴ Angaben bezogen würden.  
 
Während diese Darstellung die wahren Anteile beim vorliegenden Beispiel aufgrund des hohen An-
teils fehlender Angaben vermutlich stark unterschätzt, werden diese bei der Bezugnahme nur auf die 
Betroffenen mit gültigen Angaben (Spalte 4) möglicherweise überschätzt. Die Darstellungsweise in 
Spalte 4 beruht auf der Hypothese, dass sich die (unbekannten) Variablenausprägungen bei den Be-
troffenen, bei denen entsprechende Angaben fehlen, ähnlich verteilen, wie bei den Betroffenen, bei 
denen Angaben hierzu vorlagen. Dies ist unter anderem dadurch legitimiert, dass die im vorliegenden 
Fall hierzu ausgewerteten Akten fast ausnahmslos Beschuldigtenakten (Personalakten usw.) waren, 
in die - vor allem im längerfristigen Verlauf nach dem Missbrauchsereignis - kaum Informationen 
über Betroffene einflossen, bzw. einfließen konnten. Durch solche erhebungstechnischen Einschrän-
kungen ist eine systematische Unterschätzung von Betroffenencharakteristika wahrscheinlich, insbe-
sondere wenn die entsprechenden Ereignisse lange zurückliegen oder erst spät nach dem Miss-
brauchsereignis auftraten.  
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 Teilprojekt 1 - Qualitative und quantitative Erfassung der Infor-1
mations- und Datenlage in den Diözesen 

Harald Dreßing, Hans Joachim Salize, Elke Voß, Andreas Hoell 
 

 Methodik, Ziele, Vorgehensweise  1.1

Teilprojekt 1 hatte zum Ziel, die Strukturen der Diözesen hinsichtlich problemrelevanter Thematiken 
und Fragen zu erfassen. Diese Informationen bildeten den Hintergrund, vor dem die Daten zu kon-
kreten Missbrauchsfällen aus den anderen Teilprojekten, insbesondere der Personalaktenanalyse in 
Teilprojekt 6, zu analysieren und interpretieren waren. 
 
Teilprojekt 1 erfasste dabei u.a. die gegenwärtigen und vergangenen Praktiken der Diözesen hinsicht-
lich der Führung und Aufbewahrung von Personalakten der Untersuchungspopulation sowie weite-
rer, für die Zielproblematik relevanter systematischer oder informeller Daten- und Informationsquel-
len in den Diözesen. Dabei wurde von heterogenen Praktiken in den Diözesen ausgegangen. Die Ziele 
von Teilprojekt 1 bestanden insbesondere in  
 

¶ einer Beschreibung des Vorhandenseins und der Menge sowie der Verfügbarkeit und der 
Qualität von potenziell problemrelevantem Datenmaterial (insbesondere von Personalakten) 
sowie der Aktenführung in den Diözesen, 

¶ einer Exploration der administrativen und/oder informellen Umgangspraxis der Diözesen 
hinsichtlich Missbrauchsfällen und deren Dokumentation, 

¶ der Erfassung von problemspezifischen Strukturen und Ressourcen der Diözesen wie z.B. 
Stellenkontingenten für Präventionsbeauftragte oder Missbrauchsbeauftragte, 

¶ der Erfassung thematisch relevanter Inhalte der Priesterausbildung (z.B. Auseinandersetzung 
mit der eigenen sexuellen Entwicklung bei Priesteramtskandidaten, Beziehungsfähigkeit und 
sexualpädagogische Weiterbildung) sowie deren Veränderungen seit 1945.  

 
Da in einigen Diözesen bereits vom Forschungsprojekt unabhängige Untersuchungen zu sexuellen 
Missbrauchsfällen durchgeführt wurden, wurden die diesbezüglich bereits vorliegenden quantitati-
ven Erkenntnisse zusammengetragen und vor dem Hintergrund der angewandten Methodik bewer-
tet. Für diese Ziele wurde ein umfangreicher Fragebogen erstellt, der von allen Diözesen bearbeitet 
wurde. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler des Konsortiums mit Verantwortlichen in den Diö-
zesen entweder vor Ort oder telefonisch zahlreiche Gespräche zu den Angaben in diesem Fragebo-
gen geführt. 
 
Untersuchungseinheiten waren die einzelnen Diözesen, d.h. pro Diözese wurde ein Fragebogen aus-
gefüllt. Der Vertrag zwischen dem VDD, den Diözesen und dem Forschungskonsortium sah jedoch 
ausdrücklich vor, dass die Darstellung der Forschungsergebnisse nicht die Identifikation oder den 
Vergleich einzelner Diözesen untereinander ermöglichen dürfe. Diese Auflage wird bei der folgenden 
Darstellung der Ergebnisse der Analysen aus Teilprojekt 1 berücksichtigt.  
 
Der Versand der Fragebögen an die Diözesen erfolgte am 19.03.2015. Als Rücklauftermin war der 
30.06.2015 bestimmt. Dieser Termin wurde von 15 Diözesen eingehalten. Mit einer Verzögerung von 
zwei bis vier Wochen bearbeiteten weitere acht Diözesen den Fragebogen. Zu einem längeren Verzug 
(bis zu drei Monaten) kam es bei vier Diözesen. Durch die verzögerte Bearbeitung entstand somit 
bereits in der ersten Projektphase ein Zeitverzug, der sich in weiteren Projektphasen fortsetzte und 
aufsummierte, so dass letztlich eine Laufzeitverlängerung des Gesamtprojektes von neun Monaten 
notwendig wurde. Im Folgenden werden relevante Ergebnisse aus Teilprojekt 1 dargestellt.  
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 Personalstruktur und Personalstand der Diözesen 1.2

Eines der wichtigsten Ziele des Teilprojektes war, den zahlenmäßigen Umfang der Untersuchungspo-
pulation (Diözesanpriester, hauptamtliche Diakone und Ordenspriester im Gestellungsauftrag zwi-
schen 1946 und 2014) in den 27 Diözesen exakt zu bestimmen. Diese Angaben sollten als Grundge-
samtheit für die Berechnung der relativen Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger sei-
tens der o.g. Kleriker dienen, d.h. zur exakten epidemiologischen Bestimmung der (Hellfeld-) Prä-
valenz des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen im Verantwortungsbereich der Deutschen 
Bischofskonferenz, die in Teilprojekt 6 (Personalaktenanalyse) vorgesehen war.   
 
Entgegen der ursprünglichen Annahme seitens des Forschungsprojekts, dass die Diözesen die Zahl 
der in ihrem Verantwortungsbereich zwischen 1946 und 2014 aktiven und im Ruhestand befindlichen 
Priester und Diakone sowie der mit Gestellungsauftrag in den Diözesen tätigen Ordenspriester be-
nennen können, war diese Information von der Mehrzahl der Diözesen in der notwendigen Exaktheit 
nicht zu erhalten. Die verschiedenen, hierzu herangezogenen kircheninternen Datenquellen (Jahrbü-
cher der Diözesen, Statistiken des VDD in Bonn, die auf der Grundlage jährlicher Meldungen der Diö-
zesen beruhen, kirchliche Handbücher der betreffenden Jahre, jährliche Meldebögen der Priesterzah-
len nach Rom usw.) wiesen teilweise entscheidende Lücken auf, folgten uneinheitlichen Definitionen 
oder wichen mit erheblicher Diskrepanz voneinander ab.  
 
Als Ergebnis ist deshalb festzuhalten, dass die exakte Kalkulation der im Untersuchungszeitraum des 
Forschungsprojektes tätigen Kleriker, d.h. der Anzahl der entsprechenden Personen, aufgrund unzu-
länglicher und widersprüchlicher Dokumentation in den Institutionen der katholischen Kirche in 
Deutschland und ihrer Diözesen nicht möglich war. 
 
Daraufhin erfolgte nach langwierigen und vergeblichen Bemühungen, die exakte Größe, d.h. die 
Kopfzahl der Untersuchungspopulation (Zahl der Diözesanpriester, hauptamtliche Diakone und Or-
denspriester mit Gestellungsauftrag zwischen 1946 und 2014 im Verantwortungsbereich der Deut-
schen Bischofskonferenz) zu bestimmen, der Beschluss, die Menge der aus dem Untersuchungszeit-
raum in den Diözesen vorhandenen Personalakten als Grundgesamtheit für alle epidemiologischen 
oder Häufigkeitsberechnungen zugrunde zu legen. 
 
Dies erfolgte mit dem Wissen, dass die Zahl der vorhandenen Personalakten nicht identisch sein 
konnte mit der Gesamtzahl der Kleriker im Verantwortungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz, 
die potentiell im Untersuchungszeitraum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen hätten begehen 
können. Der Grad der Unterschätzung der Häufigkeitsberechnungen des sexuellen Missbrauchs 
durch katholische Kleriker, der mit dem Rückgriff auf die Zahl der Personalakten als Grundgesamtheit 
einherging, war aufgrund exakter Angaben über die Vollständigkeit der Personalakten in den einzel-
nen Diözesen (s.u.) nicht zu berechnen und blieb unbekannt. Weitere Einzelheiten der Vorgehens-
weise sind nachfolgend sowie in den Kapiteln 6.1.3, 6.2.1 und 6.2.2 beschrieben.  
 

 Aktenführung, Aktenaufbewahrung, Aktenstruktur  1.2.1

Personalakten von Diözesanpriestern und hauptberuflichen Diakonen 
 
Auf die Frage nach dem Aufbewahrungsort der Personalakten von Diözesanpriestern und hauptbe-
ruflichen Diakonen gaben alle 27 Diözesen des VDD an, sie bewahrten die Personalakten noch leben-
der Diözesanpriester und Diakone im Hauptberuf zentral auf. Das Gleiche gelte für verstorbene Diö-
zesanpriester und Diakone. Im Verlauf der Studie und bei persönlichen Visiten der Diözesen vor Ort, 
ȊŜƛƎǘŜ ǎƛŎƘ ƧŜŘƻŎƘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜ αƻŦŦƛȊƛŜƭƭŜά !ƴǘǿƻǊǘ ǊŜƭŀǘƛǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǳǎǎǘŜΦ  



Teilprojekt 1 - Qualitative und quantitative Erfassung der Informations- und Datenlage in den Diözesen 

37 

Die von einigen Diözesen bereits vor Beginn des vorliegenden Forschungsprojektes angestellten ei-
genen Voruntersuchungen hinsichtlich sexueller Missbrauchsfälle und die Praxis im Rahmen des Ver-
ŦŀƘǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜάΣ 
Personalakten von Beschuldigten in Hinblick auf diese Anträge durchzusehen, hatte in einigen Diöze-
sen zur Folge, dass Personalakten von beschuldigten Klerikern mehrfach in separaten Handaktenar-
chiven oder Orten außerhalb der Personalaktenarchive der Diözesen aufbewahrt wurden. Dies war 
ein Grund dafür, dass die Ermittlung der Gesamtzahl der für die Studie relevanten Personalakten 
schwierig war und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Zusätzlich erschwerend war 
für die Bestimmung der Zahl durchzusehender Personalakten und der Beurteilung von deren Voll-
ständigkeit, dass Aktenvernichtungen oder nachträgliche Aktenmanipulationen nicht auszuschließen 
waren bzw. aus einzelnen Diözesen explizit berichtet wurden (s.u.). 
 
 

Personalakten von Ordenspriestern im Gestellungsauftrag 
 
Noch problematischer erschien die Personalaktenführung und -aufbewahrung bei Ordenspriestern 
mit Gestellungsauftrag. Hier gaben drei Diözesen an, dass Personalakten von Ordenspriestern mit 
Gestellungsauftrag nur in der Diözese aufbewahrt werden. Bei zwei Diözesen lagen die Aufbewah-
rungsorte und damit die Aktenhoheit ausschließlich beim Herkunftsorden, während 20 Diözesen eine 
geteilte bzw. doppelte Aktenaufbewahrung in der Diözese und im Herkunftsorden angaben. Zwei 
Diözesen machten hierzu keine Angaben. Achtzehn Diözesen gaben an, dass vorhandene Personalak-
ten von Ordenspriestern unvollständiger geführt werden als die Personalakten von Diözesanpries-
tern. Insbesondere die geteilte Aktenführung oder unklare Aktenhoheit ging mit erheblichen Infor-
mationslücken in den entsprechenden Personalakten einher. 
 
In einigen Diözesen war es zudem Praxis, Gestellungsverträge mit Ordenspriestern bzw. den abstel-
lenden Orden nicht personifiziert, sondern stellenbezogen abzuschließen. Das bedeutet, dass ein 
Gestellungsvertrag nicht notwendigerweise die Abstellung nur eines einzigen Ordenspriesters bein-
halten kann, sondern dass sich auf der Grundlage des gleichen Vertrages mehrere Ordenspriester 
den Dienst in der Diözese teilten bzw. sich nacheinander ablösten, mit häufig unklaren Konsequen-
zen hinsichtlich der Personalaktenführung. Dies verstärkte die Unklarheiten hinsichtlich des Perso-
nalaktenbestands der Ordenspriester zusätzlich. Im Rahmen des Forschungsprojektes bestand keine 
Zugangsmöglichkeit zu Aktenbeständen der abstellenden Orden, da diese sich nicht dem For-
schungsprojekt angeschlossen hatten. 
 
Diese Umstände und Verfahrensweisen hatten Auswirkungen auf die Analyse entsprechender Doku-
mente im Rahmen der vorliegenden Untersuchung. Es war im Rahmen der Studie nicht möglich, die 
Gesamtzahl der Personalakten der Ordenspriester, die im Untersuchungszeitraum aufgrund eines 
Gestellungsvertrags Priesterfunktionen im Verantwortungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz 
erfüllten, zu ermitteln. Die in den Diözesen vorhandenen Personalakten und andere Dokumente die-
ser Kleriker waren zudem im Vergleich zu denen von Diözesanpriestern und Diakonen in Umfang und 
Aussagekraft deutlich geringer. Beschreibungen der Charakteristika von Ordenspriestern im Gestel-
lungsauftrag sind deshalb unter diesem Vorbehalt zu sehen und zu interpretieren. In vielen Fällen 
war eine valide Darstellung von Merkmalen dieser Gruppe nicht möglich.  
 

 

Regelungen der Personalaktenführung 
 
Auf die Frage, ob verbindliche verwaltungstechnische oder kirchenrechtliche Regelungen hinsichtlich 
der Führung von Personalakten in der Diözese bestehen, antworteten neun Diözesen (33,3 %) mit ja 
und 17 (63 %) mit nein. Eine Diözese gab αunbekanntά an. Strukturelle oder formale Änderungen der 
Personalaktenführung in den Jahren zwischen 1945 und 2014 fanden in zehn Diözesen (37 %) statt. 
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Ebenfalls zehn Diözesen (37 %) verneinten solche Änderungen, während sieben Diözesen (26 %) dar-
über keine Auskunft geben konnten. Eine Regelung darüber, wer befugt ist, Personalakten zu führen, 
bestand in 24 Diözesen (88,9 %). 
 
 
Bindung und Paginierung der Personalakten 
 
Hinsichtlich der Anlage der Personalakten fanden in den Diözesen in uneinheitlicher Weise entweder 
die gängigen Arten der Aktenheftung Verwendung (preußische, badische, kaufmännische oder Be-
hördenheftung) oder es waren eigenständige Systematiken bis hin zu Lose-Blatt-Sammlungen zu 
verzeichnen.  
 
Sieben Diözesen (25,9 %) gaben an, dass sich zwischen 1945 und 2014 die Art der Personalaktenbin-
dung geändert hatte, während 13 Diözesen (48,2 %) dies verneinten und sieben Diözesen (25,9 %) 
darüber keine Auskunft geben konnten. Eine durchgehende Paginierung von Personalakten fand sich 
in keiner der Diözesen. Sechs Diözesen (22,2 %) teilten jedoch mit, dass dies nur auf bestimmte An-
teile des vorhandenen Personalaktenbestands zuträfe, wobei diese Anteile auf 15 Prozent bis 80 
Prozent geschätzt wurden.  
 
 
Akteneinsicht  
 
Jeweils 21 Diözesen (77,8 %) gewährten Diözesanpriestern und Diakonen im Hauptberuf auf Wunsch 
Einsicht in die eigene Personalakte. In fünf Diözesen (18,5 %) bestand diese Möglichkeit nicht. Eine 
Diözese konnte diesbezüglich keine !ǳǎƪǳƴŦǘ ƎŜōŜƴ ǳƴŘ Ǝŀō ōŜƛ ŘƛŜǎŜǊ CǊŀƎŜ αǳƴōŜƪŀƴƴǘά ŀƴΦ hr-
denspriestern mit Gestellungsauftrag war in sieben Diözesen (25,9 %) die Personalakteneinsicht ver-
wehrt und in 18 Diözesen (66,7 %) möglich. Zwei Diözesen (7,4 %) konnten darüber keine Auskunft 
geben. 
 
 
Aktenvermerke 
 
Vermerke in der Personalakte, ohne dass der betreffende Kleriker Kenntnis vom Vermerk bekommen 
muss, waren in 21 Diözesen (77,8 %) möglich. In zehn Diözesen (37 %) erfolgte ein obligatorischer 
Eintrag in der Personalakte, wenn Vorgänge oder Unterlagen des betreffenden Klerikers im Ge-
heimarchiv der Diözese aufbewahrt werden. In 15 Diözesen (55,6 %) geschah dies nicht, in zwei Diö-
zesen (7,4%) war dies unbekannt. 
 
Verbindliche Regelungen oder Anweisungen, dass verifizierte Fälle sexuellen Missbrauchs Minderjäh-
riger in der Personalakte festgehalten werden müssen, hatten zum Untersuchungszeitpunkt sechs 
Diözesen (22,2%) erlassen. Zeitliche Angaben, wann diese Regelungen erlassen wurden, machten 
lediglich drei Diözesen. Diese Angaben bezogen sich auf die Jahre 2002, 2004 und 2010. Verdachtsfäl-
le mussten in vier Diözesen (14,8 %) verbindlich in die Personalakte eingetragen werden. Auch hier 
bestanden den beiden einzigen diesbezüglichen Angaben zufolge, entsprechende Regelungen erst 
seit dem Jahr 2004 bzw. dem Jahr 2010. Tabelle 1.1 fasst die Regelungen hinsichtlich der Personal-
aktenführung in den 27 Diözesen zusammen.  
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Tab. 1.1  Regelungen und Praktiken der Personalaktenführung in den Diözesen (jeweils Anzahl 
und Prozentanteile der 27 Diözesen) 

 
Regelungen und Praktiken der Personalaktenführung ja nein unbekannt, 

keine Angabe 

Regelung für Personalaktenführung  9 (33,3 %) 17 (63,0 %) 1 (3,7 %) 

Änderung der Personalaktenführung seit 1945 10 (37,0 %) 10 (37,0 %) 7 (26 %) 

durchgehende Paginierung der Personalakten - 26 (96,3 %) 1 (3,7 %) 

Regelung hinsichtlich der Personalaktenführenden 24 (88,9 %) 3 (11,1 %) - 

Akteneinsicht für Diözesanpriester und Diakone 
möglich 

21 (77,8 %) 5 (18,5 %) 1 (3,7 %) 

Akteneinsicht für Ordenspriester möglich 18 (66,9 %) 7 (25,9 %) 2 (7,4 %) 

Personalaktenvermerke ohne Kenntnis des Klerikers  21 (77,8 %) 4 (14,8 %) 2 (7,4 %) 

Auslagerung in Geheimarchiv ohne Personalakten- 
vermerk 

10 (37,0 %) 15 (55,6 %) 2 (7,4 %) 

Regelung Eintrag von verifizierten Missbrauchsfällen  
in Personalakte 

6 (22,2 %) 19 (70,3 %) 2 (7,4 %) 

Regelung des Eintrags von Verdachtsfällen in 
Personalakte 

4 (14,8 %) 21 (77,8 %) 2 (7,4 %) 

    

 
 
 
Geheimarchiv 
 
Das in jeder Diözese vorzuhaltende Geheimarchiv müsste nach den einschlägigen Regeln der katholi-
schen Kirche einen Großteil der Angaben über des sexuellen Missbrauchs beschuldigte Kleriker der 
jeweiligen Diözese enthalten und sollte demzufolge eine optimale Datenquelle für Untersuchungen 
wie das vorliegende Forschungsvorhaben darstellen. Über das Jahr der Einrichtung des Geheimarchiv 
nach Can. 489 § 1 CIC/1983 lagen aus acht Diözesen Angaben vor. Das früheste genannte Implemen-
tierungsjahr war das Jahr 1825, das späteste das Jahr 2012. Hinsichtlich des kirchenrechtlich eindeu-
tig geregelten Zugangs zum Geheimarchiv gaben 20 Diözesen (74,1 %) an, dass nicht nur der Bischof 
Zugang zum Geheimarchiv besaß. In vier Diözesen (14,8 %) hatte nur der Bischof Zugang, von drei 
Diözesen (11,1 %) fehlte die entsprechende Angabe  
 
 
Weitere Stellen der Akten- oder Dokumentenaufbewahrung 
 
Achtzehn Diözesen gaben an, Akten oder Dokumente hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs Minder-
jähriger durch Kleriker der Diözese zusätzlich oder alternativ zum Geheimarchiv an anderen Stellen 
aufzubewahren. Tab. 1.2 zeigt die Orte, die diesbezüglich genannt wurden.  
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Tab. 1.2  Zusätzliche Aufbewahrungsorte von Akten und Dokumenten über sexuellen Missbrauch 
Minderjähriger in den Diözesen (Angaben aus 18 Diözesen, Mehrfachnennungen) 

 
 Zahl Diözesen 

Personalakten, Personaldezernat 3 

Bischöfliches Ordinariat, Büro 2 

Justiziariat, Rechtsabteilung, Stabstelle Recht, Offizialrat, Sonderarchiv Generalvikar 8 

Koordinationsstelle zur Prävention, Fachstelle Kinder- und Jugendschutz 2 

Missbrauchsbeauftragte 4 

Kommission sexueller Missbrauch 1 

Diözesanarchiv 1 

Rom, Kongregation für Glaubenslehre 2 

Ordenssitze und Inkardinationsbistümer 1 

  

 
 
 
Aktenmanipulation  
 
Aufgrund der in der öffentlichen Diskussion häufiger formulierten Hypothese der Manipulation oder 
Vernichtung von Dokumenten oder Akten, die auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger seitens ka-
tholischer Kleriker Bezug nahmen, wurde eine entsprechende Frage in die Erhebungsbögen von Teil-
projekt 1 integriert. Aus zwei Diözesen (7,4 %) erfolgte auf diese Frage hin die Angabe, dass in ihrem 
Bereich Akten oder Aktenbestandteile mit Hinweisen auf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 
durch Kleriker in früherer Zeit vernichtet worden waren. Dreizehn Diözesen (48,1 %) gaben an, dass 
eine frühere Akten- oder Aktenteilvernichtung unbekannt sei, aber auch nicht ausgeschlossen wer-
den konnte. Zwölf Diözesen (44,4 %) verneinten eine diesbezügliche Manipulation ihrer Akten.  
 
 
Aktenführung, Aktenaufbewahrung, Aktenstruktur - Diskussion 
 
Als wesentliches Ergebnis bezüglich der Personalaktenführung ist festzuhalten, dass es keine homo-
gene Aktenführungspraxis in den Diözesen gibt. Es ist davon auszugehen, dass die Praxis der Perso-
nalaktenführung über den langen Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie (1946 bis 2014) 
aufgrund struktureller oder personeller Wechsel in den Diözesen mehrfachen Veränderungen unter-
worfen war. Insbesondere gab es keine standardisierten Verfahrensweisen, wie Beschuldigungen des 
sexuellen Missbrauchs in der Personalakte zu dokumentieren und wo entsprechende Informationen 
sonst noch aufzubewahren sind. Tabelle 1.1 und 1.2 zeigen diese Heterogenität, wobei die diesbe-
züglichen Auskünfte wahrscheinlich unvollständig sind, da davon auszugehen ist, dass in mehr als 
einer Diözese missbrauchsbezogene Unterlagen von Ordenspriestern im Gestellungsauftrag nicht nur 
in der Diözese, sondern auch in den Ordenssitzen vorhanden sind. Auch die Informationsübermitt-
lung an die Kongregation für die Glaubenslehre dürfte in mehr als einer Diözese stattgefunden ha-
ben. Besonders problematisch erscheint, dass die Paginierung von Personalakten in den Diözesen 
keine verbindliche Norm darstellt. Aktenmanipulationen waren und sind dadurch nicht kontrollier- 
oder ausschließbar. In einzelnen Fällen fanden an der Aktendurchsicht im Rahmen von Teilprojekt 6 
beteiligte Diözesanmitarbeiter explizite Hinweise auf solche Manipulationen, etwa wenn sich in einer 
Personalakte die Bezugnahme auf einen im Zusammenhang eines Missbrauchs stehenden Vorgang 
oder Vorfall fand, zu dem das Dokument, auf das der spätere Eintrag Bezug nahm, in der Akte nicht 
mehr vorhanden war. 
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Insofern muss davon ausgegangen werden, dass Untersuchungen wie die vorliegende, die sich auf 
die Personalakten von Klerikern stützen, keinesfalls das Ausmaß des gesamten Sachverhalts im Un-
tersuchungszeitraum widerspiegeln können. Auf diese Art und Weise ermittelte Befunde beschreiben 
immer nur einen Ausschnitt des gesamten Geschehens. Es ist somit bei der Interpretation der Ergeb-
nisse aus der Personalaktenanalyse (Teilprojekt 6) zu berücksichtigen, dass verlässliche Aussagen 
über die Validität von Personalakten der katholischen Kirche hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger nicht möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass ein nicht bekannter, wahrscheinlich 
aber nicht unbedeutender Anteil von Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch katholische 
Kleriker nicht in den Personalakten der jeweiligen Beschuldigten Niederschlag fand oder aus den 
Akten gelöscht wurde.  
 
Auch die Geheimarchive der Diözesen wurden häufig nicht nach den einschlägigen Regularien ge-
führt. Für die Analyse des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche sind da-
mit auch die Geheimarchive als eigenständige Datenquelle nur bedingt geeignet, um daraus Rück-
schlüsse über diözesane Häufigkeiten des sexuellen Missbrauchs oder das Aufklärungs- oder Aufar-
beitungsverhalten der Diözesen zu ziehen. Deshalb wurden die in sehr heterogener Art und Weise im 
Geheimarchiv aufbewahrten Akten und Dokumente über sexuellen Missbrauch Minderjähriger im 
Rahmen der Aktendurchsicht von Teilprojekt 6 komplett in die allgemeine Durchsicht relevanter Do-
kumente einbezogen und nicht einer gesonderten Analyse unterzogen.  
 

 Verfahren Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄu-1.3
elƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά 

.Ŝƛ ŘŜƳ ƛƳ WŀƘǊŜ нлмл ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ǳƴŘ ȊǸƎƛƎ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜr-
ƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ƘŀƴŘelt es sich um ein zentra-
les Instrument der katholischen Kirche, mit dem sie öffentlich sichtbar auf den Missbrauchsskandal in 
ihrem Bereich reagierte und mit dem Bischöfe und Ordensobere zum Ausdruck bringen wollten, dass 
ǎƛŜ αŘŀǎ [ŜƛŘ ŘŜǊ hǇŦŜǊ ǎŜƘŜƴ ǳƴŘ das Unrecht der Täter verurteilenά (DBK, 2011). Neben anderen 
Maßnahmen beinhaltete der Kern des Verfahrens die Zahlung von materiellen Leistungen, die ur-
sprünglich für solche Betroffene vorgesehen waren, die wegen einer eingetretenen Verjährung des 
jeweiligen Falles keinen durchsetzbaren Anspruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld hatten. 
 
Das Verfahren sah die subsidiäre Erbringung dieser Leistung vor, d.h. erstrangig sollte sie vom Be-
schuldigten persönlich erbracht werden. Erst im Falle einer Weigerung des Beschuldigten oder wenn 
dieser nicht mehr belangt werden konnte, sollte die zuständige kirchliche Körperschaft die Leistung 
ƎŜǿŅƘǊŜƴΦ 5ŀōŜƛ ǿŀǊ ŀƴ ŜƛƴŜƴ wŜƎŜƭōŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ рΦллл ϵ ǇǊƻ Cŀƭƭ ƎŜŘŀŎƘǘΦ 5ŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ǿŀǊ 
an die Antragstellung der Betroffenen gebunden, eine aktiv zugehende Vorgehensweise seitens der 
katholischen Kirche war nicht vorgesehen. 
 
Wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit und der zentralen Bedeutung der Maßnahme für die Diözesen 
wurden in Teilprojekt 1 des vorliegenden Forschungsprojektes administrative Eckdaten der Diözesen 
über das Verfahren und die erbrachten Leistungen erhoben. Die Diözesen sollten in ihren Angaben 
alle bis zum 31.12.2014 laufenden oder abgeschlossenen Verfahren einbeziehen.  
 
Das Verfahren richtete sich allerdings nicht allein an Betroffene, die sexuellen Missbrauch durch Be-
schuldigte aus der Untersuchungspopulation des vorliegenden Forschungsprojekts erlitten hatten 
(Diözesanpriester, Diakone und Ordenspriester im Gestellungsauftrag im Verantwortungsbereich der 
Deutschen Bischofskonferenz), sondern das Verfahren stand auch Betroffenen offen, die von nicht 
geweihtem Personal der katholischen Kirche missbraucht worden waren (z.B. Lehrer, Chorleiter, Küs-
ter, Erzieher/innen usw.). Die administrativen Angaben aus den Diözesen waren deshalb nach diesen 
beiden Gruppen zu differenzieren. Dies gelang allerdings nur bezüglich der Zahl der Anträge auf Leis-
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tungen. Differenzierungen der beiden Gruppen hinsichtlich weiterer Eckdaten (Zahl abschlägiger 
Bescheide, Summe der finanziellen oder materiellen Leistungen usw.) waren nicht möglich. Tab. 1.3 
zeigt die Zahl der Anträge zum Verfahren über alle 27 Diözesen hinweg. Es handelte sich dabei um 
administrative Angaben aus den Generalvikariaten. 
 

Die Angaben verdeutlichen, dass sich die Anträge und damit die entsprechenden Missbrauchsfälle in 
821 Fällen (73,8 %) auf Kleriker als die jeweiligen Beschuldigten bezogen. Beim verbleibenden Anteil 
(26,2 %) musste es sich demnach um nicht geweihte Beschäftigte der katholischen Kirche handeln. 
Wie sich die Anteile zwischen Klerikern und Nicht-Klerikern bei den zum Erfassungszeitpunkt noch 
anhängigen bzw. bereits abschlägig beschiedenen Anträgen verhielten, blieb unbekannt.  
 
 
Tab. 1.3  Zahl dŜǊ !ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎs-

brauchs ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦн014, administrative Angaben aus 27 Diözesen 
(Teilprojekt 1) 

 
 Zahl Anträge 

½ŀƘƭ !ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά ŀƴ ŀƭƭŜ Diözesen gestellt  1.113 

 davon Zahl Anträge, die sich auf Kleriker als Beschuldigte bezogen 821 

Zahl Anträge zum Erfassungszeitpunkt positiv beschieden 1.041 

Zahl Anträge zum Erfassungszeitpunkt abschlägig beschieden  45 

Zahl Anträge zum Erfassungszeitpunkt noch anhängig  27 

  

 
 
 
Der Mittelwert hinsichtlich der Gesamtzahl der Anträge lag bei 42,0 pro Diözese bzw. hinsichtlich der 
Anträge mit Klerikern als Beschuldigten bei 30,4. Aus den jeweiligen Standardabweichungen (35,9 
bzw. 26,3) wird deutlich, dass diese Werte über die 27 Diözesen hinweg stark schwankten. Das nied-
rigste Antragsaufkommen einer Diözese lag bei einem Antrag, die Diözese mit den meisten Anträgen 
hatte 120 Anträge insgesamt bzw. 95 Anträge, die sich auf Kleriker als Beschuldigte bezogen. 
 
Die Gesamtsumme der gewährten materiellen Leistungen belief sich nach den Angaben aus den ein-
zelƴŜƴ DŜƴŜǊŀƭǾƛƪŀǊƛŀǘŜƴ ōƛǎ ȊǳƳ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎǎȊŜƛǘǇǳƴƪǘ ŀǳŦ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ пΦтруΦтфм ϵΦ !ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ōŜƛƴƘŀl-
tete dies nur die Zahlungen aus 26 Diözesen, da eine Diözese die entsprechende Angabe nicht gelie-
fert hatte. Die Summen schwankten ebenfalls deutlich. Der MittelǿŜǊǘ ōŜǘǊǳƎ муоΦлол ϵ ǇǊƻ 5ƛǀȊŜǎŜ 
(Std.abw. = мттΦтнсύΦ 5ƛŜ 5ƛǀȊŜǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƎŜǊƛƴƎǎǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ȊŀƘƭǘŜ пΦллл ϵΣ ŘƛŜ 5ƛǀȊŜǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
ƘǀŎƘǎǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ тосΦллл ϵ όǾƎƭΦ ¢ŀōΦ мΦпύΦ 
 

Bezogen auf die zum Erfassungszeitpunkt positiv beschiedenen Anträge (n=1.041) betrug der Mittel-
ǿŜǊǘ ŘŜǊ ƎŜȊŀƘƭǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ пΦртм ϵ ǇǊƻ 5ƛǀȊŜǎŜΦ {ǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘŜ aŀǖȊŀƘƭŜƴ ǿƛŜ {ǘŀƴŘŀǊŘŀōǿŜƛŎƘǳƴƎΣ 
Minimal- oder Maximalwerte konnten hierzu nicht berechnet werden, da es sich bei den aus den 
Diözesen gemeldeten Werten um administrative Daten, d.h. um aggregierte Gesamtleistungen, han-
delte und nicht um Einzelauflistungen der Summen jedes einzelnen Antrags. Die an die jeweiligen 
Antragsteller ausgezahlten konkreten Geldsummen blieben deshalb unbekannt.  
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Tab. 1.4  GŜǿŅƘǊǘŜ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎs-
ōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнмлпΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ !ƴƎŀōŜƴ ŀǳǎ нт 5ƛǀȊŜǎŜƴ 
(Teilprojekt 1) 

 
 Summe in ϵ 

Summe gewährter materieller Leistungen über alle Diözesen bis zum Erfassungszeitpunkt 4.758.791 

Mittelwert gewährter materieller Leistungen pro Diözese 183.030 

Mittelwert gewährter materieller Leistungen pro positiv beschiedenem Antrag (n=1.041)  4.571 

  

 
 
 
Zusätzliche Zahlungen der Diözesen an Betroffene 
 
½ǿŀƴȊƛƎ 5ƛǀȊŜǎŜƴ ƎŀōŜƴ ŀƴΣ ǸōŜǊ ½ŀƘƭǳƴƎŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜn-
nung des Leids, das Opfern sexuellen MisǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά Ƙƛƴŀǳǎ weitere Zahlungen an 
Betroffene geleistet zu haben, bzw. für Aufwendungen Betroffener finanziell aufgekommen zu sein. 
In den meisten Fällen betraf dies Anwalts- oder Gutachtenkosten und Kosten für Psychotherapien. 
Die Kriterien der Bewilligung oder Bemessung blieben unklar. Bis einschließlich 2014 summierten sich 
ŘƛŜǎŜ ½ŀƘƭǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ DŜǎŀƳǘǎǳƳƳŜ Ǿƻƴ фупΦрул ϵΦ !ǳŎƘ ŘƛŜ IǀƘŜ ŘƛŜǎŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǎŎƘǿŀƴƪǘŜ 
ǸōŜǊ ŘƛŜ нл 5ƛǀȊŜǎŜƴΣ ŘƛŜ ǎƻƭŎƘŜ ½ŀƘƭǳƴƎŜƴ ƭŜƛǎǘŜǘŜƴΣ ōŜǘǊŅŎƘǘƭƛŎƘ ǳƴŘ ǊŜƛŎƘǘŜ Ǿƻƴ рлл ϵ ōƛǎ ннтΦффн 
ϵΦ 
 
 
Befunde bezüglich des Verfahreƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά ŀǳǎ ¢ŜƛƭǇǊƻƧŜƪǘ с 
 
Im Rahmen von Teilprojekt 6, das die Erfassung von Daten auf der Ebene der jeweiligen Betroffenen 
und Beschuldigten vorsah, bestand jedoch die Möglichkeit, Einzelheiten hinsichtlich der Anträge auf 
α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ŀǳŦ ŘŜǊ 
Einzelfallebene, d.h. aus der Perspektive der Antragsteller, zu analysieren. Dies bezog sich auch auf 
die einzelnen Geldsummen, die an die Betroffenen im Rahmen des Verfahrens ausgezahlt wurden. 
Dabei ergab sich ein Bild, das zu den oben dargestellten administrativen Angaben aus den Generalvi-
kariaten der Diözesen divergent war, obwohl der Erfassungszeitraum beider Erhebungen (Teilprojekt 
1 und Teilprojekt 6) sich nicht unterschied. 
 
In Teilprojekt 6 lagen bei 924 von den insgesamt 3.677 identifizierten Betroffenen (siehe Kap. 6.2.3) 
Informationen vor, dass sie einen Antrag auf Leistungen gestellt hatten. Gemäß der Einschlusskrite-
rien von Teilprojekt 6 bzw. des gesamten Forschungsprojekts bezogen sich diese Anträge nur auf die 
Zielpopulation der Studie, d.h. auf Beschuldigte aus dem Kreis der Diözesanpriester, hauptamtlichen 
Diakone und Ordenspriester mit Gestellungsauftrag im Verantwortungsbereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz. Von diesen Anträgen waren zum Erfassungszeitpunkt 869 positiv beschieden wor-
den (vgl. Tab 1.5).  
 

Die Gesamtsumme der gewährten materiellen Leistungen aus der Analyse der Einzelfalldaten (TP 6) 
betrug bis zum Erfassungszeitpunkt 5.514.умс ϵΦ !ǳŎƘ ƘƛŜǊ ǿŀǊŜƴ ¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ 5ƛǀȊe-
ǎŜƴ ŦŜǎǘȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦ 5ŜǊ aƛǘǘŜƭǿŜǊǘ ǇǊƻ 5ƛǀȊŜǎŜ ōŜǘǊǳƎ мфсΦфрт ϵ ό{ǘŘΦŀōǿΦ = 187.073). Die Diözese mit 
ŘŜƴ ƎŜǊƛƴƎǎǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ȊŀƘƭǘŜ ƴŀŎƘ ŘƛŜǎŜǊ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ пΦллл ϵΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƘǀŎƘǎǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 
zahlǘŜ уонΦпрт ϵ ŀǳǎΦ .ŜȊƻƎŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ усф !ƴǘǊŅƎŜΣ ŘƛŜ ȊǳƳ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎǎȊŜƛǘǇǳƴƪǘ ƛƴ ŀƭƭŜƴ 5ƛǀȊŜǎŜƴ 
ǇƻǎƛǘƛǾ ōŜǎŎƘƛŜŘŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ŜǊƎŀō ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ ƳƛǘǘƭŜǊŜ {ǳƳƳŜ Ǿƻƴ сΦопс ϵ ό{ǘŘΦŀōǿΦ = 12.873), die ein 
einzelner Betroffener im Rahmen des Verfahrens ausgezahlt bekommen hatte (vgl. Tab. 1.6). Aller-
dings waren dieser Mittelwert sowie die hohe Streuung bedingt durch eine Einzelleistung an einen 
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!ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ отлΦллл ϵΣ ŘƛŜ ǿŜƛǘ ǸōŜǊ ŀƭƭŜƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ŀǳǎƎŜȊŀƘƭǘŜƴ {ǳƳƳŜƴ ƭŀƎ ǳƴŘ ƛƳ 
statistischen Sinn als Ausreißer gewertet werden muss. Die niedrigste Einzelauszahlung an einen 
!ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ōŜǘǊǳƎ мΦллл ϵΦ 
 
 
Tab. 1.5  ½ŀƘƭ ŘŜǊ !ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎs-

brauchs zugefügt wurdŜά ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнлмпΣ !ƴƎŀōŜƴ ŀǳŦ 9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭŜōŜƴŜ ǸōŜǊ ŀƭƭŜ 5i-
özesen (n=3.677 Betroffene, Teilprojekt 6) 

 
 Zahl Anträge 

!ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά ōŜȊƻƎŜƴ ŀǳŦ ōŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜ YƭŜǊƛƪŜǊ 924 

davon:  

Anträge zum Erfassungszeitpunkt positiv beschieden 869 

Anträge zum Erfassungszeitpunkt abschlägig beschieden 27 

Anträge zum Erfassungszeitpunkt noch anhängig  27 

Anträge mit unbekanntem Verfahrensstand 1 

  

 
 
 
Auch die Mittelwerte der Einzelauszahlungen variierten von Diözese zu Diözese. Sie reichten von 
оΦллл ϵ ōƛǎ фΦллл ϵΣ ŘƛŜ ǇǊƻ 5ƛǀȊŜǎŜ ƛƳ 5ǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘ ŀƴ ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ŀǳǎƎŜȊŀƘƭǘ ǿǳǊŘŜΦ 5ŀƳƛǘ 
unterschieden sich die mittleren Zahlungen für einen Betroffenen zwischen den Diözesen bis um das 
Dreifache. 
 
 

Tab. 1.6  DŜǿŅƘǊǘŜ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎs-
ōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнмлпΣ !ƴƎŀōŜƴ ŀǳŦ 9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭŜōŜƴŜ ǸōŜǊ ŀƭƭŜ 5i-
özesen (n=3.677 Betroffene, Teilprojekt 6) 

 
 Summe in ϵ 

Summe gewährter materieller Leistungen aller Diözesen bis zum Erfassungszeitpunkt 5.514.816 

Mittelwert gewährter materieller Leistungen per Diözese 196.957 

Mittelwert gewährter materieller Leistungen per positiv beschiedenem Antrag (n=869)  6.346 

  

 
 
 
Plausibilitätsprüfung von Beschuldigungen im Rahmen des VerfaƘǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜn-
nung des Leids, das Opfern sexuelƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά 
 
Die unterschiedlichen Verfahrensweisen der Diözesen hinsichtlich der Bewilligung und die unter-
schiedliche Höhe der ausgezahlten Leistungen werfen die Frage nach Kriterien für die jeweiligen 
Praktiken auf. Die Plausibilität einer Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs hat dabei zentrale 
Bedeutung. Da das Verfahren erst im Jahre 2010 implementiert wurde und damit viele Beschuldigun-
gen erst lange nach dem Tatgeschehen erhoben wurden oder zur Antragstellung führten, stellten die 
Personalakten von Beschuldigten oder andere die Beschuldigten betreffenden Akten eine wichtige 
Quelle für Informationen oder Hinweise bezüglich der Plausibilität der Beschuldigungen dar. 
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Angaben darüber, dass die Plausibilität der jeweiligen Beschuldigung im Rahmen des Antragsverfah-
rens geprüft worden war, lagen bei 856 (92,6 %) der 924 Antragsteller vor. Bei 20 Antragstellern (2,2 
%) war keine Prüfung erfolgt. Bei 48 Antragstellern (5,2 %) fehlte diese Information (vgl. Tab 1.7). 
 
 
Tab. 1.7  Häufigkeit von Plausibilitätsprüfungen der BeschuldigǳƴƎŜƴ ōŜƛ !ƴǘǊŅƎŜƴ ŀǳŦ α[Ŝƛǎǘǳn-

gen in AnerkeƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά 
 

 Zahl Betroffene 
mit Antrag 

Anteil an Betroffe-
nen mit Antrag 

Plausibilitätsprüfung der Beschuldigung stattgefunden  856 92,6 % 

Plausibilitätsprüfung der Beschuldigung nicht stattgefunden  20 2,2 % 

Plausibilitätsprüfung unbekannt  48 5,2 % 

Gesamt 924 100 % 

 
 
 
In 860 Fällen (93,1 % aller Antragsteller) erfolgte die Prüfung der Personalakte der Beschuldigten auf 
Hinweise hinsichtlich der von den jeweiligen Antragstellern erhobenen Beschuldigungen. Dabei fan-
den sich in den Personalakten von 214 Beschuldigten (23,1 % der Antragsteller) entsprechende Hin-
weise. In den Personalakten von 649 Beschuldigten (70,3 % der Antragsteller) fehlten entsprechende 
Hinweise. Keine Angaben hierzu wurden bei 61 Personalakten von Beschuldigten (6,6 % der Antrag-
steller) gemacht. 
 
Bei der Durchsicht von weiteren, die jeweiligen Beschuldigten betreffenden Akten oder Dokumenten, 
die in den Diözesen vorhanden waren, ergaben sich in 37,9 Prozent solcher Überprüfungen Hinweise 
auf die Plausibilität der entsprechenden Beschuldigung. Die Hinweise aus beiden Quellen - Personal-
akten und weitere Akten oder Dokumente - überschnitten sich bei vielen Beschuldigten. Bei gemein-
samer Betrachtung der Quellen, fanden sich in genau der Hälfte (50,0 %) der Antragstellungen bzw. 
der Beschuldigungen Hinweise auf die Plausibilität in den die jeweiligen Beschuldigten betreffenden 
Akten der Diözesen (vgl. Tab.1.8). 
 
 
Tab. 1.8 Prüfung der Personalakten von Beschuldigten und weiterer Datenquellen im Rahmen 

ŘŜǊ tƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ōŜƛ !ƴǘǊŅƎŜƴ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ 
hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά όƧŜǿŜƛƭǎ ½ŀƘƭ ŘŜǊ tǊǸŦǳƴƎŜƴ ǳƴŘ tǊƻȊŜn-
tanteil) 

 
 ja nein unbekannt, 

keine Angabe 

Personalaktenprüfung erfolgt 860 (93,1 %) 3 (0,3 %) 61 (6,6 %) 

Hinweis auf Plausibilität der Beschuldigung in  
Personalakte  

214 (23,1 %) 649 (70,3 %) 61 (6,6 %) 

    

Prüfung weiterer Quellen erfolgt 870 (94,2 %) 1 (0,1 %) 53 (5,7 %) 
Hinweis auf Plausibilität der Beschuldigung in weiteren 
Quellen 

350 (37,9 %) 521 (56,4 %) 53 (5,7 %) 

    

Hinweis auf Plausibilität der Beschuldigung entweder 
in Personalakte oder weiterer Quelle 

 
462 (50,0 %) 

 
399 (43,2 %) 

 
63 (6,8 %) 
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Die Zahl tatsäcƘƭƛŎƘ ǇƻǎƛǘƛǾ ōŜǎŎƘƛŜŘŜƴŜǊ !ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΦΦΦά ǸōŜǊ-
stieg damit die Zahl der aufgrund von Aktenhinweisen als plausibel bewerteten Beschuldigungen 
erheblich. Viele Bewilligungen stützten sich deshalb auf die von den Diözesen als solche eingeschätz-
te Glaubwürdigkeit der Antragsteller oder erfolgten aus caritativen Erwägungen.  
 
 
±ŜǊŦŀƘǊŜƴ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ 
ǿǳǊŘŜά - Diskussion 
 
5ƛŜ !ƴŀƭȅǎŜ ȊǳƳ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ǸōŜǊ α[Ŝƛǎtungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Miss-
ōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ȊŜƛƎǘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŘƛŜ IŜǘŜǊƻƎŜƴƛǘŅǘ ƛƴ ŘŜǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘƛŜǎŜǎ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƪŀǘƘƻƭi-
schen Kirche selbst hervorgehobenen Instruments der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals über 
die Diözesen hinweg. 
 
Die Informationslage ist nicht eindeutig, wie die Gegenüberstellung von administrativen Daten aus 
den Generalvikariaten der Diözesen und den einzelfallbezogenen Informationen aus der Personal-
aktenanalyse zeigt. Die aus der Personalaktenanalyse generierte Zahl von Anträgen (n=924) war hö-
her als die entsprechende administrative Angabe aus den Generalvikariaten (n=821), die zudem eine 
definitorisch weiter gefasste Gruppe von Klerikern einschloss. Auch die ausgezahlten Summen unter-
schieden sich trotz gleicher Erfassungszeiträume zwischen beiden Quellen deutlich. Die Gesamtzah-
ƭǳƴƎŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭŀƪǘŜƴŀƴŀƭȅǎŜ ƭŀƎŜƴ ǳƳ ŎŀΦ трсΦллл ϵ ƘǀƘŜǊ ŀƭǎ ŘƛŜ ŀƎƎǊŜƎƛŜǊǘŜƴ !ƴƎŀōŜƴ ŀǳǎ 
den Generalvikariaten. Auch die mittleren Zahlungen pro Antragsteller wichen je nach Quelle erheb-
ƭƛŎƘ ǾƻƴŜƛƴŀƴŘŜǊ ŀō όпΦртм ϵ ǾǎΦ сΦопс ϵύΦ 5ƛŜ .ŜŦǳƴŘŜ ǿŜƛǎŜƴ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎŦŅƘƛƎŜ ǳƴŘ Ȋǳ 
vereinheitlichende Dokumentation dieses für die katholische Kirche zentralen Verfahrens hin. Vor 
allem aber lassen die Ergebnisse auf unterschiedliche Strategien und auf eine voneinander abwei-
chende Intensität der Aufarbeitung in den einzelnen Diözesen schließen. 
 
Die von Diözese zu Diözese variierenden Auszahlungssummen führen zur Schlussfolgerung, dass die 
Fälle mit unterschiedlichen Kriterien bewertet wurden - wobei Kriterien, mit denen sich individuelles 
Leid in finanzielle Größen umrechnen ließen, generell schwer vorstellbar sind. Die vergangene Hand-
habung des Verfahrens ist geeignet, ŘŜƴ 9ƛƴŘǊǳŎƪ Ȋǳ ǾŜǊǎǘŅǊƪŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ 5ƛǀȊŜǎŜƴ ōŜƛ αLeistungen in 
!ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά Ƴƛǘ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ aŀǖǎǘŅōŜƴ ƎŜƳŜǎǎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŘŜǊ ²ŀƘǊǳƴƎ ŘŜǊ 
Betroffeneninteressen unterschiedlich umgegangen sind. Entsprechende Voten von Betroffenen 
liegen aus der internetgestützten anonymen Umfrage dieses Forschungsprojektes vor (siehe Kap.7.2)  
 
{ƻƳƛǘ ōƭŜƛōǘ ŘƛŜ CǊŀƎŜ ƻŦŦŜƴΣ ƻō ǎƛŎƘ ƳƛǘǘŜƭǎ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ !ƴǎǇǊǳŎƘΣ ŘŀƳƛǘ ȊǳǊ αIŜƛƭǳƴƎ 
ŘŜǊ CƻƭƎŜƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ōŜƛȊǳǘǊŀƎŜƴάΣ ŀƭǎ aŀǖǎǘŀō ŘƛŜ αƪƻƴƪǊŜǘŜƴ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ŘŜǊ .e-
ǘǊƻŦŦŜƴŜƴά ŀƴȊǳƭŜƎŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜƴ Ƴƛǘ α9ƳǇŀǘƘƛŜά Ȋǳ begegnen (DBK, 2011) mit dem die Deutsche 
Bischofskonferenz das Verfahren implementiert hat, überhaupt einlösen lässt. 
 
Nicht nur die Bewilligungen von Leistungen und die entsprechenden Zahlungen, sondern auch die 
Plausibilitätsprüfungen von Beschuldigungen folgten seitens der Diözesen heterogenen Verfahrens-
weisen. Allerdings waren solche Prüfungen angesichts vieler lange zurückliegender Fälle methodisch 
nicht immer einfach zu bewerkstelligen. Dem Verfahren in Teilprojekt 6 des vorliegenden For-
schungsvorhabens nicht unähnlich, konnten sich die Diözesen dabei neben den Einlassungen der 
Betroffenen oftmals nur auf die Aktenlage, d.h. auf die vorhandenen Personalakten der jeweilig Be-
schuldigten stützen - vor allem, wenn Beschuldigte bereits verstorben waren.  
 
Dabei zeigte sich, dass sich nur in 50 Prozent der Antragstellungen, d.h. in der Hälfte der Beschuldi-
gungen in den Akten der Diözesen überhaupt Hinweise auf eine entsprechende Tat oder deren Plau-
sibilität finden ließen. Betrachtet man nur die Personalakten entsprechend Beschuldigter, sinkt der 
Anteil mit einschlägigen Hinweisen sogar auf 23,1 Prozent. 
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Unbeabsichtigt ergab sich hieraus ein möglicher Indikator für den Umfang des Dunkelfelds sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger im vorliegenden Kontext. Für die methodische Vorgehensweise einer 
Personalaktendurchsicht hieße das, dass sich nur weniger als ein Viertel aller tatsächlichen Fälle se-
xuellen Missbrauchs mit dieser Methode finden ließen und drei Viertel der Fälle im Dunkel blieben. 
Erweitert man die Durchsicht auf alle potentiell Beschuldigte betreffende Dokumente, die in den 
Diözesen vorhanden sind, steigt der identifizierbare Anteil zwar, aber nur auf rund die Hälfte der 
Fälle.  
 

 Ansprechpersonen in den Diözesen für Hinweise auf tatsächliche An-1.4
haltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Minder-
jährigen όαaƛǎǎōǊŀǳŎƘǎōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜάύ 

Gemäß den Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger der DBK aus dem 
Jahr 2010 ist vorgesehen, dass der jeweilige Diözesanbischof mindestens zwei geeignete Personen als 
Ansprechpersonen beauftragt, die für Hinweise oder Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen sowie an erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kleriker oder andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst zur Verfügung stehen sollen. Empfohlen wur-
de dabei, darauf zu achten, dass sowohl eine Frau als auch ein Mann als Ansprechpersonen benannt 
werden. (άNormae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis con-
tra fidem necnon de gravioribus delictisέ vom 21. Mai 2010 (DBK, 2013a)). Weiterhin sollten die be-
auftragten Ansprechpersonen keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im aktiven Dienst der Diözese 
sein. Name und Anschrift der beauftragten Ansprechpersonen sollten auf geeignete Weise bekannt 
gemacht werden, insbesondere in den Amtsblättern sowie auf den Internetseiten der Diözesen. 
 
Den Ansprechpersonen oder Missbrauchsbeauftragten der Diözesen kommt eine zentrale Funktion 
für dŜƴ 9Ǌǎǘƪƻƴǘŀƪǘ ǳƴŘ ŀƭƭŜ ǿŜƛǘŜǊŜƴ YƻƴǘŀƪǘŜ Ƴƛǘ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ȊǳΦ {ƛŜ ōƛƭŘŜƴ ŘƛŜ ƎŜƴŜǊŜƭƭŜ α{ŎƘƴƛǘt-
ǎǘŜƭƭŜά ȊǿƛǎŎƘŜƴ 5ƛǀȊŜǎŜ ǳƴŘ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴΦ {ƛŜ ǿŀǊŜƴ ǳƴŘ ǎƛƴŘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƭŜǘȊǘ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜƴ !ƴƭŀǳŦǎǘŜƭƭŜƴ 
für Betroffene, die aufgrund einer möglichen Antragstellung fǸǊ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ 
[ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ŘŜƴ Yƻƴǘŀƪǘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ 5ƛǀȊŜǎŜ ǎǳŎƘŜƴΦ LƳ 
Fragebogen von Teilprojekt 1 wurden deshalb die diesbezüglichen Strukturen und Arbeitsweisen der 
Diözesen erfasst, die zum Untersuchungszeitpunkt (31.12.2014) implementiert waren.  
 
 
Zahl und Position der Ansprechpersonen in den Diözesen 
 
Alle Diözesen hatten zum Untersuchungszeitpunkt Funktionen der Ansprechpersonen oder Miss-
brauchsbeauftragten geschaffen und besetzt. Insgesamt wurden 65 Personen genannt, die diese 
Funktion zum Erfassungszeitpunkt innehatten. Dies bedeutete eine mittlere Zahl von 2,4 Personen 
pro Diözese. Eine Diözese benannte eine Person als Amtsinhaber, 21 Diözesen benannten je zwei 
Personen, drei Diözesen jeweils drei Personen und zwei weitere Diözesen gaben an, fünf bzw. acht 
Personen als Ansprechpersonen oder Missbrauchsbeauftragte zu beschäftigen. 
 
Bei 58 der 65 Personen war das Geschlecht angegeben. Demnach waren 28 Ansprechpersonen weib-
lichen (43,0 %) und 30 männlichen Geschlechts (46,2 %). Bei den verbleibenden sieben Personen 
(10,8 %) gab es keine Angaben zum Geschlecht. In 25 Diözesen gab es jeweils mindestens eine männ-
liche und eine weibliche Ansprechperson. In zwei Diözesen waren die Stellen jeweils nur mit Angehö-
rigen eines Geschlechts besetzt. 
 
Vierzehn Diözesen (51,9 %) gaben an, die entsprechenden Stellen oder Funktionen bereits im Jahr 
2002 eingerichtet zu haben. Fünf Diözesen (18,5 %) nannten das Jahr 2003, jeweils eine das Jahr 
2005 (3,7 %) und 2009 (3,7 %), vier Diözesen (14,8 %) das Jahr 2010 und zwei (7,4 %) das Jahr 2011 
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als Jahr der Schaffung der Funktion oder Erstbesetzung der Stelle. Damit waren einer Ansprechper-
son oder eines Missbrauchsbeauftragen vergleichbare Funktionen in 21 Diözesen bereits vor Erlass 
der Leitlinie für den Umgang mit sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch die Deutsche Bischofs-
konferenz im Jahre 2010 vorhanden. 
 
Sechzehn der 65 zum Erfassungszeitpunkt aktiven Ansprechpersonen (24,6 %) waren seit 2010, dem 
Jahr des Inkrafttretens der Leitlinie, im Amt. Weitere zehn (15,4 %) hatten diese oder eine ähnliche 
Funktion bereits vor 2010 inne, während 30 (46,2 %) der zum Untersuchungszeitpunkt als Ansprech-
personen Fungierenden nach dem Jahr 2010 ihr Amt antraten. Bei neun Ansprechpersonen (13,8 %) 
war das Jahr des Amtsantritts unbekannt. Seit Schaffung der jeweiligen Funktion wurde über alle 
Diözesen hinweg die Zahl von insgesamt 88 Personen genannt, die als Ansprechpersonen fungierten 
bzw. fungiert hatten. Bei 65 Stelleninhabern zum Untersuchungszeitpunkt bedeutet dies, dass bis zu 
diesem Datum mindestens 23 Personen aus dem Amt ausgeschieden und ggf. durch neue Stellenin-
haber ersetzt worden waren. 
 
Elf Diözesen (40,8 %) gaben an, dass ihre jeweiligen Ansprechpersonen neben dieser Funktion noch 
andere Aufgaben oder Ämter in der Diözese ausübten. Sechzehn Diözesen (59,2 %) verneinten dies. 
Die zusätzlichen Funktionen waren vielfältig. Es handelte sich dabei jedoch meistens um Stabsstellen 
wie z.B. der Tätigkeit als Justitiar oder Personalreferent. 
 
 
Kontakte von Betroffenen zu Ansprechpersonen in den Diözesen 
 
Obwohl alle bis auf eine Diözese angaben, dass theoretisch die Möglichkeit eines anonymen Kontakts 
zwischen Betroffenen und den Ansprechpersonen bestand, bezeichneten 22 Diözesen (81,5 %) den 
persönlichen Kontakt inkl. per Telefon oder Internet zwischen Ansprechpersonen und Betroffenen als 
obligatorisch. Ungeachtet dessen gaben 19 Diözesen eine Schätzung des Anteils von Betroffenen ab, 
die anonym Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpersonen aufnahmen. Dabei reichte die Spannbreite 
von 3,5 Prozent bis zu 14,0 Prozent aller Kontaktaufnahmen. Der Mittelwert betrug 4,1. 
 
Tab. 1.9 gibt eine Übersicht über die Gesamtzahl der Kontaktaufnahmen in allen 27 Diözesen zwi-
schen 2010 und 2014. Die Gesamtzahl der Kontakte über alle 23 Diözesen mit entsprechenden Anga-
ben hinweg betrug in den dokumentierten fünf Jahren 2.772. Generell nahm die Zahl der Neukontak-
te pro Jahr seit 2010 kontinuierlich ab. Hinsichtlich der Verteilung über die Diözesen hinweg reicht 
die Spannweite dabei von einer einzigen Kontaktaufnahme eines Betroffenen in einer Diözese im 
Zeitraum zwischen 2010 und 2014 bis hin zu 471 Kontaktaufnahmen in der Diözese mit den meisten 
Kontakten.  
 
Einundzwanzig Diözesen (77,8 %) gaben an, übergeordnete Stellen in der Diözese über eine Kontakt-
aufnahme oder den Beratungswunsch eines Betroffenen zu informieren. Sechs Diözesen (22,2 %) 
verneinten diese Praxis. Bei dreizehn der höhere Stellen informierenden Diözesen (48,1 %) war dies 
obligat, d.h. die Information erfolgte bei allen Fällen einer Kontaktaufnahme seitens Betroffener. In 
sieben Diözesen (25,9 %) geschah dies nur in ausgewählten Fällen.  
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Tab. 1.9  Zahl der Kontaktaufnahmen von Betroffenen zu Ansprechpersonen bzw. Missbrauchs-
beauftragten der Diözesen 2010 bis 2014 (23 Diözesen mit Häufigkeitsangaben)*  

 
Jahr 
 

Kontaktaufnahmen 
Betroffener, alle 
Diözesen (n=23) 

mittlere Zahl Kon-
taktaufnahmen pro 

Diözese (n=23) 

Minimalzahl Kon-
taktaufnahmen in 

einer Diözese 

Maximalzahl Kontakt 
aufnahmen in einer 

Diözese 

2010 1.015 44,1 0 116 

2011 691 30,0 1 107 

2012 460 20,0 2 107 

2013 307 13,3 1 58 

2014 299 13,0 0 42 

Gesamt 2.772 120,5 0 471 

* Diese Betroffenen sind nicht nur Betroffene, die von Klerikern sexuell missbraucht worden sind, sondern auch 
von Laien und anderen nicht-klerikalen Mitarbeitern der katholischen Kirche  

 
 
 
YƻƴǘŀƪǘŜ Ǿƻƴ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ Ȋǳ !ƴǎǇǊŜŎƘǇŜǊǎƻƴŜƴ ǳƴŘ !ƴǘǊŅƎŜ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ 
[ŜƛŘǎΧά 
 
Aus 22 Diözesen (81,5 %) lag eine Schätzung vor, wieviel Betroffene, die sich bis einschließlich 2014 
an die Ansprechpersonen der jeweiligen Diözese gewendet hatten, zeitgleich bzw. später einen An-
ǘǊŀƎ ŀǳŦ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά ƎŜǎǘŜƭƭǘ ƘŀǘǘŜƴΦ 5ŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ trozentanteil reichte 
von sieben Prozent bis 100 Prozent. Tab. 1.10 zeigt eine Verteilung der zu Gruppen zusammengefass-
ten Diözesen mit vergleichbaren Anteilen der Antragsteller unter allen Betroffenen, die Kontakt zu 
den Ansprechpersonen der Diözese aufgenommen hatten. 
 
Bei Anlegung der in Tab. 1.9 in der Gesamtschau dargestellten absoluten Kontaktzahlen der jeweili-
gen Diözesen ergab sich eine Zahl von 1.188 Betroffenen (43,6 %) von den insgesamt 2.722 Betroffe-
nen, deren Kontaktaufnahme zu den AnsprechpersoƴŜƴ ŘŜǊ 5ƛǀȊŜǎŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ α[Ŝƛǎǘǳn-
ƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜά ƳǸƴŘŜǘŜΦ  
 
 
Tab. 1.10  Anteil der Antragsteller aus der Gruppe der Betroffenen mit Kontakt zu Ansprechperso-

nen der Diözesen von 2010 bis 2014 (23 Diözesen mit Angaben) 
 
Anteil von Antragstellern an allen Betroffenen  
mit Kontakt zu Ansprechpersonen einer Diözese 

Zahl 
Diözesen 

Anteil 
Diözesen 

weniger als 20 %  4 14,8 % 

20 % bis 39 %  4 14,8 % 

40 % bis 59 %  5 18,5 % 

60 % bis 79 % 3 11,1 % 

80 % bis 100 % 6 22,2 % 

unbekannt, keine Angabe 5 18,5 % 

Gesamt 27 100 % 
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Meldeverfahren bekannt gewordener Missbrauchsfälle 
 
Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise nach der Kontaktaufnahme von Betroffenen zu den An-
sprechpersonen in den Diözesen erfolgte aus 20 Diözesen (74,1 %) die Angabe, dass das jeweilige 
Missbrauchsdelikt bzw. der jeweilige Beschuldigte obligatorisch bei der Staatsanwaltschaft zur Anzei-
ge gebracht wird. In den verbleibenden sieben Diözesen (25,9 %) war diese Praxis nicht obligatorisch. 
 
Die Einleitung eines kirchenrechtlichen Verfahrens war in 18 Diözesen (66,7 %) der Regelfall, wäh-
rend dies in acht Diözesen (29,6 %) nicht regelmäßig geschah. Eine Diözese (3,7 %) gab hierzu keine 
Antwort. Die obligatorische Meldung jedes den Ansprechpersonen bekannt werdenden Missbrauchs-
falls an die Kongregation für die Glaubenslehre in Rom war in 17 Diözesen (63,0 %) gegeben. Neun 
Diözesen (33,3 %) verneinten die obligatorische Meldung nach Rom. Eine Diözese (3,7 %) machte 
hierzu ebenfalls keine Angabe (vgl. Tab. 1.11). 
 
 
Tab. 1.11  Meldeverfahren in den Diözesen bei Hinweisen auf sexuelle Missbrauchsdelikte 
 

 Zahl Diözesen Anteil Diözesen 

obligatorische Anzeige bei Staatsanwaltschaft  20 74,1 % 

obligatorische Einleitung eines kirchenrechtlichen Verfahrens  18 66,7 % 

obligatorische Meldung an die Kongregation für die Glaubenslehre 
in Rom  

17 63,0 % 

Meldung an andere Stellen 7  

   

 
 

 
Ansprechpersonen in den Diözesen für Hinweise auf tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
ŜƛƴŜǎ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ŀƴ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ όαaƛǎǎōǊŀǳŎƘǎōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜάύ - Diskussion 
 
Die Funktion der Ansprechpersonen ist eines der wichtigsten Instrumente der katholischen Kirche 
bezüglich des Kontaktes zu den von sexuellem Missbrauch durch Kleriker Betroffenen. Insofern ist die 
Arbeit der Ansprechpersonen und ihre Einbettung in die Strukturen und Verfahrensweisen der Diöze-
sen mitentscheidend für das Bild, das die Diözesen hinsichtlich der Aufarbeitung des Missbrauchs-
ǎƪŀƴŘŀƭǎ ƴŀŎƘ ŀǳǖŜƴ ŀōƎŜōŜƴΦ {ƛŜ ǎƛƴŘ ȊǳŘŜƳ ŜƛƴŜ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜ ŦǸǊ 9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭƘƛƭŦŜƴ ƻŘŜǊ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 
ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎ ȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿǳǊŘŜάΦ 5ƛŜ ƻΦƎΦ .ŜŦǳƴŘŜ ȊŜi-
gen, dass den Diözesen diese Funktion bewusst ist. Die Stellen der Ansprechpersonen waren zum 
Untersuchungszeitpunkt in allen Diözesen besetzt und funktionsfähig. Das in den Leitlinien empfoh-
lene ausgewogene Geschlechterverhältnis der Ansprechpersonen erscheint umgesetzt. Die Fluktuati-
on hinsichtlich der Stelleninhaber ist moderat. Problematischer erscheint die häufiger festzustellende 
tiefere Einbindung der Ansprechpersonen in andere Geschäftsbereiche der Diözesen oder Generalvi-
kariate. Mehrfach haben die Ansprechpersonen herausgehobene andere Funktionen oder Ämter in 
den Diözesen inne. Dies verstößt gegen die entsprechende Empfehlung der Leitlinien und induziert 
Interessenkonflikte hinsichtlich der unbefangenen Wahrung der Interessen von Betroffenen. In eini-
gen Diözesen werden bereits unmittelbar nach dem Erstkontakt höhere Funktionsträger der Diözese 
hinzugezogen (z.B. Justitiar, Generalvikar), ein Verfahren, das einer niedrigschwelligen und vertrau-
ensvollen Beratungssituation entgegensteht. Auch die Trennung der Funktionen von Missbrauchsbe-
auftragen und Präventionsbeauftragen ist in einigen Diözesen nicht sauber gelöst (siehe Kap.4.3.6). 
 
Potentielle Interessenkollisionen durchziehen auch weitere Aspekte des Verfahrens und lassen an 
dessen Niedrigschwelligkeit zweifeln. So heben die größtenteils strikten Weitermeldungsroutinen bei 
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Kontaktaufnahme eines Betroffenen die theoretische bestehende Anonymität einer Kontaktaufnah-
me oder Beratungssituation auf und erzeugen z.B. im Falle der in den meisten Diözesen bestehenden 
obligatorischen Anzeigepflicht ein großes, möglicherweise bei Betroffenen unerwünschtes Maß an 
Öffentlichkeit. 
 
Inwieweit dies Betroffene bereits im Vorfeld abschreckt, den Kontakt zu suchen und die Diözesen 
dazu zu bringen, sich ihrer Verantwortung zu stellen, kann aus den Befunden nicht abgeleitet wer-
den. Die kontinuierliche Abnahme der Kontaktzahlen seitens Betroffener seit 2010 kann auch der 
LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ Ȋǳ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΣ Řŀǎ hǇŦŜǊƴ ǎŜȄǳŜƭƭŜƴ 
Missbrauchs zugefügǘ ǿǳǊŘŜά ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ WŀƘǊ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ƛƴƛǘƛŀƭ ƘƻƘŜƴ LƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜ ƎŜǎŎƘǳƭŘŜǘ 
sein, die in den Folgejahren dann sukzessive auf ein niedrigeres Niveau gesunken ist.  
 
Allerdings ist auch die Hypothese, dass durch die Verfahrensweisen bei und nach der Kontaktauf-
nahme von Ansprechpersonen sich das Antragsverhalten und die Antragshäufigkeit von Betroffenen 
ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ α[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛŘǎΧά ǎǘŜǳŜǊƴ ƭŅǎǎǘ ǳƴŘ Řŀǎǎ ŜƛƴƛƎŜ 5ƛǀȊŜǎŜƴ ŘƛŜǎ ŀǳŎƘ 
bewusst so nutzen, angesichts der sehr heterogenen Anerkennungs- und Ablehnungsquoten ent-
sprechender Anträge über die Diözesen hinweg nicht von der Hand zu weisen. Selbst wenn letzteres 
nicht zuträfe, zeugt diese Heterogenität zumindest von einer uneinheitlichen Verfahrensweise bei 
einer Problematik, die aus den verschiedensten Gründen einer einheitlichen und gerechten Handha-
bung dringend bedarf.  
 
Die obligatorische Praxis vieler Diözesen, jeden Missbrauchsfall bei der Staatsanwaltschaft anzuzei-
gen, ist angesichts des nicht vollständig ausgeräumten Vertuschungsvorwurfs als Fortschritt zu be-
werten. Soweit dieses Vorgehen jedoch dazu genutzt wird - wie dies in einigen Diözesen nicht auszu-
schließen zu sein scheint - die Verantwortung für Aufklärung und Aufarbeitung damit vollständig an 
staatliche Institutionen zu delegieren und seitens der Kirche erst wieder tätig zu werden, wenn das 
staatliche Strafverfahren abgeschlossen ist, erscheint diese Haltung durchaus auch problematisch, 
zumal rechtliche Maßnahmen kirchlicher Organe von einem staatlichen Strafverfahren unberührt 
sind. 
 
Wenn das Meldeverfahren standardisiert wird, ist das ein Vorstoß in die richtige Richtung. Wenn die 
obligatorische Anzeige bei der Staatsanwaltschaft aber dazu führt, die Verantwortung der Aufklärung 
und Sanktionierung ausschließlich an die staatliche Gewalt zu delegieren, so kann das eine kritische 
Auseinandersetzung mit und Veränderung von Strukturen und Dynamiken der Kirche, die sexuellen 
Missbrauch möglicherweise begünstigen, verhindern. 
 

 Priesterseminare  1.5

Der Fragenkomplex zu den Priesterseminaren in den Diözesen und den auf den Problembereich se-
xueller Missbrauch Minderjähriger bezogenen administrativen Strukturen und Curricula umfasste 
insgesamt 34 Fragen. Demnach gab es zum 31.12.2014 im Verantwortungsbereich des Verbandes der 
Diözesen Deutschlands 32 Priesterseminare. Das waren im Mittel 1,2 pro Diözese. Drei Diözesen hiel-
ten kein Priesterseminar vor, sondern hatten Kooperationsbeziehungen zu Priesterseminaren in an-
deren Diözesen. Die Maximalzahl von Seminaren in einer Diözese betrug drei. Für den Stichtag des 
31.12.2014 wurde eine Belegung mit insgesamt 568 Seminaristen angegeben. Dies bedeutete einen 
Mittelwert von 21 Seminaristen pro Diözese. Die höchste Zahl an Seminaristen in einer Diözese be-
trug 71. Siebzehn Diözesen (63 %) gaben für die dem Erfassungsstichtag vorausgehenden drei Jahre 
(2012 bis 2014) an, Priester überwiegend in der eigenen Diözese ausgebildet zu haben, und neun 
(33,3 %) überwiegend in anderen Diözesen. Eine Diözese (3,7 %) gab beide Optionen an. 



Teilprojekt 1 - Qualitative und quantitative Erfassung der Informations- und Datenlage in den Diözesen 

52 

Unterrichtsmodule zur Problematik des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 
 
Auf die entsprechende Frage antworteten 23 von den 24 Diözesen, die Priesterseminare unterhalten, 
dass in den Seminaren Unterrichtsmodule zur Problematik des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 
vorgehalten werden. Eine Diözese mit Priesterseminar hatte kein solches Modul implementiert. Tab. 
1.12 zeigt das Jahr der Implementierung dieser Module in den einzelnen Diözesen. 
 
Die Seminare unterscheiden sich hinsichtlich des zeitlichen Umfangs, den diese Module im Lehrplan 
einnehmen. In vier Diözesen betrug die Dauer bis maximal einen Tag, in neun Diözesen zwischen 
einem und maximal zwei Tagen, meist in der Form von Blockseminaren. Sechs Diözesen gaben einen 
Modulumfang von mehr als zwei Tagen an. Der Höchstwert war ein Blockseminar mit einer Dauer 
von 47 Stunden. Vier Diözesen machten keine Angabe zur Dauer, drei Diözesen waren ohne Priester-
seminar. In allen Diözesen war die Teilnahme an diesen Modulen für die Seminaristen verpflichtend.  
 
 
Tab. 1.12  Jahr der Implementierung von Unterrichtsmodulen hinsichtlich der Problematik des 

sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in den Priesterseminaren der Diözesen 
 

Implementierungsjahr  Zahl Diözesen Anteil Diözesen 

1995 1 4,6 % 

2000 1 4,6 % 

2008 1 4,6 % 

2010 4 18,2 % 

2011 6 27,3 % 

2012 6 27,3 % 

2013 3 13,6 % 

   

 
 
 
Sexualpädagogische Ausbildungsmodule in Priesterseminaren 
 
Sexualpädagogische Unterrichtseinheiten wurden in Priesterseminaren von 15 Diözesen angeboten, 
d.h. in 62,5 Prozent der Diözesen mit Priesterseminaren. Acht Diözesen (37,5%) hatten keine solchen 
Module implementiert. Elf Diözesen bejahten die Frage, ob in diesen Modulen Fragen der persönli-
chen sexuellen Entwicklung und eigener sexueller Bedürfnisse der Seminaristen adressiert werden. 
Im Falle eines Angebots war die Teilnahme in allen Diözesen obligatorisch. Die Implementierung die-
ser Module fand zwischen 1992 und 2013 statt, mit einer Häufung in den Jahren zwischen 2001 bis 
2003. Der zeitliche Umfang dieser Module unterschied sich ebenfalls zwischen den Priestersemina-
ren bzw. Diözesen. Vier Diözesen gaben eine Dauer bis zu einem Unterrichtstag an, ebenfalls vier 
nannten eine Dauer zwischen einem und drei Unterrichtstagen. In zwei Diözesen betrug die Dauer 
zwischen drei und fünf Tagen, während je eine Diözese eine kumulierte Dauer von neun Tagen bzw. 
αƳŜƘǊŜǊŜ ¢ŀƎŜά ŀƴƎŀōΦ 
 
 
Eignungsprüfung vor Eintritt ins Priesterseminar 
 
In sechs Diözesen (22,2 %) galt die Regelung, dass eine psychologische Untersuchung von Kandidaten 
vor Eintritt ins das Priesterseminar obligatorisch ist. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
mussten Kandidaten vor Eintritt in das Priesterseminar in 26 Diözesen vorlegen. Diese Regelung wur-
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de in sechs Diözesen (22,2 %) im Jahr 2010 erlassen, in 13 Diözesen (48,1 %) im Jahr 2011, in fünf 
Diözesen (18,5 %) im Jahr 2012 und in einer Diözese im Jahr 2015, eine Diözese war ohne Angabe. 
Dies stand im Einklang mit der Angabe von 18 Diözesen (66,6 %), dass sie das Verfahren zur Feststel-
lung der Eignung von Priesteramtskandidaten im Zuge der Missbrauchsdebatte in der katholischen 
Kirche geändert hatten. 
 
Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses bei Amtsantritt eines ge-
weihten Priesters oder Diakons in einer Gemeinde bestand jedoch nur in 17 Diözesen (63 %), wobei 
auch diese Regelung erst in den Jahren 2010 bis 2011 etabliert wurde.  
 
 
Fort- und Weiterbildung, Supervision bei Klerikern 
 
Hinsichtlich der Problematik des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger hielten 20 Diözesen (74,1 %) 
Fort- und Weiterbildungsangebote für Priester oder Diakone vor. Diese wurden in drei Diözesen zwi-
schen 2000 und 2009 implementiert, während die Etablierung solcher Angebote zwischen 2010 und 
2014 (15 Diözesen) verstärkt stattfand. Achtzehn Diözesen gaben an, dass die Teilnahme an solchen 
Fortbildungen für Priester und Diakone im Hauptberuf obligatorisch ist. 
 
In 15 Diözesen (55,6 %) gab es zudem Supervisionsangebote für Kleriker im Hinblick auf die Proble-
matik des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. In vier Diözesen (14,8 %) war die Inanspruchnahme 
dieser Supervisionsangebote verpflichtend.  
 
 
Priesterseminare - Diskussion 
 
Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den Themen des sexuellen Missbrauchs Minderjähri-
ger und der eigenen sexuellen Identitätsbildung im Rahmen der Priesterausbildung wurde erkannt 
und spiegelt sich in der Implementierung entsprechender Weiterbildungsmodule in den Priesterse-
minaren. Diese erfolgte insbesondere in der Zeit nach 2010. 
 
Die Quantität entsprechender Ausbildungsmodule ist heterogen. Inhalte und Qualität dieser Ausbil-
dungsmodule können auf der Basis der vorliegenden Daten nicht beurteilt werden und wären Gegen-
stand einer notwendigen eigenständigen Studie. Insgesamt erscheint die Beschäftigung mit diesen 
Themen in der Priesterausbildung zeitlich knapp bemessen. Die Notwendigkeit einer themengerech-
ten, lebenslangen professionellen Begleitung und Unterstützung von Kandidaten und geweihten 
Priestern haben einige Diözesen erkannt, in denen eine verpflichtende Supervision eingeführt wurde. 
Diese sinnvollen Aufgaben werden aus Sicht des Forschungskonsortiums mit den derzeit gegebenen 
Ausbildungs- und Supervisionsangeboten von den meisten Diözesen aber noch nicht hinreichend 
erfüllt. 
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 Teilprojekt 2 - Interviews mit Betroffenen und beschuldigten und 2
nicht beschuldigten Klerikern 

Andreas Kruse, Eric Schmitt, Jörg Hinner 
 

 Methoden 2.1

Die Durchführung qualitativer biografischer Interviews mit beschuldigten und nicht beschuldigten 
Klerikern sowie mit Betroffenen in Teilprojekt 2 zielte zunächst auf die Erfassung des Erlebens im 
Vorfeld sowie zum Zeitpunkt und im Zeitraum nach der Tat, weiterhin auf die Erfassung der aktuell 
erlebten Situation, schließlich auf die Rekonstruktion von Entwicklungsbedingungen und Entwick-
lungsprozessen, die den Tathergang, die Auseinandersetzung mit der Tat und die Folgen der Tat im 
individuellen Falle mutmaßlich beeinflusst haben. Damit wurde die für die anderen Teilprojekte cha-
rakteristische quantitative Forschungslogik durch einen qualitativen Zugang ergänzt, der sich explizit 
um die Abbildung von Unterschieden unter Betroffenen wie Beschuldigten bemüht, indem er näm-
lich sexuellen Missbrauch im Zusammenhang mit sehr unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen 
und Entwicklungsprozessen betrachtet: Zum einen als vorläufigen Endpunkt bisheriger, zum anderen 
als Ausgangspunkt weiterer Entwicklung. Zudem ist dieser qualitative Zugang besonders geeignet, die 
rückblickend erlebte und gedeutete Interaktion zwischen Betroffenen und Beschuldigten differen-
ziert zu erfassen und damit auch die Beziehungsdynamik ς einschließlich möglicher Einflussfaktoren ς 
abzubilden. Damit aber wird ein Ansatz, der sich allein auf die Persönlichkeit eines Betroffenen oder 
eines Beschuldigten konzentriert, systematisch erweitert: Nämlich um die Perspektive der Beziehung, 
die zwischen beiden im Vorfeld der Tat bestand. War es zunächst eine von Vertrauen bestimmte 
.ŜȊƛŜƘǳƴƎΣ ŘƛŜ Řŀƴƴ Ǿƻƴ ŘŜƳ .ŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜƴ ƳŜƘǊ ǳƴŘ ƳŜƘǊ αǎŜȄǳŀƭƛǎƛŜǊǘάΣ ƳŜƘǊ ǳƴŘ ƳŜƘǊ ŀǳǎƎe-
nutzt wurde? Oder war es von Beginn an eigentlich gar keine Beziehung, sondern nur die Unterwer-
fung des Betroffenen unter die Absichten und Ziele des Beschuldigten? Zudem war es das Ziel, das 
Verhältnis zwischen Betroffenen und Beschuldigten immer auch im institutionellen Kontext zu be-
trachten, in dem beide standen: Inwieweit hatte dieser Kontext das Verhältnis beeinflusst? Als Bei-
spiel könnte man institutionelle Kontexte nennen, in denen die Verantwortlichen eine besondere 
physische Gewaltbereitschaft zeigten, oder aber Kontexte, in denen sich vor allem Jungen fanden, die 
aus sozial hochbelasteten und -benachteiligten Familien stammten und die aufgrund der hohen sozi-
alen Vulnerabilität auch eine erhöhte emotionale Verletzlichkeit zeigten: in beiden institutionellen 
Kontexten, so lautete unsere Annahme, ist nicht nur von einer höheren Gefährdung junger Men-
schen auszugehen, sondern auch von spezifischen Beziehungsdynamiken und Beziehungsmustern, in 
denen sich die erhöhte Gefahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ergibt. Was hiermit angedeu-
tet werden soll: Die qualitative Methode eignet sich besonders für die Beantwortung von Fragestel-
lungen, die nur vor dem Hintergrund von Gesamtsituationen oder von Verhältnis- bzw. Beziehungs-
konstellationen untersucht werden können. Eben dies war das Ziel des Teilprojekts 2. 
 
Daraus folgt: Die aus den Interviews mit Betroffenen und Beschuldigten vorliegenden Befunde sind 
mit Blick auf die qualitative Identifikation von verschiedenen Typen bzw. Mustern deutlich aussage-
kräftiger als mit Blick auf die relative Häufigkeit von Personenmerkmalen oder die Identifikation po-
tenziell relevanter Vorhersage- und Einflussfaktoren. Entsprechend orientiert sich die unten stehen-
de Darstellung von Ergebnissen in weiten Teilen an einer höchstmöglichen Differenzierung von Be-
troffenen- und Beschuldigtengruppen, die als charakteristische bzw. prägnante Varianten aufgefasst 
werden sollten, über deren relative Häufigkeit in der Grundgesamtheit auf der Grundlage der ge-
wonnenen Stichproben allerdings keine Aussage zu treffen ist. Da die Grundgesamtheit sowohl für 
die Betroffenen als auch für die Beschuldigten als solche unbekannt ist und zudem nicht geklärt wer-
den kann, welche Kriterien und Erwägungen im Einzelnen für die Identifikation und Vermittlung 
durch die Generalvikariate wie auch für die Gesprächsbereitschaft potenzieller Untersuchungsteil-
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nehmer jeweils förderlich und hinderlich waren, sind Generalisierungen hinsichtlich der Häufigkeit 
einzelner Merkmale nur mit größter Vorsicht vorzunehmen. Dies heißt: Die von uns identifizierten 
aǳǎǘŜǊ Ǿƻƴ .ŜȊƛŜƘǳƴƎǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ ŘǸǊŦŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αǊŜǇǊŅǎŜƴǘŀǘƛǾά ŦǸǊ ŀƭƭŜ Ǿƻƴ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜǊ ǳƴŘ κ 
oder sexueller Gewalt Betroffenen gedeutet werden. Dies gilt auch für die relativen Werte, mit dem 
diese Muster in unserer Stichprobe vertreten sind. Und doch ist zu bedenken, dass die Stichproben-
größe in unserer Studie (n=214 Betroffene) einen vergleichsweise großen Ausschnitt aus den damals 
bestandenen Beziehungsverhältnissen darstellt, sodass die berichteten Befunde einen nicht geringen 
¢Ŝƛƭ ŘŜǊ ŘŀƳŀƭǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ α.ŜȊƛŜƘǳƴƎǎǊŜŀƭƛǘŅǘŜƴάΣ ƛƴ ŘŜƴŜƴ ŀǳŎƘ ǇƘȅǎƛǎŎƘŜ ǳƴŘ ǎŜȄǳŜƭƭŜ DŜǿŀƭǘ 
eine bedeutende Stellung einnehmen konnten, widerspiegeln.  
 
Für die Einordnung der Ergebnisse erscheint zum einen der Vergleich der in den Gruppen der Be-
troffenen und Beschuldigten ermittelten Häufigkeitsverteilungen (z.B. zu Formen und Kontexten von 
sexuellem Missbrauch) sinnvoll. Zum anderen liefert eine den ursprünglichen Projektantrag ergän-
zende Befragung von nicht beschuldigten katholischen Priestern, Diakonen und Ordensangehörigen 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, die ein den befragten Beschuldigten vergleichbares 
Altersspektrum abdecken, Hinweise darauf, inwieweit spezifische Merkmale der Beschuldigten als 
αwƛǎƛƪƻŦŀƪǘƻǊŜƴά ŀƴƎŜǎŜƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ können oder lediglich Besonderheiten, die katholische Priester, 
Diakone und Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz im Allgemeinen gegen-
über der Gesamtbevölkerung aufweisen, widerspiegeln. 
 
 
Stichprobe von Teilprojekt 2 
 
In Teilprojekt 2 wurden 220 Interviews mit Betroffenen, 50 Gespräche mit Beschuldigten und 100 
Gespräche mit nicht beschuldigten Priestern, Diakonen und Ordensangehörigen im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz geführt. Von den 220 Interviews mit Betroffenen dienten sechs als Probein-
terviews und wurden aus diesem Grunde in der Gesamtanalyse und Gesamtauswertung nicht be-
rücksichtigt (vgl. Tab 2.1). Ursprünglich waren Interviews mit 70 Beschuldigten vorgesehen. Trotz 
intensivsten Bemühens um Gewinnung dieser Zahl von Beschuldigten ist es uns nicht gelungen, die 
genannte Zielgröße zu erreichen. Dafür lassen sich folgende Gründe nennen: (1) Jene Beschuldigten, 
die zum Zeitpunkt der Erhebung in einer kirchlichen Anhörung oder in einem strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren bzw. in einem Strafverfahren standen, waren in der Regel auf juristischen Rat hin 
nicht bereit, sich zur Sache zu äußern; (2) ein Teil der durch die Bistümer vermittelten Beschuldigten 
war aus anderen Gründen nicht bereit, an einem Interview teilzunehmen; (3) einzelne der durch die 
Bistümer vermittelten Beschuldigten waren aufgrund schwerer Erkrankung oder aufgrund von Pfle-
gebedürftigkeit nicht in der Lage, an einem Interview teilzunehmen; (4) einzelne Bistümer hatten 
mitgeteilt, dass es derzeit keine Beschuldigten (mehr) gebe, die für ein Interview in Frage kämen. 
Anstelle der ursprünglich vorgesehenen 150 Betroffenen, die befragt werden sollten, haben an unse-
rer Studie 220 Betroffene teilgenommen, was sich daraus erklärt, dass wir unter den Betroffenen auf 
ein überaus großes Interesse stießen. Die Befragung von Nicht-Beschuldigten war im Forschungsan-
trag nicht vorgesehen; diese erschien aber im Sinne einer Einordnung der in der Gruppe der Beschul-
digten ermittelten Ergebnisse sinnvoll. In diesem Untersuchungsteil wurden 100 nicht beschuldigte 
Kleriker befragt. 
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Tab. 2.1 Stichprobe von Teilprojekt 2 (Interviews mit Betroffenen und beschuldigten und nicht 
beschuldigten Klerikern) 

 
 Anzahl 

Betroffene 214 

beschuldigte Kleriker 50 

nicht beschuldigte Kleriker 100 

  

 
 
 
Struktur der Interviews 
 
Die Interviews lassen sich als halbstrukturierte Interviews charakterisieren, in denen versucht wird, 
spezifische Situationen, Ereignisse und Entwicklungen im Erleben des Gesprächspartners möglichst 
konkret, ganzheitlich und authentisch zu erfassen, wobei thematische Bereiche und prototypische 
Fragen in Form eines Interviewleitfadens vorgegeben sind, die, je nach Verlauf des Interviews, er-
gänzt und gegebenenfalls modifiziert werden sollen (vgl. zum theoretisch-konzeptionellen Hinter-
grund: (Kruse, 2005; Kruse & Schmitt, 2000). Charakteristisch für die geführten Interviews ist zu-
nächst die Tatsache, dass Ereignisse und auf diese folgende Entwicklungen im Kontext des individuel-
len Lebenslaufs in seinen subjektiv bedeutsamen Aspekten rekonstruiert, eingeordnet und bewertet 
werden, wobei die Untersuchungsteilnehmer weniger als Forschungsobjekte denn vielmehr als Ex-
perten eigener Entwicklung betrachtet werden, die nicht nur Fragen beantworten, sondern vor allem 
auch über die Relevanz und Angemessenheit von Fragestellungen maßgeblich (mit-)entscheiden. Die 
Kontextualisierung von Missbrauchserfahrungen erfolgte vor dem Hintergrund von freien autobio-
grafischen Selbsterzählungen. Diese sollten Auskunft über die in einzelnen Lebensabschnitten zentra-
len Ereignisse und Entwicklungen wie auch über den erlebten Einfluss einzelner Lebensabschnitte auf 
die Entwicklung in ihrer Gesamtheit geben. 
 
Ein wesentlicher Vorzug der eingesetzten Methode ist darin zu sehen, dass die Gesprächspartner in 
einem späteren Teil der Interviews zur Angemessenheit alternativer Interpretationen ihrer individu-
ellen Entwicklung, die für den Interviewer vor dem Hintergrund der erhaltenen Informationen nahe-
liegend und angemessen erscheinen, im Sinne einer kommunikativen Validierung gehört werden und 
dabei Ergänzungen oder Korrekturen vorschlagen können. Die geführten Interviews sind nicht nur 
mit Blick auf die Generierung biografischer Daten ς im Sinne eines maßgeblichen Mitwirkens bei der 
Auswahl, Vertiefung und Sequenzierung von jeweils anzusprechenden bzw. auch nicht weiter zu ver-
tiefenden und im Folgenden zu vermeidenden Fragestellungen und Themen ς wichtig. Sie sind auch 
im Hinblick auf die Interpretation von als relevant erachteten Ereignissen und Entwicklungen zentral 
und verstehen sich aus diesem Grunde als Beitrag zur partizipativen Forschung. 
 
Der Verzicht auf eine asymmetrische Gestaltung der Forschungssituation hat nicht nur für den For-
scher den Vorteil, dass dieser erst auf der Grundlage authentischer Berichte und Stellungnahmen die 
individuelle Kontextualisierung und Bedeutung von Ereignissen und Entwicklungen verstehen kann. 
Der auf die freien autobiografischen Selbsterzählungen folgende gleichberechtigte Dialog über Rele-
vanz, Kontextualisierung, Interpretation und Bewertung von Ereignissen und Entwicklungen bietet 
auch den Forschungspartnern Möglichkeiten zu einer Reflexion ihrer eigenen Entwicklung, die ς so-
fern gewünscht - durch die Perspektive des Forschers ergänzt und bereichert (im Sinne von subjektiv 
als wertvoll wahrgenommenen Anregungen) werden kann. 
 
Entsprechend wurden die Interviews von den Gesprächspartnern mit sehr wenigen Ausnahmen (zwei 
von 214 Betroffenen, einer von 50 Beschuldigten) in Form und Inhalt positiv bewertet. In der Teil-
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nahme an den Gesprächen wurde vielfach eine Möglichkeit gesehen, zum einen die eigene Lebens-
geschichte zu ordnen und zu reflektieren, zum anderen persönlich bedeutsame Erfahrungen und 
Kenntnisse weiterzugeben. Ähnlich wie in zahlreichen anderen Forschungsarbeiten des Instituts für 
Gerontologie der Universität Heidelberg, in denen biografische Interviews geführt wurden ς so zum 
Beispiel in Arbeiten zu Traumata aufgrund von Diskriminierung, Verfolgung, Behinderung und termi-
naler Erkrankung ς wurde auch hier deutlich, dass ein großer Teil der Gesprächspartner durch die 
biografischen Interviews mit Blick auf die eigene Selbst- und Weltsicht profitiert, ganz abgesehen 
davon, dass die Möglichkeit, sich anderen Menschen ausführlich mitzuteilen und dabei nicht nur 
ƎŜƘǀǊǘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŀǳŎƘ αŜǊƴǎǘ ƎŜƴƻƳƳŜƴά Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ ŀƭǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǊǳƴƎ ŜƳp-
funden wird. 
 

 Ziele, Themen und Durchführung der Interviews 2.1.1

Für die Durchführung der biografischen Interviews mit Betroffenen und Beschuldigten wurde vor 
dem Hintergrund (a) von vorliegenden Forschungsarbeiten zu sexuellem Missbrauch und psychischen 
Traumatisierungen, (b) von sechs Pilotinterviews sowie (c) von Diskussionen mit Gesprächspartnern, 
Vertretern von Betroffenen, dem wissenschaftlichen Beirat der Studie und den Mitgliedern des For-
schungskonsortiums ein Interviewleitfaden entwickelt. Dieser orientiert sich an der Chronologie von 
Ereignissen und Entwicklungen und legt dabei jene Themen fest, die, sofern sie vom Gesprächs-
partner zuvor nicht spontan aufgegriffen wurden, vom Interviewer im Sinne von Erzählimpulsen ein-
gebracht werden. Den im Einzelnen anzusprechenden Themen wurden im Interviewleitfaden proty-
pische Fragen zugeordnet, durch die die Gesprächspartner ggf. (angepasst an die Gesprächssituation 
und den bisherigen Gesprächsverlauf) motiviert werden sollten, auf aus der Sicht der Forscher rele-
vante Aspekte einzugehen bzw. diese weiter zu vertiefen. 
 
Die Interviews mit Betroffenen und Beschuldigten sollten Informationen zu den folgenden fünf Be-
reichen generieren. 
 

¶ Soziodemographische Daten: Erfasst wurden hier neben der Art der Kontaktaufnahme Alter, 
Geschlecht, Familienstand sowie der aktuelle Erwerbsstatus. 

¶ Entwicklung bis zum Zeitpunkt des sexuellen Missbrauchs: Zentrale Gesprächsinhalte waren 
hier: (a) die Herkunftsfamilie und das familiäre Umfeld, (b) Beziehungen zu Eltern, Geschwis-
tern und Peers, (c) elterlicher Erziehungsstil, (d) Gewalterfahrungen, (e) sexuelle Erfahrungen 
sowie (f) allgemeine Kontaktmuster und Persönlichkeitsmerkmale. In den Gesprächen mit 
Beschuldigten wurde der Prozess der Entscheidung für den Kirchenberuf ebenso thematisiert 
wie die Bedeutung des Zölibats sowie persönlich bedeutsame Erfahrungen und Zweifel im 
Zusammenhang mit der Ausübung des Kirchenberufs. 

¶ Phase des sexuellen Missbrauchs: Zentrale Gesprächsinhalte waren hier insbesondere (a) 
die Beziehung zwischen Beschuldigten und Betroffenen, (b) Tathergang, Tatorte und Tatkon-
texte, (c) Drohungen und Privilegien, die zur Fortsetzung des Missbrauchs oder dessen Vertu-
schung beigetragen haben, (d) Formen des Erlebens und der Auseinandersetzung mit dem 
sexuellen Missbrauch einschließlich der Frage, inwieweit anderen Menschen über das Ge-
schehen berichtet, bei diesen Unterstützung gesucht und von diesen gewährt wurde, (e) für 
das Ende des Missbrauchs bzw. für die Vermeidung einer Wiederholung ausschlaggebende 
Gründe. 

¶ Zeit von der Tat bis zur Gegenwart: Angesprochen wurden hier (a) strafrechtliche, kirchen-
rechtliche und persönliche Folgen des sexuellen Missbrauchs, (b) die Einschätzung des Um-
gangs der Kirche mit sexuellem Missbrauch durch Priester, Diakone und männliche Ordens-
angehörige, (c) die weitere Entwicklung von Sexualität/Intimität, (d) inner- und außerfamiliä-
re soziale Beziehungen, (e) die berufliche Entwicklung, (f) individuelle Bemühungen um eine 
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Verarbeitung des sexuellen Missbrauchs, (g) die Bedeutung des sexuellen Missbrauchs für re-
ligiöse Bindungen und Überzeugungen. 

¶ Gegenwart: Im Zentrum des Interesses stand die Frage, welche Bedeutung dem sexuellen 
Missbrauch für die individuelle Entwicklung beigemessen wird ς und dies insbesondere im 
Sinne der Rekonstruktion von narrativer Identität. Des Weiteren sollten allgemeine Kontakt-
muster und Merkmale der Persönlichkeit eingeschätzt werden. In den Gesprächen mit Be-
schuldigten wurden Sichtweisen von Schuld, Buße und Vergebung ausführlich thematisiert. 

 
Vor dem Hintergrund der in den Interviews mit Betroffenen und Beschuldigten gewonnenen Infor-
mationen und Eindrücke sowie von Diskussionen mit den Mitgliedern des Forschungskonsortiums 
wurde ein Interviewleitfaden für die Gespräche mit nicht beschuldigten Priestern, Diakonen und 
männlichen Ordensangehörigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz entwickelt. Dieser um-
fasst prototypische Fragen zu den folgenden sieben Bereichen, die sich aus dem sexuellen Miss-
brauch Minderjähriger durch Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 
Deutschen Bischofkonferenz ergeben. 
 

¶ Prozess der Entscheidung für den Kirchenberuf: Im Anschluss an eine offene Frage (z.B. 
α²ŀǎ Ƙŀǘ {ƛŜ ōŜǿƻƎŜƴΣ tǊƛŜǎǘŜǊ Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΚάύ ǎƻƭƭǘŜƴΣ ǎƻŦŜǊƴ ǾƻƳ DŜǎǇǊŅŎƘǎǇŀǊǘƴŜǊ ƴƛŎƘǘ 
spontan erläutert, der Zeitpunkt bzw. Prozess und die maßgeblichen Gründe der Entschei-
dung erfragt werden. Im Zentrum des Interesses standen in diesem Zusammenhang auch Re-
aktionen anderer Menschen und die Bedeutung von Sexualität/Intimität. 

¶ Verständnis des Zölibats und Umgang mit Anforderungen, die dieser stellt: Es sollte, wenn 
ƴƛŎƘǘ ȊǳǾƻǊ ǎǇƻƴǘŀƴ ŀƴƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴΣ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ǎŜȄǳŜƭƭŜ hǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎŜƴ όαLƴǿƛŜŦŜrn regelt der 
½ǀƭƛōŀǘ ŀǳŎƘ ƎƭŜƛŎƘƎŜǎŎƘƭŜŎƘǘƭƛŎƘŜ .ŜȊƛŜƘǳƴƎŜƴΚάύ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ aŀǎǘǳǊōŀǘƛƻƴΣ ŀǳŦ ŘŜƴ YƻƴǎǳƳ 
von Pornografie, auf passagere Beziehungen sowie auf käufliche sexuelle Dienstleistungen 
als potenziell sündhafte Verfehlungen wie auch auf Möglichkeiten der Vergebung eingegan-
gen werden. 

¶ Sexueller Missbrauch von Priestern, Diakonen und männlichen Ordensangehörigen im Be-
reich der Deutschen Bischofskonferenz: Hier sollte  geschildert werden, (a) wann die Ge-
sprächspartner zum ersten Mal von der in Frage stehenden Thematik gehört haben, (b) in-
wiefern diese aus deren Sicht ein besonderes Problem der katholischen Kirche darstellt, (c) 
inwieweit sich aus deren Sicht bedeutsame Spezifika des sexuellen Missbrauchs von Minder-
jährigen durch die Position der Beschuldigten in der katholischen Kirche ergeben, (d) inwie-
weit sich aus der Sicht der Gesprächspartner die Thematik über die Zeit in ihrer Bedeutung 
verändert hat, (e) inwieweit den Gesprächspartnern aktuelle Fälle bekannt sind. 

¶ Umgang der Kirche mit Missbrauchsvorwürfen: Hier sollten sowohl die frühere als auch die 
aktuelle Praxis angesprochen und eingeschätzt werden, inwieweit die katholische Kirche je-
weils Betroffenen und Beschuldigten (z.B. Unschuldsvermutung vs. Null-Toleranz-Politik) ge-
recht wird. 

¶ Ausbildung für den Kirchenberuf: Im Zentrum standen hier die Rolle von Sexualität in der 
Priesterausbildung sowie die Frage, inwieweit dem Thema sexueller Missbrauch sowie der 
individuellen Gestaltung zölibatären Lebens in ausreichendem Maße Beachtung geschenkt 
wird. 

¶ Fragen von Schuld, Buße und Vergebung: In diesem Zusammenhang sollte vor allem die Fra-
ge thematisiert werden, inwieweit und ggf. unter welchen Auflagen Beschuldigten durch 
Beichte Absolution gewährt werden kann. 

¶ Möglichkeiten der Prävention (im Sinne von Anforderungen an die Kirche): Hier ging es vor 
allem um eine Einschätzung, inwieweit die in den letzten Jahren durch die neuen Leitlinien 
der Deutschen Bischofskonferenz angestoßenen Veränderungen im Bereich der Prävention 
als ausreichend und angemessen zu betrachten sind. 
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Rekrutierung von Interviewpartnern, Ort und Dauer der Interviews  
 
Die Gespräche fanden, je nach Präferenz der Gesprächspartner, bei diesen zuhause, in Räumlichkei-
ten der katholischen Kirche, am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg oder an einem 
Ǿƻƴ ŘŜƴ DŜǎǇǊŅŎƘǎǇŀǊǘƴŜǊƴ ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ αƴŜǳǘǊŀƭŜƴά hǊǘ ǎǘŀǘǘΦ 5ŜǊ ½ǳƎŀƴƎ Ȋǳ ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜƴ DŜǎǇǊŅŎƘs-
teilnehmern der drei Stichproben erfolgte zunächst über ein Anschreiben, in dem die Generalvikare 
der Bistümer um die Vermittlung von Kontaktadressen gebeten wurden. In Frage kommende Perso-
nen wurden vom jeweiligen Generalvikariat angeschrieben, zum Teil auch unmittelbar mündlich an-
gefragt. Im Falle der grundsätzlich gegebenen Bereitschaft, zu einem Interview zur Verfügung zu ste-
hen, wurden die Adressen an das Institut für Gerontologie weitergeleitet. Ein Teil der angeschriebe-
nen Personen meldete sich auch nach dem Hinweis des jeweiligen Generalvikariats telefonisch oder 
per Mail bei den zuständigen Mitarbeitern des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg. 
Im Folgenden wurden die potenziellen Gesprächspartner von der am Institut für Gerontologie zu-
ständigen Kontaktperson angerufen, über die Zielsetzungen der Studie sowie über die voraussichtli-
che Dauer (ca. zwei bis drei Stunden) und zentrale Inhalte des Interviews informiert, wobei noch 
einmal ausdrücklich auf die Freiwilligkeit und Vertraulichkeit, mithin auch auf die Möglichkeit zum 
jederzeitigen Abbruch der Teilnahme hingewiesen wurde. Sofern die Bereitschaft zur Teilnahme am 
Interview weiterhin bestand, wurden Zeit und Ort für ein Interview vereinbart. Weitere Kontakte 
wurden durch Vertreter von Betroffenen und Therapeuten vermittelt. Auch hier hatten die potenziel-
len Gesprächspartner ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme bekundet, ehe sie dem Institut 
für Gerontologie als Gesprächspartner gemeldet und von diesem kontaktiert wurden. Schließlich kam 
ein Teil der Gespräche durch die Initiative der Gesprächspartner selbst zustande. Diese hatten von 
der Studie gehört oder gelesen und von sich aus Interesse an einer Teilnahme bekundet. 
 
 
Verlauf der Interviews 
 
Am Beginn der Interviews stand in allen Fällen der nochmalige Verweis auf Freiwilligkeit und Vertrau-
lichkeit, insbesondere auch auf die Möglichkeit, das Interview zu einem beliebigen Zeitpunkt ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen oder die Verwertung der erhobenen Informationen zu untersagen 
(wovon in keinem Fall Gebrauch gemacht wurde). Sodann wurde im Sinne eines initialen Erzählim-
pulses auf das Erkenntnisinteresse und die vorgesehenen Inhalte der Interviews eingegangen. Die 
Gesprächspartner hatten damit die Möglichkeit, ihren persönlichen Anliegen und Präferenzen ent-
sprechend zu beginnen. Da die Interviews auf selbststrukturierte, authentische Darstellungen zielten, 
wurden die Erzählungen der Gesprächspartner nicht unterbrochen; etwaige Verständnisfragen wur-
den erst nach der entsprechenden Interviewsequenz gestellt. Im Interviewleitfaden festgelegte The-
men, auf die der Gesprächspartner noch nicht eingegangen war, wurden durch erneute Gespräch-
simpulse eingeführt, meist in Form der Bitte, nicht weiter ausgeführte Erzählstränge wieder aufzu-
nehmen. Gegen Ende des Interviews wurden den Gesprächspartnern für die spätere Kategorisierung 
der erhobenen Daten wichtige Einschätzungen und Deutungen rückgemeldet. Dies zum einen unter 
der Zielsetzung einer kommunikativen Validierung ς aus der Perspektive der angewandten Methodik 
sind die Gesprächspartner als Experten in Sachen eigener Entwicklung zu betrachten ς , zum anderen 
auch, um eine möglichst hohe Transparenz des Forschungsprozesses zu gewährleisten und ggf. neue 
Perspektiven auf Fragen, die sich für die Gesprächspartner aus ihrer eigenen Lebensgeschichte erge-
ben, zu ermöglichen. Des Weiteren erhielten die Gesprächspartner noch einmal die Möglichkeit, 
Inhalte, die ihrer Einschätzung nach noch nicht hinreichend behandelt worden waren, aufzugreifen. 
 

 Auswertung der Interviews 2.1.2

Die in den Interviews getroffenen Aussagen wurden von den Interviewern während der Gespräche 
ausführlich protokolliert; die vor dem Hintergrund von Gesprächssituation und Gesprächsverlauf 
zentral erscheinenden Aussagen wurden im originalen Wortlaut mitgeschrieben. Dabei wurde zwi-
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schen spontanen Erzählungen sowie Erzählungen, die auf spätere Erzählimpulse, insbesondere proto-
typische Fragen, folgten, differenziert. Des Weiteren wurden auffällige Pausen und Brüche im Ge-
sprächsverlauf festgehalten. 
 
Nach dem Gespräch wurden vom jeweiligen Interviewer auf der Grundlage des Gesprächsprotokolls 
die getroffenen Aussagen in einem Auswertungsprotokoll den im Interviewleitfaden definierten 
Themen und prototypischen Fragen zugeordnet. In einem weiteren Schritt wurden übergeordnete 
Auswertungskategorien, die später in SPSS als Variablen eingegeben wurden, und zugehörige Ant-
wortformate als alternative Ausprägungen/Werte der gebildeten Variablen definiert. Die Entwicklung 
des Kategoriensystems (übergeordnete Auswertungskategorien/Variablen und alternative Ausprä-
gungen/Werte) erfolgte zum Teil deduktiv, ausgehend von der theoretischen Konzeptualisierung des 
Forschungsgegenstandes sowie den forschungsleitenden Themen und prototypischen Fragen, zum 
Teil induktiv, ausgehend von den empirisch beobachteten Phänomenen und deren Differenziertheit 
in den Erzählungen der Gesprächspartner. So orientiert sich etwa die Differenzierung von Erzie-
hungsstilen, Formen der Auseinandersetzung mit Belastungen und Traumata, Symptomen psychi-
scher Traumata oder posttraumatischen Wachstumsprozessen stärker an theoretischen Konzeptio-
nen und empirischen Ergebnissen der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und der Psycho-
traumatologie, die Differenzierung unterschiedlicher Facetten des Erlebens der Tat wie auch der Be-
schuldigten und Betroffenen stärker an den Schilderungen der Gesprächspartner, während die Diffe-
renzierung charakteristischer Typen bzw. Muster stärker auf die in den Interviews beobachteten 
empirischen Zusammenhänge zurückgeht.  
 
Da die Befragung nicht beschuldigter Priester vor allem auf die Zielsetzung zurückgeht, die Ergebnisse 
der Befragung von beschuldigten Priestern besser und umfassender einordnen zu können, wurde das 
Kategoriensystem für diesen Untersuchungsteil in Anlehnung an die übergeordneten Auswertungska-
tegorien und alternativen Ausprägungen, die der Auswertung der Interviews mit Beschuldigten zu-
grunde gelegt wurden, definiert. Die zusätzlichen Teile wurden induktiv, nämlich auf der Grundlage 
der Originaläußerungen der Befragten entwickelt und in Diskussionen mit Repräsentanten der katho-
lischen Kirche aus verschiedenen Bistümern konsentiert. 
 
Die Reliabilität der Kodierung der geführten Interviews wurde durch den Vergleich von zwei unab-
hängigen Auswertern gesichert. Hierzu wurden aus jeder Befragung Gesprächsprotokolle und Aus-
wertungsprotokolle von 30 Interviews genutzt. Die beiden Auswerter stimmten in 92 Prozent aller 
Kodierungen der Interviews mit Betroffenen, in 90 Prozent aller Kodierungen der Interviews mit Be-
schuldigten und in 94 Prozent aller Kodierungen von Interviews mit Nicht-Beschuldigten überein. In 
allen Fällen fehlender Übereinstimmung konnten sich die beiden Auswerter ς zum größten Teil vor 
dem Hintergrund zusätzlicher Information, die nur dem Interviewer, der das Gespräch geführt hatte, 
zugänglich war ς auf eine gemeinsame Kodierung einigen. 
 
Von der Frage nach der Reliabilität der Kodierungen zu trennen ist die Frage nach der Validität der 
erhobenen Daten, also nach der Übereinstimmung zwischen Schilderungen von Betroffenen und 
Beschuldigten mit tatsächlichem Geschehen. Hier muss zugestanden werden, dass die Studie über 
keine verlässlichen Außenkriterien verfügt, von denen aus ein belastbares Urteil über die Gültigkeit 
der in den Interviews getroffenen Aussagen abgeleitet werden könnte. Wenn sich aus den Angaben 
von Betroffenen und Beschuldigten unterschiedliche Aussagen über die relative Bedeutung verschie-
dener Tathergänge, Tatkontexte, Tatmotive oder Tatfolgen ableiten lassen, dann kann dies auf meh-
rere Ursachen zurückgehen: 
 

¶ In mindestens einer der beiden Gruppen werden die in Frage stehenden Ereignisse und Ent-
wicklungen in verzerrter Weise erinnert, ausgewählt und/oder dargestellt, wobei sich in Ab-
ǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ ŘŜǊ αwŜŀƭƛǘŅǘά ǎŜƘǊ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ aƻǘƛǾŜ όȊΦ.Φ {ŜƭōǎǘǿŜǊǘǎŎƘǳǘȊ ƻŘŜǊ 
Selbstwerterhöhung) widerspiegeln können. 



Teilprojekt 2 - Interviews mit Betroffenen und beschuldigten und nicht beschuldigten Klerikern 

62 

¶ αwŜŀƭƛǘŅǘά ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘ ƛƴ !ōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘ Ǿon der Perspektive des Gesprächspartners schlicht un-
terschiedlich dar ς ǳƴŘ ȊǿŀǊ ƛƴ ŘŜƳ {ƛƴƴŜΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ αƻōƧŜƪǘƛǾŜάΣ ǇŜǊǎƻƴŜƴǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜ we-
konstruktion von Ereignissen und Entwicklungen nicht möglich ist. 

¶ Die interviewten Betroffenen und Beschuldigten repräsentieren unterschiedliche Ausschnitte 
aus der Grundgesamtheit von Fällen sexuellen Missbrauchs. 

 
LƴǎƻŦŜǊƴ ǎƛƴŘ ŘƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŘŜǊ LƴǘŜǊǾƛŜǿǎ Ƴƛǘ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ŦǸǊ ǎƛŎƘ ƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜŘŜǊ αƎƭŀǳōǿǸǊŘi-
ƎŜǊά ƻŘŜǊ αǊƛŎƘǘƛƎŜǊά ŀƭǎ ŘƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŘŜǊ LƴǘŜǊǾƛŜǿǎ Ƴƛǘ .eschuldigten. Gleichwohl kann als Argu-
ment für die Integrität (und damit Validität) der erhobenen Daten angeführt werden, dass die Mög-
lichkeiten der Konfabulation in narrativen Interviewverfahren erheblich eingeschränkt sind ς und 
zwar durch die (aus der Interviewmethode resultierende) Notwendigkeit, Erzählungen eine geschlos-
sene Gestalt zu verleihen und dabei die Darstellung von Ereignissen und Entwicklungen einerseits auf 
Wesentliches zu begrenzen, andererseits in einem Maße auszuführen, die Verständlichkeit und Plau-
ǎƛōƛƭƛǘŅǘ ǎƛŎƘŜǊǘΦ  5ƛŜ ƛƴ ŘŜǊ LƴǘŜǊǾƛŜǿǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƎŜŦƻǊŘŜǊǘŜƴ α{ǘŜƎǊŜƛŦŜǊȊŅƘƭǳƴƎŜƴ ŜƛƎŜƴŜǊƭŜōǘŜǊ 9ǊŜƛg-
ƴƛǎȊǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴƎŜά ƴǀǘƛƎŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴΣ ŀǳŎƘ ŀǳŦ 9ǊŜƛƎƴƛǎǎŜ ǳƴŘ IŀƴŘƭǳƴƎǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎŜƴ ŜƛƴȊǳƎe-
hen, die sie ansonsten lieber verschweigen würden (Schütze, 1982). Diese Aussage gilt für Beschöni-
gungen des Geschehens ebenso wie für Akzentuierungen von Tatschwere und Betroffenheit. 
 

 Die Gruppe der Betroffenen 2.2

 Zusammenfassende Charakterisierung der Gesamtstichprobe 2.2.1

Insgesamt wurden Interviews mit 214 Betroffenen von sexuellem Missbrauch in die Auswertung auf-
genommen. 107 Interviews wurden durch die Generalvikare der Bistümer vermittelt, 84 Betroffene 
haben sich, nachdem sie auf unterschiedlichen Wegen von der Studie Kenntnis erlangten, aus eige-
ner Initiative selbst gemeldet, 23 Interviews kamen dadurch zustande, dass die Betroffenen durch 
andere Personen (andere Betroffene, Rechtsvertreter, Therapeuten, Bekannte) auf eine mögliche 
Teilnahme angesprochen wurden. Die berücksichtigten Fälle ereigneten sich in 22 westdeutschen 
Bistümern, die Anzahl der Fälle pro Bistum reichte von 1 bis 23, wobei sich in den unterschiedlichen 
Fallzahlen vor allem Unterschiede im Engagement der in den einzelnen Bistümer für die Vermittlung 
von möglichen Gesprächspartnern zuständigen Personen widerspiegeln dürften. 
 
Die Betroffenen waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 33 Jahre und 71 Jahre alt. Das Durch-
schnittsalter lag bei 55,7 Jahren. 164 Betroffene (76,6 %) waren männlichen, 50 (23,4 %) waren weib-
lichen Geschlechts. 127 Betroffene (59,3 %) waren zum Zeitpunkt des Interviews verheiratet, 41 (19,2 
%) ledig, 32 (15 %) geschieden und 14 (6,5 %) verwitwet. Die durchschnittliche Kinderzahl lag bei 1,4. 
Von den Betroffenen waren 161 (75,2 %) berufstätig, 29 (13,6 %) arbeitslos und 21 (9,8 %) im Ruhe-
stand. 52 (24,3 %) hatten als höchsten Bildungsstand ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 58 
(27,1 %) Abitur, 60 (28 %) mittlere Reife, 35 (16,4 %) einen Haupt-/Volksschulabschluss und neun (4,2 
%) hatten keinen Schulabschluss gemacht. 
 
Vor dem Hintergrund der Interviews wurde der soziale Status der Herkunftsfamilie von 99 Ge-
sprächspartnern (46,3 %) als vergleichsweise (eher) niedrig, von 78 (36,4 %) als mittel und von 37 
(17,3 %) als vergleichsweise (eher) hoch eingeschätzt. Zur religiösen Bindung der Herkunftsfamilie 
konnten vor dem Hintergrund der Interviews in 19 Fällen keine Einschätzungen vorgenommen wer-
den (8,9 %). Von den verbleibenden 195 Interviews legten 110 (51,4 %) eine vergleichsweise eher 
hohe religiöse Bindung der Herkunftsfamilie, 43 (20,1 ҈ύ ŜƛƴŜ αƳƛǘǘƭŜǊŜά ǊŜƭƛƎƛǀǎŜ .ƛƴŘǳƴƎ ǳƴŘ пн 
(19,6 %) eine vergleichsweise eher geringe religiöse Bindung nahe. Bezüglich der Vollständigkeit der 
Herkunftsfamilie liegen aus 206 Interviews eindeutige Informationen vor. Von diesen können 55 
(26,7 %) im Sinne von Broken Home-Konstellationen gekennzeichnet werden. In Übereinstimmung 
mit den Daten zum sozialen Status und zur Vollständigkeit der Herkunftsfamilie finden sich in den 



Teilprojekt 2 - Interviews mit Betroffenen und beschuldigten und nicht beschuldigten Klerikern 

63 

Interviews mit Betroffenen zahlreiche Aussagen, die auf eine nicht selten auch gravierende Belastung 
des familiären Klimas hindeuten: 106 Betroffene (55,5 %) berichteten in den Interviews für den Zeit-
raum vor dem sexuellen Missbrauch spontan von gesundheitlichen Belastungen in ihrer Kernfamilie, 
80 Betroffene (41,9 %) von finanziellen Belastungen, 77 Betroffene (40,3 %) von Belastungen durch 
Religiosität ς in dem Sinne, dass religiöse Normen unterschiedlich interpretiert wurden und deren 
Befolgung oder Nicht-Befolgung regelmäßig mit Konflikten zwischen den Eltern, Eltern und Kindern 
oder Geschwistern einherging ς, 71 Betroffene (36,6 %) von Belastungen durch psychische Gewalt ς 
im Sinne von emotionaler Zurückweisung, Beschimpfung, Demütigung, Diskriminierung (ungewollter 
Ungleichbehandlung), Ablehnung oder Bedrohung ς, 66 Betroffene (34,6 %) von Belastungen durch 
körperliche Gewalt, 38 Betroffene (19,9 %) von Belastungen durch Arbeitslosigkeit, 37 Betroffene 
(19,4 %) von Belastungen durch psychische Störungen, vor allem Depression, 30 Betroffene (15,7 %) 
von Belastungen durch Alkoholismus, 29 Betroffene (15,2 %) von Belastungen durch sexuelle Gewalt.  
 
Die Beziehungen zu den Eltern wurden von etwas mehr als der Hälfte der Betroffenen als (eher) posi-
tiv (59,7 %), vertrauensvoll (50,3 %), weniger durch Konflikte und Spannungen gekennzeichnet (55,5 
%) sowie stärker Anerkennung und Bekräftigung (51,8 %) und weniger Ablehnung vermittelnd (56,5 
%) dargestellt. Der Erziehungsstil des Vaters wurde von den meisten Betroffenen als autoritär (52,7 
Prozent von 184 Betroffenen, von denen hierzu Angaben vorliegen) oder autoritativ (41,8 Prozent 
von 184), der Erziehungsstil der Mutter am häufigsten als autoritativ (55,6 Prozent von 189 Betroffe-
nen, von denen hierzu Angaben vorliegen), seltener als permissiv/laissez faire (14,3 %), vernachlässi-
gend (11,6 %), autoritär (10,6 %) oder inkonsistent (7,9 %) beschrieben. Der Umgang mit Sexualität in 
der Familie wurde von 78 Prozent als (eher) gehemmt gekennzeichnet. Ihre Beziehungen zu Peers 
schilderten 134 der 214 Betroffenen als (eher) positiv. Von jenen 190 Betroffenen, die zusammen mit 
Geschwistern aufgewachsen sind, schilderten 153 (80,5 %) die Beziehungen zu diesen als (eher) posi-
tiv. 
 
58,2 Prozent der Betroffenen schilderten in den Interviews für den Zeitraum vor dem sexuellen Miss-
brauch Erfahrungen körperlicher, 40,4 Prozent Erfahrungen psychischer und 15,9 Prozent Erfahrun-
gen sexueller Gewalt innerhalb und außerhalb der Familie. Ein Aspekt sozialer Vulnerabilität, der im 
Hinblick auf das Risiko sexuellen Missbrauchs nicht unterschätzt werden darf. 
 
Die vorliegenden Informationen zum familiären Hintergrund der Betroffenen und zu Erfahrungen von 
körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt vor dem sexuellen Missbrauch verweisen damit so-
wohl auf Risiken als auch auf protektive, psychologische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) potenziell 
unterstützende oder fördernde Entwicklungsbedingungen. Unabhängig davon, dass spezifische Be-
lastungsfaktoren in der Stichprobe der Betroffenen vergleichsweise häufig genannt werden ς was 
darauf zurückgehen mag, dass erstens soziale Grundschichten stärker und höhere Sozialschichten 
weniger stark repräsentiert sind, zweitens der Anteil der Betroffenen, die in institutionellen Kontex-
ten klassischer Prägung aufgewachsen sind (33 der 214 Betroffenen wurden über weite Strecken 
ihrer Kindheit und Jugend in Heimen erzogen), relativ hoch ist ς, sind die angedeuteten Risikokonstel-
ƭŀǘƛƻƴŜƴ ǎƛŎƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ƘƛƴǊŜƛŎƘŜƴŘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ α9ǊƪƭŅǊǳƴƎά ŘŜǎ {ǇŜƪǘǊǳƳǎ ŘŜǊ aƛǎǎōǊŀǳŎƘǎǘŀǘŜƴ ƻŘŜǊ Ře-
ren Bedeutung für die weitere Entwicklung im Lebenslauf. Schon gar nicht sind die zitierten Risiken 
als Hinweis auf eine individuelle Prädisposition zu verstehen, die die Betroffenen später zum Opfer 
werden lässt, sei es im Sinne einer besonderen Auffälligkeit für einen nach potenziellen Betroffenen 
suchenden Beschuldigten, sei es im Sinne einer verminderten Fähigkeit, die Bedrohlichkeit von Situa-
tionen einzuschätzen oder mit spezifischen Bedrohungssituationen angemessen umzugehen. Ange-
messener erscheint es vielmehr, das Missbrauchsgeschehen im Kontext von Vulnerabilitäts-Resilienz-
Konstellationen zu verstehen, die im individuellen Fall sehr unterschiedliche Erlebens-, Verhaltens- 
und nicht zuletzt auch Bewältigungsspielräume eröffnen. 
 
So sprachen wir in den Interviews mit Betroffenen, die ausführlich über körperliche und psychische 
Gewaltphänomene in ihrer Familie vor Übertritt in ein Heim oder in ein Internat berichteten und 
diesen Übertritt zunächst als Entlastung, wenn nicht sogar als Schutz interpretierten: als Entlastung 
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insofern, als sie glaubten, nun von permanenten Erniedrigungen, Strafen und Konflikten befreit zu 
sein, als Schutz insofern, als sie davon ausgingen, vor körperlichen und psychischen Gewalthandlun-
gen seitens der Eltern oder Stiefeltern geschützt zu sein.  
 
Im Heim oder im Internat, so berichteten die einen, seien sie nach und nach in das Blickfeld eines 
tǊƛŜǎǘŜǊǎ ƎŜǊŀǘŜƴΣ ƘŅǘǘŜƴ ŘƛŜǎ ƎŜƳŜǊƪǘ ǳƴŘ ŀƭƭŜǎ ŘŀǊŀƴ ƎŜǎŜǘȊǘΣ ŘƛŜǎŜƳ αŀǳǎ ŘŜƳ ²ŜƎŜ Ȋǳ ƎŜƘŜƴάΦ 
Dies sei ihnen jedoch nur bedingt gelungen. Es habe Situationen gegeben, in denen sie vom Priester 
αƎŜŦŀǎǎǘά ǳƴŘ ƎŜƴǀǘƛƎǘ ǿƻǊŘŜƴ ǎŜƛŜƴΣ ǎŜȄǳŜƭƭŜ «ōŜǊƎǊƛŦŦŜ Ȋǳ αŜǊǘǊŀƎŜƴάΣ αǸōŜǊ ǎƛŎƘ ŜǊƎŜƘŜƴ Ȋǳ ƭŀs-
ǎŜƴάΦ !ōŜǊ Ŝǎ ǎŜƛ ƛƘƴŜƴ ƎŜƭǳƴƎŜƴΣ ǎƛŎƘ ƳŜƘǊ ǳƴŘ ƳŜƘǊ ƛƴ ƛƘǊŜ tŜŜǊƎǊƻǳǇ Ȋǳ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŘŀŘǳǊŎƘ 
befürchteten weiteren sexuellen Übergriffen vorzubeugen. Die stärkere Integration in die Peergroup 
sei eine Form des Widerstands gewesen, die sie den Blicken des Priesters entzogen und damit wie 
ŜƛƴŜ α.ŜŦǊŜƛǳƴƎά ƻŘŜǊ Ŝƛƴ α{ŎƘǳǘȊά ƎŜǿƛǊƪǘ ƘŀōŜΦ 9ƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ǎǘŜƭƭǘŜ ȊǳƎƭŜƛŎƘ .ŜȊƛŜƘǳn-
gen zum eigenen Widerstand in der Familie her. Es sei ihnen auch in dieser gelungen, sexuellen 
Übergriffen durch den (Stief-)Vater auszuweichen bzw. direkt zu widerstehen, sei dies durch engen 
Kontakt mit Freunden und anderen Verwandten oder aber durch Protest und Zurückweisung im Falle 
sexueller Belästigung ς ǿƻōŜƛ Ƴŀƴ ŀǳŎƘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜ DŜǿŀƭǘ ŀƭǎ !ƴǘǿƻǊǘ ŀǳŦ ŘƛŜǎŜƴ tǊƻǘŜǎǘ αƛƴ YŀǳŦ 
ƎŜƴƻƳƳŜƴά ƘŀōŜΦ IƛŜǊ ŦƛƴŘŜƴ ǿƛǊ ƛƴ ŘŜǊ ¢ŀǘ ŜƛƴŜ ±ǳƭƴŜǊŀōƛƭƛǘŅǘǎ-Resilienz-Konstellation, die zum 
einen die besondere Verletzlichkeit aufzeigt (Erfahrung von Bedrohung der personalen Integrität in 
der Familie, d.h. vor Eintritt in das Heim oder in das Internat), zum anderen aber auch auf Wider-
standsfähigkeit deutet. Es wurden schon früh Techniken entwickelt, um Bedrohungen abzuwehren 
bzw. zu widerstehen. Und doch darf bei aller Widerstandsfähigkeit, bei allem Respekt vor dieser nicht 
übersehen werden, dass das Leben auch dieser Kinder oder Jugendlichen in besonderer Weise vom 
Erleben der Bedrohung und der Schutzlosigkeit bestimmt war. 
 
Im Heim oder Internat, so berichteten die anderen, seien sie nach und nach in das Blickfeld eines 
Priesters geraten, hätten aber in keiner Weise die Kraft oder den sozialen (familiären bzw. außerfa-
miliären) Rückhalt verspürt, um den immer weiter zunehmenden Übergriffen dieses Priesters auszu-
ǿŜƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ŘƛŜǎŜƴ Ŝǘǿŀǎ ŜƴǘƎŜƎŜƴȊǳǎŜǘȊŜƴΦ ±ƛŜƭƳŜƘǊ ǎŜƛ Řŀǎ αDǊǳƴŘƎŜŦǸƘƭ ŘŜǎ !ǳǎƎŜƭƛŜŦŜǊǘǎŜƛƴǎάΣ 
ǿŜƭŎƘŜǎ ǎƛŎƘ ƛƴ ƛƘǊŜǊ CŀƳƛƭƛŜ ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘ ƘŀōŜΣ ƴǳƴ ƴƻŎƘ ŜƛƴƳŀƭ αǾŜǊǎǘŅǊƪǘά ǿƻǊŘŜƴ ς ǳƴŘ ȊǿŀǊ αƎe-
ǿŀƭǘƛƎ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘάΣ ǿƛŜ Ŝǎ ein Betroffener ausdrückte; dessen habe man sich nicht mehr erwehren 
ƪǀƴƴŜƴ ǳƴŘ ƘŀōŜ αǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŀǳŦƎŜƎŜōŜƴά ς ǳƴŘ ȊǿŀǊ ǎƻ ƭŀƴƎŜ ŀǳŦƎŜƎŜōŜƴΣ ōƛǎ ŘŜǊ tǊƛŜǎǘŜǊ αǾƻƴ 
ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŀōƎŜƭŀǎǎŜƴάΣ αŘŀǎ LƴǘŜǊŜǎǎŜ ǾŜǊƭƻǊŜƴά ƘŀōŜ ƻŘŜǊ ŀōŜǊ αƛǊƎŜƴŘǿŀƴƴ ŀǳǎ ŘŜƳ LƴǘŜǊƴŀǘ ver-
ǎŎƘǿǳƴŘŜƴά ǎŜƛΦ IƛŜǊ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ ŀƴŘŜǊŜ ±ŜǊƭŜǘȊƭƛŎƘƪŜƛǘǎ-Resilienz-Konstellation sichtbar: Schon in der 
Familie vermochten die Betroffenen, den Drohungen bzw. unmittelbaren Gewalterleb-nissen nichts 
entgegenzusetzen, häufig weil diese Drohungen und Gewalterlebnisse die Qualität einer Vernichtung 
annehmen konnten. Diese Traumatisierung ließ ein Sich-Wehren im Heim oder im Internat aussicht-
los erscheinen; auch waren die psychischen Kräfte, die für dieses Sich-Wehren notwendig gewesen 
wären, nicht mehr gegeben. 
 
53 der 214 Betroffenen (24,8 %) war der Beschuldigte zum Zeitpunkt des sexuellen Missbrauchs nicht 
näher bekannt, 105 Betroffene (49,1 %) gaben an, das Verhältnis zum späteren Beschuldigten sei 
durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnet gewesen. Hier deutet sich an, dass das Missbrauchs-
geschehen in vielen Fällen wahrscheinlich weniger auf einen von Beginn an bestehenden Vorsatz des 
Beschuldigten zurückgeht als vielmehr auf die Dynamik der Beziehung zwischen Beschuldigten und 
Betroffenen, die sich zumindest für letztere, zu einem guten Teil aber auch für erstere unvorherseh-
ōŀǊ ǳƴŘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ƛƴ ƎǊƻǖŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ ǳƴōŜƳŜǊƪǘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜΦ 9ƛƴŜ α9ǊƪƭŅǊǳƴƎά ǸōŜǊ ǾŜǊƳŜƛƴǘƭƛŎƘ 
stabile Merkmale von Betroffenen und Beschuldigten greift hier deutlich zu kurz. Angemessener er-
scheint der Versuch, das Missbrauchsgeschehen ausgehend von der (häufig von Betroffenen und 
Beschuldigten unterschiedlich gedeuteten) Situation zu verstehen, die durch Merkmale der Beteilig-
ten ebenso wie durch deren sich verändernde Beziehung und mindestens potenziell auch durch 
strukturelle Merkmale bestimmt ist. 
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67 Betroffene (31,3 %) gingen davon aus, dass es Mitwisser gegeben hat. Anderen anvertraut haben 
sich nur 64 Betroffene (29,9 %), von diesen berichteten 24 Betroffene, sie hätten Hilfe und Unter-
stützung erfahren, 45 Betroffene, das Geschehen sei geleugnet worden, 29 Betroffene, sie seien im 
Folgenden für ihren Vorwurf bestraft worden. Von den 150 Betroffenen, die sich nach der Tat nie-
mandem anvertraut haben, gaben 133 Betroffene (88,7 %) an, dies wäre ihnen peinlich gewesen und 
sie hätten sich für den Vorfall geschämt. 154 der 214 Betroffenen (72 %) berichteten von wiederhol-
ten Vorfällen. Die Interviews machen deutlich, dass die Aufrechterhaltung des Missbrauchs sowohl 
durch die Gewährung von Privilegien als auch durch Drohungen gestützt wurde. Ausschlaggebend für 
das Ende des Missbrauchs waren am häufigsten die Versetzung des Beschuldigten (55 Fälle oder 25,7 
%), die Tatsache, dass sich der Beschuldigte anderen Betroffenen zuwandte, sowie ein Ende des Kon-
takts zum Beschuldigten, z.B. durch Schulwechsel oder Umzug (jeweils 47 Fälle oder 22 %). 
 
Vor dem Hintergrund der berichteten Ergebnisse wird deutlich, dass der größte Teil der Betroffenen 
heute der Meinung ist, in der Zeit des sexuellen Missbrauchs keine angemessene Unterstützung er-
halten zu haben; andere hätten ς sofern überhaupt verfügbar ς das Geschehen nicht hinreichend 
ernst genommen, den persönlichen Schilderungen nicht geglaubt, der Beschuldigte sei zudem nicht 
wirklich zur Verantwortung gezogen worden.  
 
Die Interviews zeigen weiterhin, dass der sexuelle Missbrauch für die Betroffenen auch langfristig 
gravierende Folgen gehabt hat.  
 
Dies gilt zunächst für Einstellungen zu Kirche und Glauben. 46 Betroffene (21,5 %) sind aus der Kirche 
ausgetreten, 103 Betroffene (48,1 %) betonten ihre Entfremdung von der Kirche. 
 
Der Austritt aus der Kirche wurde dabei von dem größeren Teil der Betroffenen (n=29) als eine Ent-
scheidung beschrieben, die nicht leichtfertig getroffen worden, sondern ς im Gegenteil ς mit erhebli-
chen Zweifeln verbunden gewesen sei. Diese Zweifel waren vor allem durch die Tatsache bedingt, 
dass die Betroffenen religiös sozialisiert waren (der Austritt aus der Kirche erschien deshalb subjektiv 
ŀǳŎƘ ŀƭǎ ŜƛƴŜ α5ƛǎǘŀƴȊƛŜǊǳƴƎά Ǿƻn bestimmten biografischen Entwicklungen wie auch von der familiä-
ren Tradition), bzw. dass sie Unverständnis bezüglich dieser Entscheidung in ihrem nächsten sozialen 
Umfeld erfahren bzw. befürchtet hatten. Die Entfremdung von der Kirche hatte, sofern sie mit erfah-
renen sexuellen Übergriffen im Zusammenhang stand, im Erleben der Betroffenen vor allem zwei 
Ursachen: (a) die Glaubwürdigkeit der Institution Kirche sah man als kompromittiert an, da bedeu-
tende Repräsentanten dieser Institution ς Priester ς ŘŜƴ α.ŜǊǳŦǳƴƎǎŀǳŦǘǊŀƎά ȊǳǘƛŜŦǎǘ ǾŜǊƭŜǘȊǘ ƘŅǘǘŜƴΤ 
(b) man fühlte sich in seiner psychischen Situation von der Kirche alleine gelassen. 
 
12,1 Prozent berichteten von Unsicherheit und Zweifeln bezüglich ihrer Sexualität, 39,3 Prozent von 
(als belastend erlebten) sexuellen Hemmungen, die sie unmittelbar auf den Missbrauch zurückfüh-
ren. Bei 19,2 Prozent ist von exzessiver Sexualität auszugehen, die im Sinne einer Überkompensation 
erlebter Verletzung gedeutet werden kann. 43,9 Prozent berichteten von Schuldgefühlen gegenüber 
der Partnerin bzw. dem Partner, weil ihnen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen ein für beide 
Partner erfüllendes Sexualleben nicht möglich sei, nur 29,4 Prozent berichteten von allgemeiner Er-
füllung in intimen Beziehungen.   
 
Die Leitsymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sind unter den Betroffenen häufig und 
vielfach stark ausgeprägt.  
 

1. Mindestens ein Leitsymptom konnte bei 70,2 Prozent der Betroffenen festgestellt werden. 
 

2. 50,9 Prozent berichteten für ihre gegenwärtige Lebenssituation (der Bezugszeitraum für die 
Diagnose einer PTSD umfasst die letzten vier Wochen) von Intrusionen, 48,6 Prozent von 
Vermeidungssymptomen und 36,4 Prozent von Symptomen von Übererregbarkeit. Es fanden 
sich auf der Ebene der Leitsymptome keine statistisch signifikanten Geschlechtsunterschiede. 
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Allerdings konkretisieren sich die Leitsymptome bei den Geschlechtern durch unterschiedli-
che Erlebens- und Verhaltensweisen. Suchtverhalten war bei den männlichen Betroffenen 
häufiger, Depressionen und sozialer Rückzug bei den weiblichen Betroffenen.  

 
3. Vor dem Hintergrund der ausführlichen Interviews mit den Betroffenen ist davon auszuge-

hen, dass bei 44,8 Prozent durch das Leitsymptom bzw. die Leitsymptome eine erhebliche 
Beeinträchtigung der psychischen Situation besteht, die auf gegebenen Psychotherapiebe-
darf hindeutet. 

 
5ƛŜ ¢ŀǘǎŀŎƘŜΣ Řŀǎǎ Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ αaƛǎǎōǊŀǳŎƘά ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ǿǳǊŘŜΣ ŦǸƘǊǘŜ ōŜƛ ŘŜƴ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ǳƴǎŜǊŜǊ 
Einschätzung nach in aller Regel nicht zu einer Verstärkung der Symptomatik (oder gar zu einer Re- 
traumatisierung). Vielmehr wird die intensivierte öffentliche Auseinandersetzung von den Betroffe-
nen als eine Hilfe beim Umgang mit den eigenen Missbrauchserfahrungen wahrgenommen, nicht 
zuletzt deswegen, weil nun die Möglichkeit besteht, sehr viel offener über diese Erfahrungen zu 
kommunizieren. Dies begründet auch die hohe Teilnahmebereitschaft an den Interviews. 
 
Traumabezogene Wachstumsprozesse wie die Intensivierung der Wertschätzung des Lebens und 
persönlicher Beziehungen, das Entdecken von neuen Möglichkeiten des Lebens oder die Intensivie-
rung des spirituellen Bewusstseins sind vergleichsweise selten und wenn, dann nur in geringer Aus-
prägung erkennbar. Gleichwohl sollte die Bedeutung traumabezogener Wachstumsprozesse nicht 
unterschätzt werden, weil diese zum einen in engem Zusammenhang mit der Möglichkeit, erlittene 
Traumata zu verarbeiten, stehen, zum anderen ein über das Bemühen um Bewältigung weit hinaus-
gehendes Engagement kennzeichnen, das für eine nicht unerhebliche Anzahl der Betroffenen we-
sentlich zu ihrem aktuellen Selbstverständnis gehört und in enger Beziehung zu dem Wunsch steht, 
bei der Aufarbeitung des Themas durch die katholische Kirche stärker gehört zu werden. 
 
Die Interviews mit Betroffenen standen auch unter der Zielsetzung, die Bedeutung des sexuellen 
Missbrauchs für unterschiedliche Aspekte narrativer Identität zu rekonstruieren. In dem hier zugrun-
de gelegten Verständnis konstituiert sich Identität in Form von Selbsterzählungen, in denen durch die 
Auswahl, Bewertung, Kontextualisierung und Einordnung von Ereignissen und Entwicklungen eine 
Selbstsicht entfaltet wird, die wir dem Verständnis unserer Vergangenheit, Gegenwart und zu erwar-
tenden Zukunft zugrunde legen und von der wir glauben, dass andere um sie wissen müssen, um uns 
angemessen verstehen zu können. Vor diesem Hintergrund wurden die in den verschiedenen Berei-
chen der qualitativen Interviews enthaltenen Spontanerzählungen der Betroffenen als Ausdruck ihrer 
authentischen Perspektive auf die jeweils in Frage stehenden Themen interpretiert und dahingehend 
analysiert, inwieweit sie die Bedeutung des Missbrauchs für unterschiedliche Aspekte narrativer 
Identität jeweils eher akzentuieren oder relativieren. Dabei ist die Akzentuierung der Bedeutung des 
sexuellen Missbrauchs nicht notwendigerweise im Sinne einer nicht gelungenen Verarbeitung zu 
interpretieren, vielmehr können sich Menschen auch durch an sich negativ bewertete, als Unrecht 
empfundene Ereignisse und Entwicklungen in positiver Weise geprägt sehen, indem sie ihre Vergan-
genheit als Anlass für ein als notwendig und sinnvoll erlebtes Engagement betrachten. Umgekehrt 
darf eine Relativierung der Bedeutung des Missbrauchs für verschiedene Aspekte narrativer Identität 
nicht damit verwechselt werden, dass das Tatgeschehen bagatellisiert wird. Es sei noch einmal be-
tont, dass im vorliegenden Bericht die Bezeichnung Betroffene gegenüber der Bezeichnung Opfer 
gerade auch vor dem Hintergrund der von Personen der Zielgruppe geäußerten Präferenz gewählt 
wurde, dem Bedürfnis, sich nicht auf den Status des (passiven, ausgelieferten) Opfers reduzieren zu 
lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass 83,2 Prozent der Betroffenen Missbrauchserfahrungen für ihr 
aktuelles Selbstverständnis bzw. ihre Selbstdefinition hohe Bedeutung beimessen und 73,4 Prozent 
dem Missbrauch für das Verständnis ihrer Entwicklung insgesamt hohe Bedeutung zuordnen. Für das 
Verständnis ihrer familiären Entwicklung ordnen 53,3 Prozent den Missbrauchserfahrungen hohe 
Bedeutung zu, die entsprechenden Anteile für das Verständnis der sexuellen Entwicklung, der religiö-
sen Entwicklung und der Entwicklung des sozialen Netzwerks liegen zwischen 35,5 Prozent und 44,4 
Prozent. Damit wird deutlich, dass die Erfahrung des sexuellen Missbrauchs, auch wenn diese inzwi-
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